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Gesetz
zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften

Vom 1. Dezember 2021

630

Artikel 1
Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vom 29. Septem-
ber 2020 (GV. NRW. S. 916) wird wie folgt geändert:

1.   § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „4 des Gesetzes vom 
14. April 2020 (GV. NRW. S.  218b, ber. S.  304a)“ 
durch die Wörter „7 des Gesetzes vom 1. Dezember 
2021 (GV. NRW. S. 1346)“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 werden die Wörter „Artikel 26 des Ge-
setzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S.  559)“ durch 
die Wörter „Verordnung vom 22. März 2021 (GV. 
NRW. S. 348)“ ersetzt. 

2.  § 2 wird wie folgt gefasst:

 „§ 2
 Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021

  (1) Im Haushaltsjahr 2021 fi nden § 81 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen keine Anwendung. § 81 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen fi ndet im Haushaltsjahr 2021 
keine Anwendung, soweit Investitionen zur Bekämp-
fung der COVID-19-Pandemie erfolgen. Auf über-
planmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen fi ndet insoweit § 83 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung. 
Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen beschlossen, die Festsetzungen für zwei Jahre 
enthält, gelten die Sätze 1 und 2 ausschließlich für die 
das Haushaltsjahr 2021 betreffende Anpassung.

  (2) Die Kämmerin oder der Kämmerer berichtet dem 
für den Beschluss über die Haushaltssatzung zustän-
digen Organ vierteljährlich über die fi nanzielle Lage.“

3.  Nach § 2 wird folgender § 3 eingefügt:

 „§ 3
 Liquiditätssicherung zur rechtzeitigen Leistung 

von Auszahlungen

  Nachtragssatzungen zur Haushaltssatzung 2021, wel-
che ausschließlich die Anpassung des in der Haushalts-
satzung festgesetzten Höchstbetrages für die Auf-
nahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum Ge-
genstand haben, werden vom jeweils zuständigen 
Organ beschlossen. Ein vorgeschaltetes Verfahren zur 
öffentlichen Bekanntgabe und zur Erhebung von Ein-
wendungen fi ndet nicht statt. Die vom jeweiligen Ver-
tretungsorgan beschlossene Nachtragsatzung ist der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Dies gilt auch dann, 
wenn die ursprüngliche Haushaltssatzung einem Ge-
nehmigungserfordernis unterlag. Die Nachtragsatzung 
darf frühestens eine Woche nach der Anzeige bei der 
Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden.“

4.  § 4 wird wie folgt gefasst:

 „§ 4
 Aufstellungen der Haushaltssatzungen 

für die Jahre 2021 und 2022

  (1) Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 
die jeweiligen Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind 
nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzu-
stellen.

  (2) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der 
mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haus-
haltsjahr ist die Summe der auf das Haushaltsjahr in-
folge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haus-
haltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise 
Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist 
eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstel-
lung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans 
mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushalts-
jahr vorzunehmen.

  (3) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Er-
gebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit 
der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 
2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Fi-
nanzplanung gemäß §  84 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbe-
lastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht 
enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbe-
dingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. 
Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so 
erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben.

  (4) Ist eine Haushaltssatzung gemäß §  78 Absatz  3 
Satz  2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für 
die Haushaltsjahre 2019 und 2020 enthält, ist die dor-
tige mittelfristige Finanzplanung für das Haushalts-
jahr 2021 bei der Aufstellung der Nebenrechnung zu-
grunde zu legen. Ist eine Haushaltssatzung gemäß 
§  78 Absatz  3 Satz  2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festset-
zungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält, 
und wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Nachtrags-
satzung beschlossen, ist der der ursprünglich be-
schlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 anliegende Teil des Ergebnisplans dem Entwurf 
des Ergebnisplans der Nachtragssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 gegenüberzustellen.

  (5) Die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte 
Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag 
in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbe-
richt zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Neben-
rechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.“

5.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 5
  Jahresabschlüsse 2020 bis 2022“.

 b)  In den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die Wörter 
„des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 
2020“ durch die Wörter „der Jahresabschlüsse für 
die Haushaltsjahre 2020 bis 2022“ ersetzt. 

 c)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Für die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 ist 
Absatz  3 sinngemäß anzuwenden. Für die hilfs-
weise vorzunehmende Nebenrechnung im Jahres-
abschluss 2021 ist der Ergebnisplan der Haus-
haltssatzung 2021 zu verwenden. Ist im Haushalts-
jahr 2021 eine Änderung der ursprünglich 
beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nach-
tragssatzung vorgenommen worden, ist die Ergeb-
nisplanung in Gestalt der Nachtragssatzung der 
Nebenrechnung zugrunde zu legen. Für den Jah-
resabschluss 2022 ist entsprechend zu verfahren.“

 d)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5 und Satz  1 
wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Wörter „der Absätze 2 und 3“ werden 
durch die Wörter „den Absätzen 2 bis 4“ er-
setzt.
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  bb)  Nach dem Wort „ist“ werden die Wörter „im 
jeweiligen Jahresabschluss“ eingefügt.

 e)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

6.  In § 6 Absatz 1 werden nach dem Wort „ist“ die Wör-
ter „, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung,“ 
eingefügt. 

7.  § 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Die §§ 2 und 3 treten am 31. Dezember 2021 außer 
Kraft.“

2021

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über den Landesverband Lippe

Das Gesetz über den Landesverband Lippe vom 5. No-
vember 1948 (GV. NRW. 1949  S.  269), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 738) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die §§ 4 und 4a werden wie folgt gefasst:

 „§ 4
 Verbandsversammlung

  (1) Die Verbandsversammlung besteht aus der Ver-
bandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher und 
aus zehn Vertreterinnen und Vertretern des Kreises 
Lippe. Den Vorsitz führt die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher. Im Verhinderungsfall nimmt 
die Stellvertreterin oder der Stellvertreter nach §  8 
Absatz  1 die Aufgaben der Verbandsvorsteherin oder 
des Verbandsvorstehers in der Verbandsversammlung 
wahr. Die Vertreterinnen und Vertreter des Kreises 
werden durch den Kreistag für die Dauer seiner Wahl-
zeit nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ge-
wählt. Wählbar sind alle Personen, die das passive 
Wahlrecht zum Kreistag Lippe haben.

  (2) Die Verhältniswahl erfolgt nach dem Höchstzahl-
verfahren d‘Hondt. Falls sich die letzte, mit einem Sitz 
zu bedenkende Höchstzahl mehrfach ergibt, so erhält 
von den in Frage kommenden Parteien diejenige den 
Sitz, die bei der Kreistagswahl die höchste Stimmen-
zahl erhalten hat.

  (3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung 
erlischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl oder 
Entsendung des Mitgliedes wegfallen. Scheidet ein 
Mitglied vorzeitig aus, so erfolgt eine Ersatzwahl für 
die verbleibende Wahlzeit. Die vertretungsberechtig-
ten Personen üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für 
die sie bestellt sind, bis zum Amtsantritt der neuen 
vertretungsberechtigten Personen weiter aus.

 § 4a

  Für die ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertreter 
des Kreises Lippe gilt § 44 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in 
der jeweils geltenden Fassung. Die Entschädigung der 
ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertreter des Krei-
ses Lippe richtet sich nach den Vorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
und der aufgrund dieser erlassenen Verordnungen.“

2.  § 6 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

  „Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl 
anwesend ist. Sie gilt als beschlussfähig, solange ihre 
Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist.“

3.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorsteher

  (1) Die Verbandsversammlung wählt für die Dauer 
von acht Jahren nach vorheriger öffentlicher Aus-
schreibung der Stelle die Verbandsvorsteherin oder 
den Verbandsvorsteher als Wahlbeamtin oder Wahlbe-
amten auf Zeit. Sie oder er muss die Befähigung zur 
Laufbahn des allgemeinen Verwaltungsdienstes im 
Land Nordrhein-Westfalen in der Laufbahngruppe 2, 

zweites Einstiegsamt, und die zur Erfüllung der Auf-
gaben erforderliche mehrjährige Erfahrung in einer 
Führungsposition in Wirtschaft, Verwaltung oder Kul-
turmanagement besitzen. Die Ernennung erfolgt 
durch das für Kommunales zuständige Ministerium. 

  (2) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorste-
her ist verpfl ichtet, eine erste und zweite Wiederwahl 
anzunehmen, wenn sie jeweils spätestens drei Monate 
vor Ablauf der Amtszeit erfolgt. Die Wahl oder Wieder-
wahl darf frühestens sechs Monate vor Freiwerden der 
Stelle erfolgen. Im Falle der Wiederwahl, bei der auf 
eine erneute öffentliche Ausschreibung der Stelle ver-
zichtet werden kann, schließt sich die neue Amtszeit an 
das Ende der vorangegangenen an. Lehnt die Ver-
bandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher eine Wie-
derwahl ohne wichtigen Grund ab, so ist sie oder er mit 
Ablauf der Amtszeit zu entlassen. Ob ein wichtiger 
Grund vorliegt, entscheidet das für Kommunales zu-
ständige Ministerium. Ein wichtiger Grund liegt vor, 
wenn die Anstellungsbedingungen gegenüber denen 
der davorliegenden Amtszeit verschlechtert werden.

  (3) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorste-
her führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maß-
gabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der Be-
schlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwal-
tung des Landesverbandes Lippe, bereitet die 
Beschlüsse der Verbandsversammlung und etwaiger 
anderer Organe vor, fertigt die von der Verbandsver-
sammlung beschlossenen Satzungen aus und macht 
diese öffentlich bekannt und vertritt den Landesver-
band Lippe gerichtlich und außergerichtlich. Sie oder 
er ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der 
Dienstkräfte des Landesverbandes Lippe. Sie oder er 
wird von ihrer oder seiner allgemeinen Vertretung ver-
treten. Das für Kommunales zuständige Ministerium 
nimmt für die Verbandsvorsteherin oder den Ver-
bandsvorsteher die Aufgaben der obersten Dienstbe-
hörde und des Dienstvorgesetzten wahr.

  (4) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorste-
her hat in der Verbandsversammlung das gleiche 
Stimmrecht wie die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung. Bei den gesetzlichen Anforderungen an die Be-
schlussfähigkeit und die Antragsvoraussetzungen und 
bei der Mehrheitsbildung ist die Verbandsvorsteherin 
oder der Verbandsvorsteher so wie ein Mitglied der 
Verbandsversammlung gestellt. 

  (5) Erklärungen, durch die der Landesverband Lippe 
verpfl ichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie 
sind von der Verbandsvorsteherin oder dem Verbands-
vorsteher und von einem von der Verbandsversamm-
lung zu bestimmenden Mitglied der Verbandsversamm-
lung zu unterzeichnen. Die Verbandssatzung kann all-
gemein oder für einen bestimmten Kreis von 
Geschäften bestimmen, dass die Unterschrift der Ver-
bandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers genügt. 
Im Übrigen gilt § 64 Absatz 2 bis 4 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen entsprechend.

  (6) Die Verbandsversammlung kann die Verbandsvor-
steherin oder den Verbandsvorsteher abberufen. Der 
Antrag kann nur von der Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder gestellt werden. Zwischen dem 
Eingang des Antrags und der Sitzung der Verbands-
versammlung muss eine Frist von mindestens sechs 
Wochen liegen. Über den Antrag ist ohne Aussprache 
abzustimmen. Die Abberufung bedarf einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglie-
der. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorste-
her ist dabei nicht stimmberechtigt. Sie oder er wird 
in diesem Fall durch ihre oder seine Stellvertretung 
nach § 8 Absatz 1 mit Stimmrecht vertreten. Im Falle 
einer Abberufung nach Satz 1 ist die Verbandsvorste-
herin oder der Verbandsvorsteher durch das für Kom-
munales zuständige Ministerium aus dem Beamten-
verhältnis auf Zeit zu entlassen.“

4.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „ehrenamtli-
che“ die Wörter „Stellvertreterinnen und“ so-
wie nach dem Wort „Verbandsvorstehers“ die 
Wörter „in entsprechender Anwendung des 
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Verfahrens nach § 67 Absatz 2 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen“ 
eingefügt.

  bb)  In Satz  2 werden nach dem Wort „vertreten“ 
die Wörter „die Verbandsvorsteherin oder“ 
eingefügt. 

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

   „(2) Zur Vertretung im Amt bestellt die Verbands-
versammlung aus den leitenden hauptamtlichen 
Beamtinnen und Beamten oder Beschäftigten des 
Landesverbandes Lippe eine allgemeine Vertretung 
der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorste-
hers.“

5.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird durch die folgenden Absätze 1 und 2 
ersetzt:

   „(1) Die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes 
Lippe ist nach den Anforderungen des Achten Teils 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen und der aufgrund dieser erlassenen Vor-
schriften zu führen. Dies gilt mit Ausnahme der 
Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssat-
zung und des Jahresabschlusses, des § 75 Absatz 2 
Satz 3, Absatz 3 und 4 sowie des § 76 Absatz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen. Wenn bei Aufstellung der Haushaltssatzung 
der Haushalt nicht ausgeglichen ist, kann die Auf-
sichtsbehörde die Erstellung eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes anordnen. §  76 Absatz  2 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
gilt entsprechend. 

   (2) Die Prüfung des Landesverbandes Lippe ob-
liegt dem Landesrechnungshof. Der Landesrech-
nungshof kann sich auf Kosten des Landesverban-
des Lippe zur Durchführung von Prüfungen sowie 
der Prüfung von Jahresabschlüssen der Gemeinde-
prüfungsanstalt, einer Wirtschaftsprüferin oder ei-
nes Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft bedienen.“

 b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.

6.  Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:

 „§ 11a
 Übergangszeitraum und Zukunftskonzept

  (1) Auf die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes 
Lippe fi nden während des Zeitraumes vom 1. Januar 
2022 bis zum 31. Dezember 2026 die Regelungen der 
Absätze 2 bis 4 Anwendung, soweit diese von § 11 Ab-
satz 1 abweichen (Übergangszeitraum). Für die Haus-
haltsjahre 2022 bis 2031 fi nden abweichend von den 
in § 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 erfolgenden Regelungen 
zum Haushaltssicherungskonzept die Vorschriften der 
Absätze 2 und 4 zum Zukunftskonzept Anwendung.

  (2) Der Landesverband Lippe stellt ein Zukunftskon-
zept mit dem Ziel auf, seine dauerhafte Leistungsfä-
higkeit sicherzustellen und sein Leistungsangebot zu-
kunftsbezogen zu strukturieren. Das Zukunftskonzept 
tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes 
nach § 11 Absatz 1 Satz 3 und stellt einen Bestandteil 
des Haushaltsplans dar. Im Zukunftskonzept erreicht 
der Landesverband Lippe den Haushaltsausgleich ge-
mäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt, spätestens jedoch im zehnten Jahr. Das 
Zukunftskonzept ist der Aufsichtsbehörde zusammen 
mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 
vorzulegen und jährlich fortzuschreiben. Das Nähere 
regelt das für Kommunales zuständige Ministerium.

  (3) Die Genehmigung der Haushaltssatzung nach § 10 
Satz  1 kann im Übergangszeitraum erteilt werden, 
wenn die im jährlichen Finanzplan darzustellenden 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit er-
reichen oder übersteigen. Die Genehmigung kann von 
der Aufsichtsbehörde mit weitergehenden Bedingun-
gen und Aufl agen versehen werden.

  (4) Das für Kommunales zuständige Ministerium kann 
zulassen, dass der Landesverband Lippe Einzahlungen 
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssiche-
rung zum summenmäßigen Ausgleich einer nicht durch 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab-
gedeckten Spitze der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit heranzieht. Gleiches gilt zur Leis-
tung von festvereinbarten Tilgungen von Darlehen im 
Übergangszeitraum sowie zur anfänglichen bezie-
hungsweise laufenden, zeitlich und in der Höhe be-
grenzten Finanzierung von Maßnahmen des Zukunfts-
konzeptes. Einzahlungen aus der Veräußerung von An-
lagevermögen, welches der Landesverband Lippe zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht oder nicht mehr 
benötigt, können mit Zustimmung des für Kommuna-
les zuständigen Ministeriums ebenfalls für Zwecke 
nach den Sätzen 1 und 2 herangezogen werden. Die 
Summe der gemäß den Sätzen 1 bis 3 herangezogenen 
Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Einzahlungen 
aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist in der 
Haushaltssatzung anzugeben. Die Darstellung der Ein-
zahlungen und Auszahlungen in Finanzplanung und 
Finanzrechnung bleibt unberührt.“

2000

Artikel 3
Änderung des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes

Das Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz vom 30. April 2002 
(GV. NRW. S. 160), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1238) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 2 Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben.

2.  § 2a wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Die Gemeindeprüfungsanstalt führt auf An-
trag die Zulassungsverfahren für Fachprogramme 
nach § 94 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen durch.“

 b)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

3.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 10
 Gebühren und Entgelte“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „, das zuletzt 
durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. 
NRW. S. 1150) geändert worden ist“ durch die 
Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt.

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „§  5 Absatz  2 Satz  1 und Absatz  6 Satz  1 
Nummer 1 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen fi ndet insoweit 
keine Anwendung.“

 c)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Für Prüfungsleistungen nach §  2 Absatz  1 
Satz 2, für Gutachten nach § 2 Absatz 3 Satz 2, für 
Beratungsleistungen nach §  2 Absatz  4 und §  2a 
Absatz 1 sowie für Zertifi kate nach § 2a Absatz 3 
erhebt die Gemeindeprüfungsanstalt Entgelte, die 
mindestens kostendeckend sein sollen.“

4.  § 11 wird wie folgt gefasst:

 „§ 11
 Deckung des Aufwands

  Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt der Gemein-
deprüfungsanstalt eine jährliche Zuweisung zur De-
ckung des Aufwands, der nicht durch Gebühren und 
Entgelte nach §  10 sowie durch sonstige Einnahmen 
nach dem Haushaltsplan gedeckt ist. Die Höhe der 
jährlichen Zuweisung wird im jeweiligen Haushalts-
plan festgesetzt.“ 
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2022

Artikel 4
Änderung des Gesetzes über die kommunalen 

 Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen 
im Lande Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über die kommunalen Versorgungskassen 
und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. November 1984 (GV. NRW. S. 694, ber. S. 748), das zu-
letzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Dem § 1 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

  „Zudem erbringt der Landschaftsverband für die Ver-
sorgungskassen, für die ihm die Geschäftsführung ob-
liegt, verwaltungsorganisatorische Leistungen, insbe-
sondere die Ausstattung mit IT-Infrastruktur und die 
Personalverwaltung. Soweit die Versorgungskassen 
diese Leistungen nicht selbst erbringen, können sie 
nur von dem Landschaftsverband für diese erbracht 
werden. Soweit der Landschaftsverband und seine 
wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen die in § 2 
Absatz 1 bis 3 genannten Leistungen der Versorgungs-
kassen nicht selbst erbringen, sind sie verpfl ichtet, die 
Leistungen der Versorgungskassen in Anspruch zu 
nehmen.“

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „92“ durch die 
Angabe „91“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

   „(6) Die organisatorische und technische Entwick-
lung oder anderweitige Beschaffung, Bereithaltung 
sowie Nutzung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigten IT-Infrastruktur gehört zu den Aufga-
ben der kommunalen Versorgungskassen.“

3.  Dem § 12 wird folgender Satz angefügt:

  „§ 2 Absatz 6 gilt entsprechend.“

4.  In § 16 Absatz 2 werden die Wörter „Gesetzes zur Mo-
dernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen 
vom 1. April 2015 (BGBl. 2015 I S.  434)“ durch die 
Wörter „Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434)“ sowie die Angabe „20. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3913)“ durch die Angabe „18. Ap-
ril 2016 (BGBl. I S. 769)“ ersetzt.

2030

Artikel 5
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Dem §  91 Absatz  5 des Landesbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S.  244) geändert worden ist, wird folgender Satz ange-
fügt:

„Satz 1 gilt nicht für kommunale Dienstherren.“

20323

Artikel 6
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

§  57 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt 
durch Artikel  3 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. 
NRW. S. 330) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die Festsetzung, Berechnung und Abrechnung 
der Versorgungsbezüge, die Bestimmung der Person 
der Zahlungsempfängerin oder des Zahlungsempfän-
gers und die Entscheidung über die Berücksichtigung 
von Zeiten als ruhgehaltfähige Dienstzeiten sowie 
über die Bewilligung von Versorgungsbezügen auf 
Grund von Kannvorschriften obliegt der obersten 
Dienstbehörde.“ 

2.  Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

  „Hinsichtlich der für die Versorgungsberechtigten der 
Gemeinden und Gemeindeverbände zuständigen 
obersten Dienstbehörden gilt Satz 1 mit der Maßgabe, 
dass die Befugnisse nach Absatz 1 nur auf andere ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts übertragen 
werden dürfen.“

2023

Artikel 7
Änderung der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S.  666), die zuletzt durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  In der Angabe zu §  134 wird die Angabe „In-
krafttreten“ durch die Angabe „Übergangsrege-
lungen“ ersetzt.

 b)  Nach der Angabe zu § 134 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

 „§ 135 Inkrafttreten“.

2.  In § 7 Absatz 6 Satz 1 in dem Satzteil vor Buchstabe 
a werden die Wörter „eines Jahres“ durch die Wörter 
„von sechs Monaten“ ersetzt.

3.  § 24 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Das Wort „Jeder“ wird durch die Wörter „Jede 
Einwohnerin oder jeder Einwohner der Ge-
meinde, die oder der seit mindestens drei Mona-
ten in der Gemeinde wohnt,“ ersetzt. 

 b)  Das Wort „schriftlich“ wird durch die Wörter „in 
Textform nach §  126b des Bürgerlichen Gesetz-
buches “ ersetzt. 

4.  In § 25 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.

5.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 1, 3 und 5 wird jeweils das Wort 
„schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ er-
setzt. 

 b)  In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „schriftlichen“ 
gestrichen.

6.  In §  54 Absatz  4 werden die Wörter „eines Jahres“ 
durch die Wörter „von sechs Monaten“ und die Wör-
ter „ein Jahr“ durch die Wörter „sechs Monate“ er-
setzt.

7.  In § 55 Absatz 5 Satz 4 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 

8.  In § 60 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „11“ durch 
die Angabe „14“ ersetzt und werden nach der An-
gabe „218b)“ die Wörter „, das zuletzt durch Gesetz 
vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 566) geändert worden 
ist,“ eingefügt.

9.  § 94 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Soweit die Gemeinde die Erfüllung ihrer Ver-
pfl ichtungen im Rahmen der Finanzbuchhaltung 
nach § 93 nicht selbst besorgt, hat sie diese auf eine 
andere juristische Person des öffentlichen Rechts zu 
übertragen. Die ordnungsgemäße Erledigung und 
die Prüfung nach den für die Gemeinde geltenden 
Vorschriften ist zu gewährleisten. Der Beschluss 
über die Besorgung ist der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen.“ 

10.  Nach § 133 wird folgender § 134 eingefügt:

 „§ 134
 Übergangsregelungen

  (1) Die in § 7 Absatz 6 Satz 1 genannte Frist gilt für 
alle ab dem 15. Dezembe 2021 verkündeten Satzun-
gen und ortsrechtlichen Bestimmungen. Für alle vor-
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her verkündeten Satzungen und ortsrechtlichen Be-
stimmungen gelten die zum Zeitpunkt der Bekannt-
machung geltenden Fristen.

  (2) Die in § 54 Absatz 4 genannten Fristen gelten für 
alle ab dem 15. Dezember 2021 gefassten bezie-
hungsweise öffentlich bekannt gemachten Be-
schlüsse. Für alle vorher gefassten beziehungsweise 
öffentlich bekannt gemachten Beschlüsse gelten die 
zum Zeitpunkt des Beschlusses beziehungsweise der 
Bekanntmachung geltenden Fristen.“

11.  Der bisherige § 134 wird § 135.

2021

Artikel 8
Änderung der Kreisordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S.  646), die zuletzt durch Artikel  4 des Gesetzes 
vom 29. September 2020 (GV. NRW. S.  916) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  In der Angabe zu § 66 wird die Angabe „Inkraft-
treten“ durch die Angabe „Übergangsregelungen“ 
ersetzt.

 b)  Nach der Angabe zu §  66 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

 „§ 67 Inkrafttreten“.

2.  In § 5 Absatz 6 Satz 1 in dem Satzteil vor Buchstabe 
a werden die Wörter „eines Jahres“ durch die Wörter 
„von sechs Monaten“ ersetzt.

3.  § 21 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Das Wort „Jeder“ wird durch die Wörter „Jede 
Einwohnerin oder jeder Einwohner des Kreises, 
die oder der seit mindestens drei Monaten in dem 
Kreis wohnt,“ ersetzt. 

 b)  Das Wort „schriftlich“ wird durch die Wörter „in 
Textform nach §  126b des Bürgerlichen Gesetz-
buches“ ersetzt.

4.  In § 22 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.

5.  § 23 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 1, 3 und 5 wird jeweils das Wort 
„schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ er-
setzt. 

 b)  In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „schriftlichen“ 
gestrichen.

6.  In § 26 Absatz 4 Satz 5 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 

7.  In §  39 Absatz  3 werden die Wörter „eines Jahres“ 
durch die Wörter „von sechs Monaten“ und die Wörter 
„ein Jahr“ durch die Wörter „sechs Monate“ ersetzt.

8.  In § 50 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „11“ durch 
die Angabe „14“ ersetzt und werden nach der An-
gabe „218b)“ die Wörter „, das zuletzt durch Gesetz 
vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 566) geändert worden 
ist,“ eingefügt.

9.  Nach § 65 wird folgender § 66 eingefügt:

 „§ 66
 Übergangsregelungen

  (1) Die in § 5 Absatz 6 Satz 1 genannte Frist gilt für 
alle ab dem 15. Dezember 2021 verkündeten Satzun-
gen und ortsrechtlichen Bestimmungen. Für alle vor-
her verkündeten Satzungen und ortsrechtlichen Be-
stimmungen gelten die zum Zeitpunkt der Bekannt-
machung geltenden Fristen.

  (2) Die in § 39 Absatz 3 genannten Fristen gelten für 
alle ab dem 15. Dezember 2021 gefassten bezie-
hungsweise öffentlich bekannt gemachten Be-
schlüsse. Für alle vorher gefassten beziehungsweise 
öffentlich bekannt gemachten Beschlüsse gelten die 

zum Zeitpunkt des Beschlusses beziehungsweise der 
Bekanntmachung geltenden Fristen.“

10.  Der bisherige § 66 wird § 67.

2022

Artikel 9
Änderung der Landschaftsverbandsordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen
Die Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), die zuletzt durch 
Artikel  5 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. 
NRW. S. 916) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1.  In § 6 Absatz 3 Satz 1 in dem Satzteil vor Buchstabe a 

werden die Wörter „eines Jahres“ durch die Wörter 
„von sechs Monaten“ ersetzt.

2.  In § 11 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „11 IfSBG-
NRW“ durch die Wörter „14 des Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S.  218b), das zuletzt durch Gesetz vom 4. Mai 2021 
(GV. NRW. S. 566) geändert worden ist,“ ersetzt.

3.  In §  14 Absatz  1 Satz  3 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform nach § 126b des Bür-
gerlichen Gesetzbuches“ ersetzt. 

4.  In §  19 Absatz  3 werden die Wörter „eines Jahres“ 
durch die Wörter „von sechs Monaten“ und die Wörter 
„ein Jahr“ durch die Wörter „sechs Monate“ ersetzt.

5.  Nach § 31 wird folgender § 32 eingefügt:

 „§ 32
Übergangsregelungen

  (1) Die in §  6 Absatz  3 Satz  1 genannte Frist gilt für 
alle ab dem 15. Dezember 2021 verkündeten Satzun-
gen. Für alle vorher verkündeten Satzungen gelten die 
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fristen.

  (2) Die in § 19 Absatz 3 genannten Fristen gelten für 
alle ab dem 15. Dezember 2021 gefassten beziehungs-
weise öffentlich bekannt gemachten Beschlüsse. Für 
alle vorher gefassten beziehungsweise öffentlich be-
kannt gemachten Beschlüsse gelten die zum Zeit-
punkt des Beschlusses beziehungsweise der Bekannt-
machung geltenden Fristen.“

6.  Der bisherige § 32 wird § 33.

2021

Artikel 10
Änderung des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr

Das Gesetz über den Regionalverband Ruhr in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV. 
NRW. S.  96), das zuletzt durch Artikel  6 des Gesetzes 
vom 29. September 2020 (GV. NRW. S.  916) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 25 

folgende Angabe eingefügt:

 „§ 26 Übergangsregelungen“.
2.  In § 7 Absatz 2 Satz 1 in dem Satzteil vor Buchstabe a 

werden die Wörter „eines Jahres“ durch die Wörter 
„von sechs Monaten“ ersetzt.

3.  In § 13 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „11 IfSBG-
NRW“ durch die Wörter „14 des Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S.  218b), das zuletzt durch Gesetz vom 4. Mai 2021 
(GV. NRW. S. 566) geändert worden ist,“ ersetzt.

4.  In §  21 Absatz  3 werden die Wörter „eines Jahres“ 
durch die Wörter „von sechs Monaten“ und die Wörter 
„ein Jahr“ durch die Wörter „sechs Monate“ ersetzt.

5.  § 26 wird wie folgt geändert:
 a)  In der Überschrift wird das Wort „Übergangsvor-

schrift“ durch das Wort „Übergangsregelungen“ 
ersetzt.

 b)  Der Wortlaut wird Absatz 1.
 c)  Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt:
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   „(2) Die in § 7 Absatz 2 Satz 1 genannte Frist gilt 
für alle ab dem 15. Dezember 2021 verkündeten 
Satzungen. Für alle vorher verkündeten Satzungen 
gelten die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung 
geltenden Fristen.

   (3) Die in §  21 Absatz  3 genannten Fristen gelten 
für alle ab dem 15. Dezember 2021 gefassten bezie-
hungsweise öffentlich bekannt gemachten Be-
schlüsse. Für alle vorher gefassten beziehungsweise 
öffentlich bekannt gemachten Beschlüsse gelten die 
zum Zeitpunkt des Beschlusses beziehungsweise 
der Bekanntmachung geltenden Fristen.“

202

Artikel 11
Änderung des Gesetzes 

über kommunale Gemeinschaftsarbeit
In § 15b Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 1979 (GV. NW. S. 621), das zuletzt 
durch Artikel  8 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. 
NRW. S. 218b) geändert worden ist, wird die Angabe „11 
IfSBG-NRW“ durch die Wörter „14 des Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b), das zuletzt durch Gesetz vom 4. Mai 2021 (GV. 
NRW. S. 566) geändert worden ist,“ ersetzt.

115

Artikel 12
Änderung des Konnexitätsausführungsgesetzes

In § 3 Absatz 2 Satz 2 des Konnexitätsausführungsgeset-
zes vom 22. Juni 2004 (GV. NRW. S.  360), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. 
NRW. S.  474) geändert worden ist, wird das Wort 
„schriftlich“ gestrichen.

Artikel 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Artikel 5 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
(3) Artikel 2 Nummer 6 tritt am 31. Dezember 2031 au-
ßer Kraft.

Düsseldorf, den 1. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Für den Minister der Finanzen

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1346

2010
Achte Verordnung zur Änderung der 

Ausführungsverordnung VwVG

Vom 1. Dezember 2021
Es verordnen auf Grund 
–  des Artikels 4 § 2 des 5. Rundfunkänderungsgesetzes 

vom 22. September 1992 (GV. NRW. S. 346), der durch 
Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe a des Gesetzes vom 8. 
Mai 2018 (GV. NRW. S.  214) neu gefasst worden ist, 
das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit der 
Staatskanzlei und dem Ministerium der Finanzen, 

–  des § 1 Absatz 2 Satz 1 sowie des § 2 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
2003 (GV. NRW. S.  156, ber. 2005  S.  818), von denen 
§ 1 Absatz 2 Satz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 1 
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762) und 
§  2 Absatz  2 Satz  2 und 3 zuletzt durch Artikel  1 
Nummer  2 Buchstabe b des Gesetzes vom 23. Juni 
2021 (GV. NRW. S. 762) geändert worden sind, das Mi-
nisterium des Innern im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Finanzen, 

–  des §  77 Absatz  2 Satz  1 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S.  156, ber. 
2005  S.  818), der zuletzt durch Artikel  1 Nummer  7 
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762) ge-
ändert worden ist, das Ministerium der Finanzen und 
das Ministerium des Innern:

Artikel 1
Die Ausführungsverordnung VwVG vom 8. Dezember 
2009 (GV. NRW. S.  787), die zuletzt durch Verordnung 
vom 12. Mai 2020 (GV. NRW. S. 348) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1.  In § 1 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 wer-

den nach der Angabe „Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW“ die Wörter „in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. 
S. 156, ber. 2005 S. 818) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

2.  § 3 wird wie folgt geändert:
 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Nummer  3 Buchstabe d wird der Punkt 

am Ende durch ein Komma ersetzt.
  bb)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:
   „4.  die Universität Düsseldorf als zentrale 

Vollstreckungsbehörde für alle in § 1 Ab-
satz  2 des Hochschulgesetzes vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S. 547) in der 
jeweils geltenden Fassung genannten 
Hochschulen.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.
 c)  Absatz 3 wird Absatz 2.
 d)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:
   „(3) Der Westdeutsche Rundfunk Köln nimmt die 

Aufgabe einer Vollstreckungsbehörde für die Bei-
treibung rückständiger Rundfunkgebühren und 
Rundfunkbeiträge sowie für ihm zustehende For-
derungen der in §  1 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW genannten Art wahr.“

3.  § 4 wird wie folgt geändert:
 a)  In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter 

„Körperschaften und Anstalten“ durch die Wör-
ter „Körperschaften, Anstalten und Stiftungen“ 
ersetzt.

 b)  In Nummer 20 werden die Wörter „des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und des Landtags Branden-
burg“ durch die Wörter „der Landtage von Nord-
rhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Würt-
temberg“ ersetzt.

 c)  Nach Nummer 28 werden folgende Nummern 29 
und 30 eingefügt:

  „29.  Stiftung Akkreditierungsrat,
  30.  Kontrollstellen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des 

Öko-Landbaugesetzes vom 7. Dezember 
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2008 (BGBl. I S. 2358) in der jeweils gelten-
den Fassung,“

 d)  Die bisherige Nummer 29 wird Nummer 31. 
4.  In § 5 Absatz 1 wird die Angabe „37“ durch die An-

gabe „38,75“ ersetzt.
5.  In § 10 Absatz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort 

„von“ die Wörter „beweglichen und unbeweglichen“ 
eingefügt.

6.  § 11 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz  1 Satz  1 wird die Angabe „20“ durch 

die Angabe „25“ ersetzt.
 b)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
   „Dies gilt auch, wenn die Pfändungs- und Einzie-

hungsverfügung dem Drittschuldner elektronisch 
gemäß § 5a des Landeszustellungsgesetzes vom 7. 
März 2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gelten-
den Fassung übermittelt wird.“

 c)  In Absatz 3 wird nach der Angabe „Absatzes 2“ 
die Angabe „Satz 1“ eingefügt und werden nach 
dem Wort „zurücknimmt“ die Wörter „oder an-
stelle der Pfändung von Sachen oder der Inbe-
sitznahme von Wertpapieren eine Pfändung von 
Forderungen und anderen Vermögensrechten 
nach Absatz  2 Satz  1 Nummer  2 durchgeführt 
wird“ eingefügt.

 d)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
   „(4) Wird die Pfändung von Sachen vom Schuld-

ner nach §  6a Absatz  1 Buchstabe c und d des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW abge-
wendet, so ist

  1.  die volle Pfändungsgebühr zu entrichten, 
wenn an den Gläubiger, die Vollstreckungsbe-
hörde oder den Vollziehungsbeamten erst ge-
zahlt wird, nachdem sich der Vollziehungsbe-
amte bereits zur Vornahme der Pfändung an 
Ort und Stelle begeben hat, oder

  2.  die halbe Pfändungsgebühr zu entrichten, 
wenn

   a)  an den Gläubiger, die Vollstreckungsbe-
hörde oder den Vollziehungsbeamten ge-
zahlt wird, bevor sich der Vollziehungsbe-
amte an Ort und Stelle begeben hat oder

   b)  die Pfändung dadurch abgewendet wird, 
dass dem Vollziehungsbeamten, nachdem 
er sich an Ort und Stelle begeben hat, eine 
Fristbewilligung oder die Bezahlung der 
Schuld an den Gläubiger oder die Vollstre-
ckungsbehörde nachgewiesen wird.

   Maßgeblich für den Zeitpunkt der Zahlung des 
Betrages ist bei einer Überweisung das Datum 
der Wertstellung auf dem Konto des Gläubigers 
oder der Vollstreckungsbehörde.“

 e)  In Absatz  5 wird nach den Wörtern „wird die“ 
das Wort „volle“ eingefügt. 

7.  § 12 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz  1 Satz  1 wird die Angabe „(§  17 Ab-

satz  2)“ durch die Wörter „gemäß §  17 Absatz  2 
bei beweglichen Gegenständen“ und wird die An-
gabe „20“ durch die Angabe „25“ und werden die 
Wörter „zwei vom Hundert“ durch die Angabe „2 
Prozent“ ersetzt.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
   „(1a) Die Gebühr beträgt bei der Eintragung ei-

ner Zwangshypothek von dem Betrag gemäß § 17 
Absatz  2 bis zu 50 Euro einschließlich 30 Euro, 
von dem Mehrbetrag 2 Prozent. Die Gebühr be-
trägt bei der Versteigerung oder sonstigen Ver-
wertung unbeweglicher Gegenstände, insbeson-
dere Zwangsversteigerung oder Zwangsverwal-
tung, von dem Betrag gemäß § 17 Absatz 2 bis zu 
50 Euro einschließlich 50 Euro, von dem Mehrbe-
trag 2 Prozent.“

 c)  In Absatz  4 werden nach dem Wort „Versteige-
rungsgebühr“ die Wörter „bei beweglichen Ge-
genständen“ eingefügt.

 d)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

   „(4a) Die Versteigerungsgebühr bei unbewegli-
chen Gegenständen wird nicht erhoben, wenn die 
Vollstreckungsbehörde den Auftrag zur Versteige-
rung oder zur sonstigen Verwertung von unbe-
weglichen Sachen, insbesondere die Eintragung 
einer Zwangshypothek, die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung, zurücknimmt, bevor 
der Beauftragte Schritte zur Ausführung des Auf-
trags unternommen hat.“

8.  In 13 Absatz  2 Satz  1 wird die Angabe „20“ durch 
die Angabe „25“ ersetzt.

9.  § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 a)  In den Nummern 1 bis 4 wird jeweils die Angabe 

„25“ durch die Angabe „30“ ersetzt.
 b)  In Nummer  5 wird die Angabe „25 bis 100“ 

durch die Angabe „30 bis 120“ ersetzt.
 c)  In Nummer 6 wird die Angabe „25 bis 250“ durch 

die Angabe „30 bis 300“ ersetzt.
 d)  In Nummer 7 wird die Angabe „25 bis 150“ durch 

die Angabe „30 bis 180“ ersetzt.
 e)  In Nummer  8 wird die Angabe „25 bis 500“ 

durch die Angabe „30 bis 600“ ersetzt.
 f)  In Nummer  9 wird die Angabe „25“ durch die 

Angabe „30“ ersetzt.
 g)  In den Nummer  10 und 11 wird jeweils die An-

gabe „25 bis 300“ durch die Angabe „30 bis 360“ 
ersetzt.

 h)  In Nummer 12 wird die Angabe „5 bis 500“ durch 
die Angabe „6 bis 600“ ersetzt.

 i)  In Nummer  13 wird die Angabe „25 bis 250“ 
durch die Angabe „30 bis 300“ ersetzt.

 j)  In Nummer  14 wird die Angabe „25 bis 150“ 
durch die Angabe „30 bis 180“ ersetzt.

 k)  In Nummer  15 wird die Angabe „75 bis 300“ 
durch die Angabe „90 bis 360“ ersetzt.

10.  In § 16 Absatz 2 wird die Angabe „30“ durch die An-
gabe „36,30“ ersetzt. 

11.  § 17 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
  „Zur Berechnung der Gebühren wird die Summe der 

Forderungen gemäß § 10 Absatz 2 Satz 3, derentwe-
gen gemahnt oder vollstreckt wird, auf volle Euro 
abgerundet.“

12.  In § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 werden die Wörter 
„in den Fällen des §  39 Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz NRW“ gestrichen.

13.  § 21 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:
 a)  In Nummer 1 wird die Angabe „2,50 EUR“ durch 

die Angabe „3,25 Euro“ ersetzt.
 b)  In Nummer 2 wird die Angabe „5,00 EUR“ durch 

die Angabe „6,50 Euro“ ersetzt.
 c)  In Nummer 3 wird die Angabe „7,50 EUR“ durch 

die Angabe „9,75 Euro“ ersetzt.
 d)  In Nummer  4 wird die Angabe „10,00 EUR“ 

durch die Angabe „13,00 Euro“ ersetzt.
14.  Nach der Überschrift von Teil 5 wird folgender § 25 

eingefügt:

 „§ 25
 Übergangsregelung für den Westdeutschen 

Rundfunk Köln
  (1) § 3 Absatz 3 ist vorbehaltlich des Absatzes 2 erst 

ab dem 1. Januar 2026 anzuwenden. § 4 Nummer 31 
tritt am 1. Januar 2026 außer Kraft. 

  (2) Im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. De-
zember 2025 ist § 3 Absatz 3 nur in nach Satz 2 näher 
zu bestimmenden Gerichtsbezirken der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit anzuwenden. Das für Justiz zustän-
dige Ministerium bestimmt diese Gerichtsbezirke der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit und die weiteren Ein-
zelheiten durch Verwaltungsvorschriften im Einver-
nehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministe-
rium, dem für Inneres zuständigen Ministerium sowie 
der Staatskanzlei. Eine Anwendung auf alle Gerichts-
bezirke der ordentlichen Gerichtsbarkeit ab dem 1. 
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Januar 2024 ist dabei anzustreben. §  4 Nummer  31 
fi ndet in diesen Fällen keine Anwendung.“

15.  Der bisherige § 25 wird § 26 und dessen Satz 2 wird 
aufgehoben.

Artikel 2
(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
(2) Artikel 1 Nummer 4 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

Düsseldorf, 1 Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident
Hendrik  W ü s t

Für den Minister der Finanzen
Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie
Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister des Innern
Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 1351
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Gesetz
zum Erlass eines Kulturgesetzbuches sowie zur 
Änderung und Aufhebung weiterer Vorschriften 

(Kulturrechtsneuordnungsgesetz)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zum Erlass eines Kulturgesetzbuches sowie zur 
Änderung und Aufhebung weiterer Vorschriften 

(Kulturrechtsneuordnungsgesetz)

Vom 1. Dezember 2021

224

Artikel 1
Kulturgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen

(Kulturgesetzbuch – KulturGB NRW)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Grundsätze

§ 2  Zweck des Gesetzes und Geltungsbereich

§ 3   Kulturelles Leben und Kulturförderung

§ 4   Kulturelles Erbe

§ 5   Provenienzforschung

§ 6   Digitalisierung und Digitale Kultur

§ 7   Kulturelle Bildung

§ 8   Kooperationen, Kultur in ländlichen Räumen

§ 9   Bürgerschaftliches Engagement

§ 10   Zugang, Teilhabe und Diversität

§ 11   Nachhaltigkeit

§ 12   Kirchen und Religionsgemeinschaften

Teil 2
Kulturförderung und Verfahren

Abschnitt 1
Fördergrundsätze und spartenübergreifende 

Handlungsfelder der Kulturförderung

§ 13  Grundsätze und Ziele der Kulturförderung

§ 14  Förderung der kulturellen Infrastruktur, interkom-
munale Zusammenarbeit, Kooperationen, Dritte 
Orte 

§ 15  Kultur und Strukturwandel

§ 16  Förderung von Künstlerinnen und Künstlern

§ 17  Freie Szene

§ 18  Soziokultur

§ 19  Kultur- und Kreativwirtschaft

§ 20   Breitenkultur

§ 21  Künstlerische Experimente

Abschnitt 2
Kulturförderung und Beteiligung

§ 22   Förderverfahren

§ 23   Fördervereinbarungen

§ 24   Kulturberichte

§ 25  Kulturentwicklungsplanung

§ 26  Nachhaltige Förderung

§ 27   Jurys und Sachverständige

§ 28   Compliance

Abschnitt 3
Landeseigene Kulturaufgaben

§ 29   Aufgaben des Landes im föderalen Bundesstaat und 
international

§ 30   Eigene Aktivitäten, Einrichtungen und Beteiligun-
gen des Landes, Kulturmarketing

§ 31   Kunst- und Musikhochschulen

§ 32   Kunst und Bau

Teil 3
Kulturelle Einrichtungen und Handlungsfelder

Abschnitt 1
Performative Künste, Musik, Literatur, Visuelle Künste

§ 33   Aufgaben der Theater und Orchester 

§ 34   Landestheater und Landesorchester

§ 35   Darstellende Künste, Musik und Tanz

§ 36   Literatur  

§ 37  Bildende Kunst

§ 38  Filmkultur

§ 39  Medienkunst 

Abschnitt 2
Museen und Sammlungen

§ 40  Museen

§ 41  Veräußerung von Sammlungsgegenständen

Teil 4
Musikschulen und Kunstschulen, 

außerschulische Bildungseinrichtungen 
für Schauspiel und künstlerischen Tanz

§ 42  Aufgaben der Musikschulen und Kunstschulen

§ 43   Öffentliche Musikschulen
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§ 44   Projektförderung von Musikschulen

§ 45   Zertifi zierung als „Anerkannte Musikschule in 
NRW“

§ 46   Kooperationen

Teil 5
Bibliotheken und Pfl ichtexemplarregelungen

Abschnitt 1
Bibliotheken

§ 47   Aufgaben der Bibliotheken

§ 48   Öffentliche Bibliotheken

§ 49   Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken 

§ 50   Wissenschaftliche Bibliotheken 

§ 51   Hochschulbibliothekszentrum 

§ 52   Landesbibliotheken 

§ 53   Schulbibliotheken 

§ 54   Weitere Bibliotheken

§ 55   Finanzierung und Förderung

Abschnitt 2
Pfl ichtexemplarregelungen

§ 56  Ablieferungs- und Übermittlungspfl icht, Begriffsbe-
stimmungen, Zuständigkeit

§ 57  Ablieferung körperlicher Medienwerke

§ 58  Übermittlung und Sammlung unkörperlicher Medi-
enwerke

§ 59  Rechteeinräumung

§ 60  Ausnahmen von der Ablieferungspfl icht

§ 61  Entschädigung für körperliche Medienwerke

§ 62   Ermächtigung 

Teil 6
Archive

§ 63  Archive als kulturelles Gedächtnis

§ 64   Aufgaben der Archive

§ 65   Archivpfl ege der Landschaftsverbände

Teil 7
Schlussbestimmungen

§ 66   Datenschutz

§ 67   Ordnungswidrigkeiten 

§ 68   Inkrafttreten, Berichtspfl icht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Grundsätze

(1) Kunst und Kultur stiften Sinn, können Menschen 
Heimat und Orientierung geben, öffnen aber auch 
Räume der Refl ektion und kritischen Distanz. Vorausset-
zung dafür ist das Schaffen der Künstlerinnen und 
Künstler, die Teilhabe an Kultur und die Befähigung al-
ler zu eigener, schöpferischer Gestaltung. 

(2) Die Verantwortung für die Förderung von Kunst und 
Kultur in Nordrhein-Westfalen wird von den Städten, 
Gemeinden und Kreisen einschließlich der Städteregion 
Aachen, den Landschaftsverbänden Rheinland und West-
falen-Lippe, dem Regionalverband Ruhr und dem Lan-
desverband Lippe (Gemeinden und Gemeindeverbände) 
gemeinsam mit dem Land getragen. Das Land achtet 
und erkennt dabei die historisch gewachsene besondere 
Rolle und Leistung der Gemeinden und Gemeindever-
bände für das kulturelle Leben in den verschiedenen Re-
gionen Nordrhein-Westfalens, insbesondere bei der Be-
reitstellung und Finanzierung des Kulturangebotes, an.

(3) In einer demokratischen und freiheitlichen Gesell-
schaft werden Kunst und Kultur nicht von Staats wegen 
vorgegeben. Sie entfalten sich nach ihren eigenen 
Grundsätzen und ihrem eigenen Selbstverständnis. 
Kunst und Kultur zu pfl egen und zu fördern bedeutet, 
diese Freiheit anzuerkennen, ihr die notwendigen Rah-
menbedingungen zu geben und sie durch für alle zu-
gängliche Angebote kultureller Bildung etwa in Schulen 
und durch den Unterhalt kultureller und künstlerischer 
Einrichtungen zu ermöglichen. Ihre Stärkung soll insbe-
sondere den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern 
und dazu beitragen, gleichwertige Lebensverhältnisse im 
Land und in den Gemeinden herzustellen und nach in-
nen und außen sichtbar zu machen.

(4) In Nordrhein-Westfalen mit seinen unterschiedlichen 
Regionen, historischen Traditionen und der nationalen 
und internationalen Zuwanderung stellt die sich daraus 
ergebende Vielfalt des künstlerischen Arbeitens und kul-
turellen Lebens einen besonders schützenswerten Reich-
tum dar.

(5) Die Kultureinrichtungen sind bei den künstlerischen 
Positionen und bei der inhaltlichen Programmgestaltung 
sowie bei der Durchführung von Angeboten der kulturel-
len Bildung frei und an Weisungen des Landes nicht ge-
bunden.

§ 2
Zweck des Gesetzes und Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz enthält Bestimmungen über die Ein-
richtungen, die Zuständigkeiten und die Aufgaben von 
Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich 
der Kunst und Kultur sowie über die Kulturförderung 
des Landes. Es bezieht sich auf Produktion, Präsentation 
und Distribution künstlerischer und kultureller Inhalte, 
deren Vermittlung und Aneignung sowie ihre Bewahrung 
für künftige Generationen. 

(2) Dieses Gesetz gilt, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, für die Einrichtungen in Trägerschaft des Landes und 
der unter der Rechtsaufsicht des Landes stehenden juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Ver-
einigungen sowie für die Förderung von freien Kultur-
schaffenden und von gemeinnützigen und privatwirt-
schaftlichen Kulturunternehmen durch das Land. Von 
den Mitwirkungspfl ichten des § 24 Absatz 2 Satz 2 bis 4 
abgesehen, bleibt das Recht der kommunalen Selbstver-
waltung durch die Regelungen dieses Gesetzes unbe-
rührt. Die Regelungen zur Förderung der kulturellen Ju-
gendarbeit sowie der Jugendkunstschulen im Rahmen 
des Dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfe-gesetzes; Gesetz zur Förderung der Jugend-
arbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes – Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz – vom 12. Oktober 2004 (GV. NRW. S.  572), 
das zuletzt durch Gesetz vom 26. Februar 2019 (GV. 
NRW. S.  151) geändert worden ist, sind hiervon unbe-
rührt.

§ 3
Kulturelles Leben und Kulturförderung

(1) Kunst und Kultur sind durch Land, Gemeinden und 
Gemeindeverbände zu pfl egen und zu fördern. Bei der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe ergänzen sich Land, Ge-
meinden und Gemeindeverbände wechselseitig in gleich-
berechtigtem partnerschaftlichen Zusammenwirken und 
beziehen hierbei die freigemeinnützigen Träger der Kul-
tur mit ein.

(2) Das Land nimmt eigene Kulturaufgaben wahr und 
unterstützt die kulturellen Aktivitäten in den Gemein-
den und Gemeindeverbänden nach Maßgabe der vom 
Land zu defi nierenden landeskulturpolitischen Ziele. Es 
fördert insbesondere Maßnahmen von regionaler, landes-
weiter, nationaler oder internationaler Bedeutung, sofern 
und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maß-
nahme ohne Landesförderung nicht oder nicht in ausrei-
chendem Maße erreicht werden können. Es trägt mit sei-
ner Förderung zur Pfl ege und Weiterentwicklung der 
kulturellen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen bei. 
Dabei soll ein bedarfsgerechtes Angebot in allen Regio-
nen angestrebt werden, das die Belange der kulturellen 
Vielfalt besonders berücksichtigt.
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(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände nehmen die 
Aufgabe der Kulturförderung und -pfl ege in ihrem Ge-
biet im Rahmen ihrer Selbstverwaltung in eigener Ver-
antwortung wahr. Sie schaffen dabei gemäß § 8 Absatz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S.  666), die zuletzt durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) ge-
ändert worden ist, innerhalb der Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit die für die kulturelle Betreuung ihrer 
Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen öffentli-
chen Einrichtungen. 

(4) Die Landschaftsverbände sind Träger von kulturellen 
Einrichtungen nach der Landschaftsverbandsordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 270) in 
der jeweils geltenden Fassung und nehmen die ihnen 
dort zugewiesenen Aufgaben der Kulturpfl ege und Kul-
turförderung wahr. In diesem Rahmen leisten sie einen 
wichtigen Beitrag für das kulturelle Angebot in ihrem 
Zuständigkeitsgebiet. Zu ihren Aufgaben gehören die 
Pfl ege und Förderung der Heimatmuseen und des Ar-
chivwesens sowie nach dem Gesetz zum Schutz und zur 
Pfl ege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 11. März 1980 (GV. NRW. S. 226, ber. S. 716) in der 
jeweils geltenden Fassung die Beratung und Unterstüt-
zung von Kreisen und Gemeinden bei der Denkmal-
pfl ege.

(5) Die Förderung des kulturellen Lebens kann durch 
den Unterhalt und die Förderung öffentlich zugänglicher 
und nutzbarer Einrichtungen gewährleistet werden. 
Hinzu kommt die Förderung konkreter Vorhaben und 
Projekte sowie natürlicher und juristischer Personen. 

(6) Bei den Förderungen des Landes und bei der Verwal-
tung von Kultureinrichtungen des Landes ist im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften auf möglichst einfache, 
bürgerfreundliche und transparente Verfahren hinzuwir-
ken. Nach Möglichkeit sind digitale Förderverfahren ent-
sprechend den Bundes- und Landesregelungen anzuwen-
den.

§ 4
Kulturelles Erbe

(1) Der Erhalt des kulturellen Erbes ist ein Schwer-
punkt der Kulturförderung des Landes. Dazu gehört 
auch die Sammlung, Sicherung, Erhaltung und Überlie-
ferung künstlerischer und kultureller Ausdrucksfor-
men, deren wissenschaftliche Erforschung und zeitge-
mäße Vermittlung in eine diverse Gesellschaft sowie die 
Förderung von Maßnahmen, die diesen Zielen dienen. 
Dies schließt die Industriekultur ebenso wie weitere 
materielle und immaterielle Formen des kulturellen Er-
bes ein. Hierdurch soll das Geschichtsbewusstsein ge-
stärkt und das kulturelle Gedächtnis lebendig gehalten 
werden. Untrennbar damit verbunden ist die Erfor-
schung und Beachtung der Provenienz von Sammlungs-
objekten sowie von Institutions- und Sammlungsge-
schichten.

(2) Das Land fördert den Erhalt und die Pfl ege des ma-
teriellen und immateriellen kulturellen Erbes. Es unter-
stützt Kultureinrichtungen in ihrer Aufgabe, Kulturgüter 
zu sammeln, zu bewahren, zu erschließen, zu erforschen, 
auszustellen oder auf andere Art öffentlich zugänglich 
zu machen. Das Land unterstützt Kultureinrichtungen 
bei der Digitalisierung von Kulturgut, bei der Über-
nahme von originär digitalem Kulturgut, bei der Bereit-
stellung der Digitalisate für die öffentliche Nutzung so-
wie bei der digitalen Langzeitarchivierung.

(3) Durch öffentlich zugängliche Inventare, Verzeichnisse 
und Portale soll das kulturelle Erbe Nordrhein-Westfa-
lens erfasst und sichtbar gemacht werden.

(4) Das immaterielle kulturelle Erbe des Landes wird in 
einem Verzeichnis bei dem für Kultur zuständigen Minis-
terium dokumentiert.

(5) Der Schutz und die Pfl ege von Denkmälern, die 
Rechte und Pfl ichten der Eigentümer und der Kulturein-
richtungen sowie die Aufgaben und Befugnisse der 
Denkmalbehörden richten sich nach dem Denkmal-
schutzgesetz vom 11. März 1980 (GV. NRW. S.  226, ber. 
S. 716) in der jeweils geltenden Fassung. 

(6) Von Veröffentlichungen, die unter wesentlicher Ver-
wendung von Objekten aus öffentlichen Sammlungen 
entstanden sind, kann die besitzende Einrichtung nach 
Maßgabe ihrer Benutzungsbestimmungen die kostenfreie 
Ablieferung eines Belegexemplars verlangen. §  61 gilt 
entsprechend, wobei eine Entschädigung ab einem Auto-
rinnen- oder Autoren- beziehungsweise Herstellungs-
preis von 100 Euro gewährt wird.

(7) Die Pfl ege des kulturellen Erbes umfasst die Ge-
schichte von Migration, Flucht und Vertreibung sowie 
deren Bedeutung für die Kultur in Nordrhein-Westfalen. 

(8) Die Förderung der Kulturpfl ege der Vertriebenen und 
Spätaussiedlerinnen oder Spätaussiedler verbindet zeit-
gemäße Erinnerungskultur mit Bildungsarbeit für künf-
tige Generationen. 

§ 5
Provenienzforschung

(1) Der unrechtmäßige Erwerb von Objekten in öffentli-
chen Sammlungen schließt den dauerhaften Verbleib in 
der jeweiligen Sammlung in der Regel aus. Sollte eine 
Restitution nicht möglich sein, ist in der Sammlungsdo-
kumentation, in der Präsentation sowie im Rahmen von 
Publikationen möglichst auf die Herkunft, die Proveni-
enzkette sowie mögliche Lücken in der Provenienz hin-
zuweisen. 

(2) Das Land beachtet für seine Einrichtungen die 
„Grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf 
Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlag-
nahmt wurden“ vom 3. Dezember 1998 (https://www.
kulturgutverluste.de/Webs/DE/Stiftung/Grundlagen/
Washingtoner-Prinzipien/Index.html). Die dazu abge-
gebene „Erklärung der Bundesregierung, der Länder 
und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung 
und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen 
Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz“ vom 
Dezember 1999 (https://www.kulturgutverluste.de/
Webs/DE/Stiftung/Grundlagen/Gemeinsame-Erklae-
rung/Index.html) fi ndet bei der Erforschung der Prove-
nienz des Kulturbesitzes, bei der Verpfl ichtung zur Ver-
öffentlichung und bei der Findung einer gerechten und 
fairen Lösung nach Maßgabe der Handreichung zur 
Umsetzung der „Erklärung der Bundesregierung, der 
Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auf-
fi ndung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt ent-
zogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Be-
sitz“ vom Dezember 1999 (Neufassung 2019, https://
www.kulturgutverluste.de/Webs/DE/Recherche/Hand-
reichung/Index.html) Anwendung. Die weiteren gesetz-
lichen Verfahrensvorschriften bleiben unberührt. Das 
Land unterstützt die Erforschung zur Provenienz von 
Objekten in öffentlichen Sammlungen sowie For-
schungsvorhaben, Ausstellungen, Publikationen, Digi-
talisierungsvorhaben und Veranstaltungen sowie die 
Vermittlung im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel.

(3) Das Land unterstützt die Erforschung der Proveni-
enz von Objekten aus weiteren Entzugskontexten in der 
ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 
1949, der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repu-
blik bis 1990 sowie aus kolonialen Kontexten. Das Land 
fördert im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel Ausstellungen, Publikationen, Digitalisie-
rungsvorhaben und die Vermittlung von Forschungser-
gebnissen.

(4) Die von dem für Kultur zuständigen Ministerium 
und den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfa-
len-Lippe eingerichtete „Koordinationsstelle für Prove-
nienzforschung in Nordrhein-Westfalen“ dient als Bera-
tungszentrum und Ansprechpartnerin für Provenienzfor-
schung in Nordrhein-Westfalen.

§ 6
Digitalisierung und Digitale Kultur

(1) Digitalisierung und Digitale Kultur sollen als wichti-
ges Querschnittsthema in allen Arbeitsbereichen der 
Kultureinrichtungen, in der Kulturförderung, in der För-
derung der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie in der 
kulturellen Bildung berücksichtigt werden.
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(2) Die Digitalisierung eröffnet den Raum für neue 
Wahrnehmungs-, Darstellungs-, Auftritts-, Kommunika-
tions-, Diskurs-, Interaktions- und Gestaltungsformen 
sowie Partizipationsformen. Digitale Kunstformen, Vor-
haben künstlerischer oder technischer Forschung und 
die digitale Produktion von Kunst werden im Rahmen 
der Kulturförderung des Landes unterstützt.

(3) Digitale Angebote vermitteln einen einfachen und 
niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur, sie ver-
ändern die ästhetische Wahrnehmung und das Erleben 
von Kunst. Sie ermöglichen eine zeit- und ortsunabhän-
gige kulturelle Teilhabe und fördern durch sachkundige 
Hilfestellungen und die Vernetzung mit weiteren Ange-
boten und Dienstleistungen die Aneignung und das Ver-
ständnis künstlerischer und kultureller Inhalte. Digitale 
Angebote sollen Bestandteil der Kunstvermittlung wie 
auch der kulturellen Bildung aller Sparten sein.

(4) Die Digitalisierung dient auch der Bewahrung des 
kulturellen Erbes und dessen Erforschung durch Scho-
nung der Originale. Überwiegend mit öffentlichen Mit-
teln erstellte Digitalisate sollen auf Kulturportalen oder 
in anderer geeigneter Weise öffentlich zugänglich ge-
macht werden. 

§ 7
Kulturelle Bildung

(1) Die Begegnung und Auseinandersetzung mit Kunst, 
Kultur und kulturellem Erbe sowie die eigene kreative 
Praxis erfordern spezifi sche, auf die jeweilige künstleri-
sche und kulturelle Ausdrucksform bezogene Kenntnisse 
und Fähigkeiten der Wahrnehmung und der Interpreta-
tion, der Material- und Körperbeherrschung (kulturelle 
Bildung). Ein Schwerpunkt kultureller Bildung liegt auf 
der Förderung kreativer Aktivitäten und Fähigkeiten von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie sollen die 
Möglichkeit haben, ihre Wahrnehmungs- und Aus-
drucksfähigkeit, ihren ästhetischen Eigensinn und ihre 
künstlerischen Talente zu erproben und weiterzuentwi-
ckeln. Durch kulturelle Bildungsangebote sollen unter 
Einbeziehung der Vielfalt der Menschen und der in 
Nordrhein-Westfalen gesprochenen Sprachen die künst-
lerisch-kreative Betätigung und die Nutzung des Kultur-
angebotes als Bestandteile lebenslangen Lernens ge-
stärkt werden. Hierbei sind die auf der Grundlage des 
Weiterbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. April 2000 (GV. NRW. S.  390) in der je-
weils geltenden Fassung bestehenden Angebote einzube-
ziehen. Darüber hinaus unterstützt ästhetische Erzie-
hung die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, einen 
Beitrag für die Gestaltung unserer demokratischen Ge-
sellschaft zu leisten. 

(2) Das Land fördert kulturelle Bildung, um im partner-
schaftlichen Zusammenwirken mit den Aktivitäten der 
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie mit freige-
meinnützigen und sonstigen Kulturträgern zur Entwick-
lung einer vielfältigen und ausgewogenen Angebots-
struktur beizutragen und gleichzeitig eine qualitätsvolle 
Vermittlungsarbeit zu erreichen. Eine besondere Rolle 
nehmen dabei die Künstlerinnen und Künstler ein, die 
über Angebote der außerschulischen Bildung und der 
Erwachsenenbildung den Zugang zu und die Auseinan-
dersetzung mit Kunst und Kultur fördern, sowie entspre-
chend ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen. Das 
Land unterstützt dies durch Weiterbildungs- und Quali-
fi zierungsangebote. Das Land schafft durch Förderpro-
gramme Anreize für Gemeinden, Gemeindeverbände und 
freie Träger, Angebote für die kulturelle Bildung zu ent-
wickeln und zu stärken.

(3) Das Land fördert Kultureinrichtungen als Orte der 
kulturellen Bildung und der kulturellen Kommunika-
tion. Es unterstützt insbesondere ihre Zusammenarbeit 
mit Schulen und mit Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendarbeit. Wenn Kultureinrichtungen im Bereich ihrer 
fachlichen Zuständigkeit eigene Angebote der kulturel-
len Bildung vorhalten, nehmen sie ergänzend die Auf-
gabe einer Bildungseinrichtung wahr.

(4) Schulen sind wichtige Orte kultureller Bildung. Sie 
ermöglichen, dass Schülerinnen und Schüler aus allen 
Bereichen der Gesellschaft mit unterschiedlichen künst-
lerischen Sparten und kultureller Bildung in Berührung 
kommen. Dies wird insbesondere durch die Durchfüh-

rung von schulbezogenen Programmen der kulturellen 
Bildung, durch Maßnahmen der Aus- und Fortbildung 
der Lehrkräfte in künstlerischen und kunstnahen Fä-
chern und durch die Verankerung kultureller Angebote 
gefördert.

(5) Das Land fördert die kulturelle Bildung im Rahmen 
von lokalen und regionalen Netzwerken. Es wirkt durch 
seine Förderung auf die Abstimmung von Förderzielen 
und -programmen und eine den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechende Kooperation von Kultur und Bildung ins-
besondere in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der 
Schule hin. Das schließt Kooperationen mit Einrichtun-
gen der politischen Bildung, der Erwachsenenbildung 
sowie der berufl ichen Aus- und Fortbildung ein.

(6) Landeseigene Kultureinrichtungen sind dazu ver-
pfl ichtet, Aufgaben der kulturellen Bildung wahrzuneh-
men. Sonstige institutionelle Förderungen und die Förde-
rung von Projekten kann das Land mit der Aufl age ver-
binden, dass in ihrem Rahmen auch ein angemessenes 
Angebot der kulturellen Bildung realisiert wird.

§ 8
Kooperationen, Kultur in ländlichen Räumen

(1) Ziel der Landesförderung ist die Sicherung und Wei-
terentwicklung des kulturellen Lebens in ländlichen 
Räumen.

(2) Das Land unterstützt Einrichtungen der Kultur-
pfl ege in ländlichen Räumen.

(3) Das Land fördert die Arbeit von Vereinen und Ver-
bänden, die sich der Kultur und der Begegnung in länd-
lichen Räumen widmen.

(4) Das Land fördert Kooperationen zwischen Einrich-
tungen der Kulturpfl ege und der Freien Szene mit ande-
ren Institutionen in ländlichen Räumen.

§ 9
Bürgerschaftliches Engagement

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement er-
möglicht vielen Menschen einen unmittelbaren Zugang 
zu und Teilhabe an Kunst, Kultur und künstlerischer 
Praxis. Als Ausdruck der Verantwortung für die Pfl ege 
von Kunst und Kultur in Nordrhein-Westfalen soll das 
bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement für 
die Kultur vom Land gemeinsam mit den Akteuren vor 
Ort gefördert und durch geeignete Maßnahmen der Bera-
tung, Fortbildung und Anerkennung unterstützt werden. 

§ 10
Zugang, Teilhabe und Diversität

(1) Der ungehinderte und barrierefreie Zugang zu Kunst 
und Kultur stehen unter besonderem Schutz des Landes, 
der Gemeinden und Gemeindeverbände. Verbindendes 
Ziel ist es, Zugänge und Chancengleichheit für alle in 
der Wahrnehmung und Gestaltung von Kunst und Kultur 
herzustellen und so der Diversität der Gesellschaft im 
kulturellen Leben gerecht zu werden. Inklusive Kultur-
förderung des Landes setzt sich zum Ziel, Menschen mit 
Beeinträchtigungen den barrierefreien Zugang zu Kunst 
und Kultur zu ermöglichen und die Lebenswelten und 
-situationen von Menschen mit Beeinträchtigungen als 
eigenen Aspekt kulturellen Lebens und künstlerischen 
Gestaltens stärker zum Ausdruck zu bringen.

(2) Geschlechtergerechtigkeit und Diversität sollen in 
der Kunst- und Kulturförderung des Landes verbindlich 
berücksichtigt werden. Dies gilt auch bei der Besetzung 
von Gremien und Jurys, der Wahrnehmung von Füh-
rungsaufgaben sowie bei der Unterstützung und Sicht-
barmachung vielfältiger künstlerischer Perspektiven.

§ 11
Nachhaltigkeit

(1) Aspekte der Nachhaltigkeit sollen bei der Kulturför-
derung berücksichtigt werden. Dabei sind die sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Auswirkungen in ihrer 
jeweiligen Bedeutung für die Kultur zu beachten. Kosten 
für nachhaltige Maßnahmen sowie Kompensationszah-
lungen zum Klimaschutz sind grundsätzlich förderfähig.
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(2) Soziale Nachhaltigkeit muss insbesondere über kul-
turelle Bildung und Konzepte zur Teilhabe und Diversi-
tät gesichert werden. 

(3) Ökologische Fragestellungen sind gleichermaßen 
beim Betrieb von Kultureinrichtungen, der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen, dem internationalen Kultur-
austausch sowie in der Kulturförderung zu berücksichti-
gen, um diese möglichst klimaneutral auszugestalten. 

(4) Die Kulturförderung des Landes soll zudem die öko-
nomischen Rahmenbedingungen für Künstlerinnen und 
Künstler, Gruppen, Projekte und Institutionen verbes-
sern und einen Beitrag zu mehr materieller Absicherung 
im Kulturbereich leisten.

§ 12
Kirchen und Religionsgemeinschaften

Kirchen und Religionsgemeinschaften sind unverzicht-
bare Träger des kulturellen Erbes und tragen eigenstän-
dig wie auch in gemeinsamer Verantwortung mit dem 
Land zur Weiterentwicklung von Kunst und Kultur in 
Nordrhein-Westfalen bei. Verträge mit den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften werden durch dieses Gesetz 
nicht berührt.

Teil 2
Kulturförderung und Verfahren

Abschnitt 1
Fördergrundsätze und spartenübergreifende Handlungs-

felder der Kulturförderung

§ 13
Grundsätze und Ziele der Kulturförderung

(1) Die Kulturförderung des Landes dient der Verwirkli-
chung der in diesem Gesetz genannten Zielsetzungen 
und kulturellen Aufgaben. Die vornehmlichen Ziele der 
Kulturförderung sind daher:

1.   die schöpferische Entfaltung des Menschen zu ermög-
lichen, sei es durch eigenes künstlerisches Schaffen, 
sei es durch Teilhabe an kulturellen oder künstleri-
schen Angeboten,

2.   den in Nordrhein-Westfalen lebenden und arbeiten-
den Künstlerinnen und Künstlern unabhängig von 
Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Glauben, religiösen 
oder politischen Anschauungen, Beeinträchtigung, Al-
ter oder sexueller Orientierung eine freie künstleri-
sche Entfaltung zu ermöglichen,

3.   in der Gesellschaft zu Offenheit und Verständnis für 
künstlerische Ausdrucksformen und kulturelle Vielfalt 
auch im Sinne von Diversität beizutragen und die 
Menschen zur kritischen Auseinandersetzung mit 
Kultur und Kunst zu befähigen und 

4.   die gesellschaftliche und strukturelle Entwicklung in 
den Gemeinden, Gemeindeverbänden und Regionen 
des Landes mitzugestalten. 

Sie soll insbesondere den Zusammenhalt in der Gesell-
schaft fördern und dazu beitragen, die Qualität und At-
traktivität des Lebens im Land zu verbessern und nach 
innen und außen sichtbar zu machen.

(2) Das Land entwickelt und realisiert Programme der 
Kunst- und Kulturförderung zu gesellschaftlich bedeut-
samen Themen als Beitrag zur Förderung der Demokra-
tie. Es fördert Vorhaben, die geeignet sind, einen Beitrag 
zum gesellschaftlichen Diskurs und zur gesellschaftli-
chen Entwicklung zu leisten. Die Einrichtungen des 
kulturellen Lebens und die Kulturförderung sollen 
diese Dimension von Kunst und Kultur berücksichti-
gen.

(3) Die Kulturförderung soll die Zusammenarbeit ver-
schiedener Träger der Kulturarbeit unterstützen, wenn 
diese Synergien erzeugt oder die Qualität der Kulturar-
beit steigert.

(4) Bei der Kulturförderung sollen die Bezüge zu ande-
ren Bereichen, insbesondere schulische Bildung, Kinder 
und Jugend, Soziales, Medien, Verkehr, Stadtentwicklung 

und Baukultur, wechselseitig beachtet und die Zusam-
menarbeit gestärkt werden.

(5) Die Kulturförderung soll auf Planungssicherheit aus-
gerichtet sein, um langfristige Kulturentwicklungen zu 
unterstützen.

§ 14

Förderung der kulturellen Infrastruktur, interkommu-
nale Zusammenarbeit, Kooperationen, Dritte Orte

(1) Das Land fördert die kulturelle Infrastruktur in 
Nordrhein-Westfalen als Grundlage einer sich fortentwi-
ckelnden Kulturlandschaft. Die Zuständigkeiten für die 
Förderung des kulturellen Lebens durch die Gemeinden 
und Gemeindeverbände bleiben unberührt. Das Land 
kann von der Fördernehmerin oder vom Fördernehmer 
als Fördervoraussetzung ein auf den Fördergegenstand 
bezogenes, gemeindliches oder gemeindeübergreifendes 
Strukturentwicklungskonzept verlangen.

(2) Das Land fördert die interkommunale und grenz-
überschreitende Zusammenarbeit sowie Kooperationen 
auf nationaler und internationaler Ebene auch durch die 
regionale Kulturförderung und die Unterstützung durch 
die Kultursekretariate. Ziel der Landesförderung ist es, 
dass die öffentlichen Einrichtungen des kulturellen Le-
bens insbesondere in ländlichen Räumen untereinander 
kooperieren sowie auch mit anderen, vor allem schuli-
schen und außerschulischen Einrichtungen oder mit Ein-
richtungen der Weiterbildung zusammenarbeiten. Das 
Land unterstützt Kulturentwicklungsplanungen, die der 
Erhaltung und Weiterentwicklung der kulturellen Infra-
struktur, der Verbesserung der Auslastung, der Sicherung 
der Qualität und der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
dienen.

(3) Das Land fördert Verbände und kulturfachliche Bü-
ros, die die Interessen von Künstlerinnen, Künstlern und 
Kultureinrichtungen überörtlich bündeln und wahrneh-
men und mit dem Land im Bereich der Kulturförderung 
zusammenwirken.

(4) Unabhängig vom Hauptnutzungszweck können Häu-
ser für Kultur und Begegnung (Dritte Orte) verschiede-
nen Sparten der Kultur in Verbindung mit der Weiterbil-
dung gewidmet sein, um in der Vielfalt der Regionen, vor 
allem auch in ländlichen Räumen, ein möglichst breites 
Kultur-, Kunst- und Bildungsangebot zu ermöglichen. 
Der Aufbau dieser Dritten Orte wird vom Land geför-
dert.

§ 15

Kultur und Strukturwandel

Das Land fördert künstlerische, kulturelle und kultur-
wirtschaftliche Vorhaben, die zur strukturellen Entwick-
lung Nordrhein-Westfalens, insbesondere zur Stadtent-
wicklung, zur Regionalentwicklung, zur wirtschaftlichen 
Entwicklung oder zur Entwicklung des Tourismus im 
nationalen oder internationalen Standortwettbewerb, ei-
nen Beitrag leisten. In allen strukturpolitischen Ent-
wicklungsplanungen ist zu prüfen, ob Belange der Kunst 
und Kultur als Faktoren der Strukturentwicklung be-
rührt sind und berücksichtigt werden sollen.

§ 16

Förderung von Künstlerinnen und Künstlern

(1) Das Land fördert Künstlerinnen und Künstler aller 
Sparten und Kunstformen mit dem Ziel, künstlerische 
Potentiale zu entdecken und zu entwickeln. Das Land 
fördert die Produktion und Präsentation künstlerischer 
Werke. Als Instrumente der Förderung kann das Land 
unter anderem Stipendien vergeben, Preise ausloben, 
einzelne Werke ankaufen oder Projekte fördern. Das 
Land wirkt durch Förderung und Beratung bei der Rea-
lisierung von Kunst im öffentlichen Raum mit.

(2) Das Land fördert Arbeits- und Studienaufenthalte 
sowie die Präsentation künstlerischer Werke von nord-
rhein-westfälischen Künstlerinnen und Künstlern im 
Ausland. Das Land fördert nachhaltig angelegte interna-
tionale Kooperationen von in Nordrhein-Westfalen an-
sässigen Künstlerinnen und Künstlern.
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(3) Bei allen Förderungen des Landes sind Honorarun-
tergrenzen zu beachten, die von dem für Kultur zustän-
digen Ministerium, den kommunalen Spitzenverbänden 
und den jeweiligen kulturellen Fachverbänden erarbeitet 
werden. Bundesweite Empfehlungen sind hierbei zu be-
achten. Das Nähere regelt eine Richtlinie.

§ 17
Freie Szene

(1) Das Land fördert künstlerische Vorhaben, die in 
den Arbeits- und Organisationsformen der Freien 
Szene außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaft 
realisiert werden. Künstlerische Innovation, kulturelle 
Vielfalt im Sinne von Diversität, kulturelle Bildung 
und spartenübergreifende Ansätze sind Ziele der Lan-
desförderung.

(2) Das Land fördert herausragende Projekte und ver-
folgt durch mehrjährige Förderformate die Etablierung 
professioneller Strukturen und die Ausbildung künstle-
rischer Exzellenz.

§ 18
Soziokultur

(1) Das Land unterstützt unter besonderer Berücksichti-
gung von §  13 Absatz  5 Vorhaben von soziokulturellen 
Zentren und sonstigen Einrichtungen beziehungsweise 
Initiativen, die im Bereich der Soziokultur tätig sind.

(2) Förderung der Soziokultur zielt auf künstlerische 
Programme und Konzepte, kulturelle Chancengleichheit 
durch Bildungsangebote, auf die Förderung von Diversi-
tät und Teilhabe und die Stärkung demokratischer Parti-
zipation. 

§ 19
Kultur- und Kreativwirtschaft

(1) Das Land fördert beispielgebende künstlerische und 
kulturelle Vorhaben, die einen Beitrag zur Entwicklung 
der Kultur- und Kreativwirtschaft leisten. Es fördert ins-
besondere künstlerische Vorhaben, welche auf einen 
Transfer von Kreativkompetenzen zwischen Künstlerin-
nen und Künstlern sowie Kultur- und Kreativwirtschaft 
abzielen. 

(2) Das Land fördert Vorhaben, welche die Arbeitsbedin-
gungen von Künstlerinnen und Künstlern strukturell 
verbessern oder ihre Vermarktungschancen in der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft erhöhen.

(3) Das Land fördert die kleinen und mittleren Unter-
nehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft in ihrem Be-
streben der Bildung und Aufrechterhaltung von Netz-
werken in Nordrhein-Westfalen, der Sicherstellung des 
Bestandes und der Weiterentwicklung der Unternehmen 
sowie der Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen zur Auswertung der Leistungen von Künstle-
rinnen und Künstlern.

§ 20
Breitenkultur

(1) Das Land fördert in Zusammenarbeit mit den die 
Breitenkultur landesweit vertretenden Verbänden kultu-
relle Aktivitäten sowie modellhafte Vorhaben, bei denen 
hauptberufl ich tätige und nicht hauptberufl ich tätige 
Künstlerinnen und Künstler zusammenarbeiten. Die Re-
gelungen gemäß den §§ 8 und 9 gelten ergänzend.

(2) Das Land unterstützt Aktivitäten und Qualifi zierung 
von nicht berufsmäßig tätigen Künstlerinnen und Künst-
lern im Bereich der unterschiedlichen Sparten wie Mu-
sik, insbesondere Orchester und Chöre, Theater, künstle-
rischem Tanz, Bildender Kunst, Film, Medienkunst und 
kreativem Schreiben.

(3) Im Bereich Musik werden das Vorantreiben neuer 
Entwicklungen, Kooperationen, Begegnungen unter-
schiedlicher Musikkulturen, herausragende Projekte so-
wie Festivals und die Nachwuchsarbeit durch Musikor-
ganisationen gefördert.

(4) Das Land fördert Aktivitäten zur Pfl ege der nieder-
deutschen Sprache.

§ 21
Künstlerische Experimente

Genre- und spartenübergreifende Kunstformen, neue 
Kunst- und Ausdrucksformen sowie experimentelle Er-
weiterungen des Kunstbegriffs dienen der Weiterent-
wicklung der Kunst und sind als besondere Ausprägung 
der Kunstfreiheit geschützt. Ihre Entwicklung wird vom 
Land gefördert. 

Abschnitt 2
Kulturförderung und Beteiligung

§ 22
Förderverfahren

(1) Das Förderverfahren richtet sich nach dem Haushalt 
und nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften des Lan-
des, insbesondere den §§  23 und 44 der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Ge-
setz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1030) geändert 
worden ist, und dem Runderlass des Ministeriums der 
Finanzen „Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung“ vom 10. Juni 2020 (MBl. NRW. S. 309).

(2) Das für Kultur zuständige Ministerium erlässt im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Minis-
terium und darüber hinaus, soweit Kommunen als För-
dernehmerinnen betroffen sind, mit dem für Kommuna-
les zuständigen Ministerium sowie gemäß § 44 Absatz 1 
Satz  4 der Landeshaushaltsordnung mit dem Landes-
rechnungshof allgemeine Förderrichtlinien sowie Förder-
richtlinien zu den Handlungsfeldern der §§  14 bis 21. 
Diese sind so zu gestalten, dass das Verfahren unter Be-
achtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der 
Sparsamkeit auf möglichst unbürokratische und einfa-
che Weise gestaltet wird und zugleich den bestmöglichen 
Einsatz der Fördermittel im Sinne der Zielsetzungen des 
§ 13 sicherstellt. Diese Förderrichtlinien sollen auch Re-
gelungen zu Festbetragsfi nanzierungen, zum vereinfach-
ten Verwendungsnachweis und zur Berücksichtigung des 
Ehrenamts enthalten. Im Rahmen der haushaltsrechtli-
chen Vorschriften ist das für Kultur zuständige Ministe-
rium aufgefordert, im Einvernehmen mit dem für Finan-
zen zuständigen Ministerium die Förderrichtlinien fort-
zuentwickeln und alle zwei Jahre zu evaluieren, ob sie 
den Maßgaben des Satzes 2 bestmöglich entsprechen; 
hierbei ist das Ziel der Entbürokratisierung besonders 
zu berücksichtigen.

(3) Die bewilligenden Stellen beraten bei der Antrag-
stellung. Sie sollen regelmäßig Informationsveranstal-
tungen für Zuwendungsempfängerinnen und Zuwen-
dungsempfänger zum Zuwendungsverfahren anbieten.

§ 23
Fördervereinbarungen

Das für Kultur zuständige Ministerium kann mit Ge-
meinden und Gemeindeverbänden zur mittel- bis lang-
fristigen Erhaltung vorhandener kommunaler Kulturein-
richtungen zeitlich befristete Fördervereinbarungen ab-
schließen, in denen der Betrieb und die Entwicklung 
einer Einrichtung sowie die dazu erforderlichen beider-
seitigen Finanzierungsbeiträge zwischen Land und Ge-
meinde beziehungsweise Gemeindeverband vereinbart 
werden. Das für Kultur zuständige Ministerium kann 
eine solche Fördervereinbarung mit einer Gemeinde oder 
einem Gemeindeverband auch zum Erhalt einer nicht-
kommunalen, aber von der Gemeinde oder dem Gemein-
deverband langfristig geförderten Kultureinrichtung ab-
schließen, wenn die Einrichtung das beantragt und sie 
vom Land institutionell gefördert wird. Die zuwen-
dungsrechtlichen und haushaltsrechtlichen Regelungen 
zum Förderungsrahmen sind zu beachten.

§ 24
Kulturberichte

(1) Einmal in jeder Legislaturperiode erstellt und veröf-
fentlicht das für Kultur zuständige Ministerium einen 
Landeskulturbericht, der zur Angebots- und Nachfrage-
entwicklung und zur Lage der Kultur in Nordrhein-
Westfalen insgesamt berichtet und Stellung nimmt. Der 
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Bericht soll mögliche Schlussfolgerungen für künftige 
Schwerpunkte der Kulturförderung darstellen. Das für 
Kultur zuständige Ministerium leitet den Landeskultur-
bericht dem Landtag zu.

(2) Das für Kultur zuständige Ministerium kann insbe-
sondere zur Vorbereitung des Landeskulturberichts 
Sachverständigengutachten in Auftrag geben und For-
schungsaufträge erteilen. Die Gemeinden und Gemein-
deverbände unterstützen die Erstellung des Landeskul-
turberichtes, indem sie dem für Kultur zuständigen Mi-
nisterium die für den Bericht erforderlichen Daten und 
Informationen zur Verfügung stellen, die bei ihnen be-
reits vorhanden sind oder ohne größeren Aufwand be-
schafft werden können. Die Darstellung und Übermitt-
lung dieser Daten erfolgt nach Vorgabe des für Kultur 
zuständigen Ministeriums in Abstimmung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden. Weitere notwendige Daten 
kann das Land in Abstimmung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden selbst oder durch eine von ihm beauf-
tragte Stelle erheben, sofern das Land die dafür anfal-
lenden Kosten trägt. Die Landschaftsverbände können 
sich an der Erstellung der Landeskulturberichte beteili-
gen.

(3) Das für Kultur zuständige Ministerium erstellt und 
veröffentlicht jährlich einen Kulturförderbericht, in dem 
die wesentlichen Fördermaßnahmen der Kulturförde-
rung des Landes in ihrer Gesamtheit und ihren Zusam-
menhängen dargestellt werden.

§ 25
Kulturentwicklungsplanung

(1) Ziel der Kulturentwicklungsplanung des Landes sind 
Verbindlichkeit und Planungssicherheit für die Kultur-
verantwortlichen.

(2) Das Land stellt seine kulturpolitischen Planungen zu 
Beginn einer Legislaturperiode im Rahmen einer Konfe-
renz den Kulturakteurinnen, -akteuren und -verantwort-
lichen vor. Diese Konferenz wird protokolliert und doku-
mentiert, so dass die wesentlichen Ergebnisse für alle 
Teilnehmenden nachvollziehbar sind.

(3) Die Ergebnisse gehen als Kulturentwicklungspla-
nung in die parlamentarische Beratung. Dabei ist die 
mittelfristige Finanzplanung zu berücksichtigen.

(4) In spartenbezogenen Konferenzen wird die Kultur-
entwicklungsplanung begleitet und evaluiert. Dies bein-
haltet auch die Mitwirkung bei der Evaluation der 
Richtlinie nach § 22.

(5) Einzelheiten zum Verfahren werden durch das für 
Kultur zuständige Ministerium in einer Richtlinie gere-
gelt.

§ 26
Nachhaltige Förderung

Das Land dokumentiert seine Fördermaßnahmen. Ge-
meinsam mit der Auswertung der Ergebnisse der Konfe-
renzen gemäß §  25 wird regelmäßig überprüft, ob eine 
Anpassung der Fördermaßnahmen in Hinblick auf die 
kulturpolitischen und weiteren Ziele des Landes und an 
die aktuellen Entwicklungen der Kunst- und Kultur-
landschaft erforderlich ist. Zudem wird überprüft, ob die 
Förderungen entsprechend den Kriterien des Landes auf 
Nachhaltigkeit ausgelegt sind.

§ 27
Jurys und Sachverständige

(1) Zur Entscheidungsfi ndung bei der Verleihung von 
Auszeichnungen, Preisen und Stipendien sowie zum Er-
werb und Erhalt von Kunstwerken und sonstigen be-
deutsamen Kulturgütern sind Jurys oder externe Sach-
verständige hinzuzuziehen. 

(2) Dies gilt auch für Fördermaßnahmen im Rahmen von 
Förderprogrammen des Landes, wenn für die Entschei-
dungsfi ndung regelmäßig wiederkehrend eine Auswahl 
aus einer Mehrzahl von Bewerbungen getroffen werden 
muss.

(3) Jurys sind in Anwendung des Landesgleichstellungs-
gesetzes vom 9. November 1999 (GV. NRW. S.  590), das 

zuletzt durch Artikel  16 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, und im Sinne 
von §  10 Absatz  2 zu berufen. Neben Sachverständigen 
sollen auch Künstlerinnen und Künstler berufen werden. 
Es soll eine regelmäßige Rotation der Mitglieder sicher-
gestellt werden.

§ 28
Compliance

Bei der Besetzung von Aufsichtsorganen und bei der Lei-
tung von kulturellen Einrichtungen, Entscheidungsgre-
mien und Jurys ist darauf zu achten, dass Interessenkol-
lisionen vermieden werden. Es ist darauf hinzuwirken, 
dass die Grundsätze des Public Corporate Governance 
Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. März 
2013 (https://www.fi nanzverwaltung.nrw.de/de/public-
corporate-governance-kodex-des-landes-nordrhein-
westfalen) entsprechende Anwendung fi nden.

Abschnitt 3
Landeseigene Kulturaufgaben

§ 29
Aufgaben des Landes im föderalen Bundesstaat 

und international

Das Land nimmt seine kulturpolitischen Interessen so-
wohl auf Bundes- als auch auf europäischer und interna-
tionaler Ebene wahr. Es setzt sich insbesondere in den 
zuständigen Gremien dafür ein, die rechtlichen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Kultur und 
die Kulturschaffenden weiterzuentwickeln und zu ver-
bessern. Es beteiligt sich an den gemeinsam getragenen 
Kultureinrichtungen im föderalen Bundesstaat und 
nimmt seine Aufgaben im Kulturgutschutz wahr.

§ 30
Eigene Aktivitäten, Einrichtungen und Beteiligungen 

des Landes, Kulturmarketing

(1) Das Land kann kulturelle Aufgaben durch eigene be-
stehende oder neu zu schaffende Einrichtungen erfüllen 
oder zu diesem Zweck Gesellschaften, Stiftungen und 
sonstige Vereinigungen gründen, unterhalten oder sich 
an solchen beteiligen. Die Vorschriften der Landeshaus-
haltsordnung bleiben unberührt. Das Land kann eigene 
Kulturveranstaltungen und sonstige Maßnahmen im kul-
turellen Bereich durchführen, wenn sie im Interesse des 
Landes liegen.

(2) Das Land kann zur Darstellung der Qualität und 
Vielfalt sowie zur Stärkung des Kulturtourismus in und 
nach Nordrhein-Westfalen im In- und Ausland Werbe- 
und Marketingmaßnahmen durchführen.

§ 31
Kunst- und Musikhochschulen

Die Kunst- und Musikhochschulen des Landes nehmen 
ihre Aufgaben nach dem Kunsthochschulgesetz vom 13. 
März 2008 (GV. NRW. S. 195), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 329) geän-
dert worden ist, wahr. Zugleich tragen sie wie die Kunst- 
und Musikhochschulen in kirchlicher oder freier Träger-
schaft mit künstlerischen Angeboten und Veranstaltun-
gen zum Kulturangebot in Nordrhein-Westfalen bei. Das 
Kunsthochschulgesetz bleibt unberührt.

§ 32
Kunst und Bau

(1) Bei herausgehobenen Baumaßnahmen des Landes 
Nordrhein-Westfalen werden künftig wieder regelmäßig 
Kunst und Bau-Projekte realisiert. Ziel ist es, durch die 
Verbindung von Kunst und Bau die Baukultur des Lan-
des Nordrhein-Westfalen sichtbar und nachhaltig in vor-
bildlicher Weise zu stärken. Durch die künstlerische Aus-
gestaltung soll ein direkter Bezug zwischen Öffentlich-
keit, Gebäude und Nutzung hergestellt werden. Die 
Baukultur soll jeweils einen speziellen Orts- und Objekt-
bezug haben und dazu beitragen, Akzeptanz und Identi-
fi kation der Nutzerinnen oder Nutzer mit ihrem Bau-
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werk zu stärken, Aufmerksamkeit herzustellen und 
Standorten ein zusätzliches Profi l zu verleihen.

(2) Das Land stellt bei Neu- und Umbauvorhaben des 
Landes, die erforderlichen Mittel für Kunst-und-Bau-
Projekte im Rahmen des Baubudgets zur Verfügung. Das 
für Bauen zuständige Ministerium regelt das Verfahren 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
und dem für Kultur zuständigen Ministerium in einer 
Richtlinie. Die Richtlinie defi niert Kriterien und Um-
fang. 

(3) Die Durchführung des Projektes obliegt der jeweili-
gen Bauherrschaft. Sie erfolgt in Abstimmung mit dem 
für „Kunst und Bau“ zuständigen Ministerium, einem 
Landesbeirat oder mit der von ihm benannten Stelle. Die 
Auswahl der Bauvorhaben und die Auswahl der Künstle-
rinnen und Künstler erfolgen in transparenten Verfahren 
und beziehen die künftigen Nutzer mit ein. Die ausge-
wählte Künstlerin oder der ausgewählte Künstler soll 
möglichst frühzeitig in den Planungsprozess einbezogen 
werden.

Teil 3

Kulturelle Einrichtungen und Handlungsfelder

Abschnitt 1

Performative Künste, Musik, Literatur, Visuelle Künste

§ 33

Aufgaben der Theater und Orchester

(1) Theater und Orchester dienen der Pfl ege der darstel-
lenden Künste und Musik. Sie schaffen Räume der ge-
sellschaftlichen und kulturellen Begegnung sowie Ausei-
nandersetzung, der interkulturellen Verständigung und 
der künstlerischen Diskussion von Werten in einer plura-
len Gesellschaft.

(2) Theater und Orchester sind mit eigenen Veranstaltun-
gen und Angeboten, aber auch im Rahmen von Koopera-
tionen mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen, 
Orte der kulturellen und künstlerischen Bildung.

§ 34

Landestheater und Landesorchester

Das Land gewährleistet durch Landestheater und Lan-
desorchester einen angemessenen Zugang zu den dar-
stellenden und musikalischen Künsten in allen Teilen des 
Landes. Es kann diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit 
Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie deren Zu-
sammenschlüssen erfüllen.

§ 35

Darstellende Künste, Musik und Tanz

(1) Die Landestheater, Stadttheater, Freien Theater, Pri-
vattheater, Bespieltheater und Amateurtheater, die kom-
munalen Orchester, freien Theaterhäuser, Ensembles und 
Kompanien sowie die Landesorchester sind Eckpfeiler 
der kulturellen Infrastruktur des Landes, wichtige Pro-
duktionsstätten von Kunst sowie zentrale Bildungsein-
richtungen. Sie tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung 
ihrer Kommune in erheblichem Maße bei. Das Land för-
dert in enger Kooperation mit den theater- und orches-
tertragenden Gebietskörperschaften die kommunalen 
Theater und Orchester sowie die Spielstätten und Pro-
duktionszentren der Freien Szene, um ihre künstlerische 
und personelle Substanz und die Vielfalt und Qualität 
der Orchester- und Theaterlandschaft zu erhalten und 
deren Weiterentwicklung im Sinne eines nachhaltigen 
Kulturangebots zu fördern. 

(2) Das Land fördert den künstlerischen Tanz in allen 
Erscheinungsformen und mit seiner Infrastruktur.

(3) Das Land fördert die Weiterentwicklung der populä-
ren Kulturen, insbesondere der Popkultur aller Sparten, 
und ihrer Infrastruktur.

§ 36
Literatur

(1) Das Land fördert Autorinnen und Autoren literari-
scher Werke durch Stipendienprogramme, Weiterbil-
dungsangebote und Veranstaltungen. 

(2) Literaturbüros sind Einrichtungen der Autorinnen-, 
Autoren-, Lese- und Literaturförderung in der Region. 
Die von ihnen und den Literaturhäusern und weiteren 
Einrichtungen organisierten und durchgeführten Veran-
staltungen ermöglichen Begegnungen, interkulturelle 
Verständigungen und Diskussionen. Sie tragen außerdem 
wesentlich zur Vernetzung der Akteurinnen und Akteure 
bei. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden sie vom Land 
gefördert.

(3) Schreibförderung ist ein wichtiger Baustein der kul-
turellen Bildung und ermöglicht vor allem interessierten 
und begabten Kindern und Jugendlichen den Zugang 
zum literarischen Schreiben. Das Land unterstützt daher 
Bibliotheken und andere Einrichtungen, die Angebote 
zur Schreibförderung machen.

§ 37
Bildende Kunst

(1) Die besonderen Belange der bildenden Künstlerinnen 
und Künstler werden in zielgerichteten Fördermaßnah-
men berücksichtigt, die insbesondere die künstlerische 
Produktion, Einrichtungen der künstlerischen Infra-
struktur und eine weitere Vernetzung und Organisation 
der Freien Kunstszene unterstützen. Unmittelbar an die 
künstlerische Produktion angebunden ist die Arbeit von 
Ausstellungsinitiativen der Freien Szene.

(2) Es liegt im Landesinteresse, die Kunstvereine als 
wichtige Orte der Präsentation und Refl exion von zeitge-
nössischer Kunst mit ihrer besonderen Vermittlungsrolle 
zwischen junger Kunstszene und etablierten Kulturinsti-
tutionen zu fördern.

§ 38
Filmkultur

(1) Das Land fördert künstlerische Filmprojekte, Film-
festivals, Filmveranstaltungen, Filmhäuser und -werk-
stätten und Institutionen für die Vernetzung und Koope-
ration in der Filmkultur, auch ressortübergreifend.

(2) Das Land fördert die Filmkultur und ihre Weiterent-
wicklung. Dazu gehören kulturelle Film- und Medienbil-
dung sowie Filmvermittlung, kulturelle Kinoprogramme, 
die Stärkung der Kulturpraxis Kino, die Bewahrung und 
Nutzung des audiovisuellen Erbes in Archiven und Kine-
matheken.

§ 39
Medienkunst

Künstlerische Produktionen der Medienkunst fördern 
den Austausch und die Refl exion über zeitgenössische 
Entwicklungen in Kunst, Technologie und Gesellschaft. 
Das Land fördert in der Medienkunst Festivals, Museen, 
Kunstvereine, Initiativen der Freien Szene, Archive, Aus-
bildungsstätten und Produktionsorte als fest etablierte 
Orte des künstlerischen Experiments und der gesell-
schaftspolitischen Debatte.

Abschnitt 2
Museen und Sammlungen

§ 40
Museen

(1) Die Museen haben die Aufgaben, Kunst- und Kultur-
gut zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen, auszustel-
len und zu vermitteln. Soweit möglich, sind die eigenen 
Bestände zu dokumentieren und digitalisieren. Samm-
lungen und Wissen in Form von Ausstellungen, Veröffent-
lichungen und Veranstaltungen sollen möglichst vielen 
barrierearm zugänglich gemacht werden, soweit möglich 
auch als digitales Angebot.

(2) Die Anfertigung von Fotoaufnahmen von eigenen 
Sammlungsgegenständen aus den Dauerausstellungen 
der Museen ist für private Zwecke zu gestatten.
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(3) Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-
Lippe unterstützen jeweils die Museen im örtlichen Zu-
ständigkeitsbereich nach Maßgabe der Landschaftsver-
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen fach-
lich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Dies kann durch 
Beratung, Fortbildung, Veröffentlichungen und zentrale 
Dienstleistungen erfolgen.

§ 41
Veräußerung von Sammlungsgegenständen

Das Eigentum an den Kunstwerken der vom Land getra-
genen Sammlungen, die von einem Museum betreut wer-
den, darf nur an Museen in öffentlicher Trägerschaft ver-
äußert oder zu deren Gunsten mit einem dinglichen 
Recht belastet werden. Ein Verkauf dieser Kunstwerke 
oder der Abschluss eines auf die Begründung eines ding-
lichen Rechts an diesen Werken gerichteten Vertrages an 
andere Personen ist unzulässig. Die weiteren im Eigen-
tum des Landes stehenden Kunstwerke sollen grundsätz-
lich im Eigentum bleiben, bei Beteiligungen des Landes 
gilt dies unter Beachtung der Eigentumsverhältnisse so-
wie gesellschafts- und bilanzrechtlicher Vorgaben.

Teil 4
Musikschulen und Kunstschulen, 

außerschulische  Bildungseinrichtungen 
für Schauspiel und künstlerischen Tanz

§ 42
Aufgaben der Musikschulen und Kunstschulen

(1) Musikschulen und Kunstschulen sowie Schulen für 
Schauspiel und künstlerischen Tanz sind im Rahmen des 
§  2 Absatz  2 außerschulische Bildungs- und Kulturein-
richtungen zur Entwicklung der schöpferischen Betäti-
gung. Ihre wesentlichen Aufgaben sind die Vermittlung 
einer künstlerisch-musischen Elementarbildung, die He-
ranführung an das gemeinsame Musizieren, die Bildung 
des künstlerischen Nachwuchses, die Begabtenfi ndung 
und Begabtenförderung im Sinne der künstlerischen 
Nachwuchsförderung und der Vorbereitung auf ein 
künstlerisches Studium sowie die Ermöglichung indivi-
dueller künstlerisch-musikalischer Bildungswege und 
des lebenslangen Lernens durch Angebote für musik- 
und kunstinteressierte Menschen aller Altersstufen und 
Gesellschaftsgruppen. 

(2) Sie sind darüber hinaus Einrichtungen der Begeg-
nung unterschiedlicher Kulturen und wichtiger Faktor in 
der kommunalen Bildungs- und Kulturlandschaft, die sie 
durch vielfältige Kooperationen beleben. Ihr Ziel ist es, 
allen Interessierten, vorrangig aber Kindern und Jugend-
lichen, den Zugang zu einer kulturellen Bildung zu er-
möglichen. 

§ 43
Öffentliche Musikschulen

Das Land fördert die von Gemeinden oder Gemeindever-
bänden getragenen öffentlichen Musikschulen, wenn 
diese ein auf Dauer, Umfang, inhaltliche Breite und 
fachlich-pädagogische Qualität angelegtes Angebot vor-
halten, für jedermann zugänglich sind und die fachliche 
und wirtschaftliche Mitverantwortung der Gemeinde 
oder des Gemeindeverbands gewährleistet ist. Die Ein-
zelheiten der Förderung und die Fördervoraussetzungen 
regelt das für Kultur zuständige Ministerium im Einver-
nehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium 
durch eine Richtlinie.

§ 44
Projektförderung von Musikschulen

(1) Das Land fördert zusätzlich zur und unabhängig von 
der Förderung gemäß § 43 mit eigenem Haushaltsansatz 
die Arbeit von öffentlichen Musikschulen und Musik-
schulen in anderer Trägerschaft als in der Trägerschaft 
der Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen von 
Projekten und Programmen der musikalischen Bildung. 
Voraussetzung ist die Zertifi zierung als „Anerkannte 
Musikschule in NRW“ nach §  45. Die Einzelheiten der 
Förderung und die konkreten Fördervoraussetzungen re-
gelt das für Kultur zuständige Ministerium im Einver-

nehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium 
durch eine Richtlinie.

(2) Eine Musikschule ist förderfähig, wenn

1.  die Musikschule ein umfassendes Angebot mit schuli-
schem Konzept für eine durchgängige musikalische 
Bildungsbiografi e vorhält,

2.   die Musikschule mit eigenen öffentlichen Veranstal-
tungen beziehungsweise Beiträgen zu Veranstaltungen 
Anderer zum kulturellen Gesamtangebot der Kom-
mune beiträgt,

3.   die Musikschule eine hauptamtliche oder hauptberuf-
liche Leitung hat, die ein musikalisches Fachstudium 
abgeschlossen hat,

4.  in der Regel qualifi zierte Lehrkräfte mit abgeschlosse-
ner musikalischer Fachausbildung und musikpädago-
gischer Qualifi kation grundsätzlich sozialversiche-
rungspfl ichtig und tarifgebunden beschäftigt werden 
und wenn eine Qualitätssicherung durch Fortbildun-
gen der Lehrkräfte erfolgt. Falls in begründeten Aus-
nahmefällen Lehrkräfte dennoch im Honorarverhält-
nis beschäftigt werden, ist sicherzustellen, dass die 
Höhe der Honorare mindestens an die Stundensätze 
der entsprechenden Tarifverträge angeglichen wird,

5.  eine ordnungsgemäße Haushaltsplanung und Haus-
haltsführung vorliegt,

6.   Unterrichtsbedingungen sowie Gebühren-, Entgelt- 
und Vergütungsregelungen in entsprechenden Ord-
nungen festgelegt sind und

7.  im Hinblick auf die Zugänglichkeit für die gesamte 
Bevölkerung eine sozial verträgliche Gestaltung der 
Teilnehmerbeiträge oder Gebühren vorgesehen ist.

§ 45

Zertifi zierung als „Anerkannte Musikschule in NRW“

(1) Auf Antrag des Trägers ist der Musikschule die Ge-
nehmigung zum Führen der Bezeichnung „Anerkannte 
Musikschule in NRW“ durch das für Kultur zuständige 
Ministerium zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des 
§  44 Absatz  2 erfüllt sind und an der Einrichtung ein 
durch das für Kultur zuständige Ministerium bestätigtes 
Qualitätsmanagement durchgeführt wird.

(2) Das für Kultur zuständige Ministerium kann sich bei 
der Prüfung der Voraussetzungen sachverständiger Drit-
ter bedienen. Bereits vorhandene Zertifi kate von Fach-
verbänden oder vergleichbare standardisierte Berichte 
an die Bezirksregierungen können akzeptiert werden, 
wenn sie den Kriterien des §  44 Absatz  2 entsprechen. 
Die Eignung der Zertifi kate und das Berichtsverfahren 
an die Bezirksregierungen werden regelmäßig von einer 
bei dem für Kultur zuständigen Ministerium eingesetz-
ten Kommission evaluiert. Die Genehmigung zum Füh-
ren der Bezeichnung „Anerkannte Musikschule in NRW“ 
wird für den Zeitraum von fünf Jahren erteilt, danach 
erfolgt eine erneute Prüfung.

(3) Wenn die Voraussetzungen für die Genehmigung zum 
Führen der Bezeichnung „Anerkannte Musikschule in 
NRW“ nicht mehr vorliegen, wird diese durch das für 
Kultur zuständige Ministerium gemäß §  49 Absatz  2 
Nummer  1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel  6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 
(GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, widerrufen. 

§ 46

Kooperationen

Die vom Land geförderten oder von den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden getragenen oder geförderten Ein-
richtungen gemäß § 42 dürfen mit den allgemeinbilden-
den Schulen sowie zur Förderung der künstlerisch-musi-
kalischen Elementarbildung mit Kindertageseinrichtun-
gen in ihrem Einzugsgebiet zusammenarbeiten. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 84 vom 14. Dezember 20211362

Teil 5

Bibliotheken und Pfl ichtexemplarregelungen

Abschnitt 1

Bibliotheken

§ 47

Aufgaben der Bibliotheken

(1) Bibliotheken sind zur Benutzung bestimmte und er-
schlossene Sammlungen von Büchern sowie anderen Me-
dien- und Informationsangeboten, auch digitaler Art. Sie 
tragen in besonderer Weise zur Verwirklichung des 
Grundrechts aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundge-
setzes bei, sich aus allgemein zugänglichen Quellen un-
gehindert unterrichten zu können. 

(2) Als Bildungs- und Informationseinrichtungen unter-
stützen Bibliotheken das selbstbestimmte lebensbeglei-
tende Lernen, die Leseförderung sowie die Vermittlung 
von Medien- und Informationskompetenz.

(3) Als Kultureinrichtungen stellen sie Räume für Be-
gegnungen, Kommunikation, Integration und Kreativität 
zur Verfügung, gestalten diese aktiv und bieten ein viel-
fältiges Programm an. Sie haben auch die Funktion eines 
Dritten Orts im Sinne von § 14 Absatz 4 Satz 1.

(4) Als Gedächtnisinstitutionen pfl egen, bewahren und 
erschließen Bibliotheken wertvolle Altbestände und 
Sammlungen und machen sie der Öffentlichkeit in ana-
loger oder digitaler Form zugänglich.

§ 48

Öffentliche Bibliotheken

(1) Öffentliche Bibliotheken sind zur Benutzung für die 
Allgemeinheit bestimmte Bibliotheken in Trägerschaft 
der Gemeinden und Gemeindeverbände und werden von 
diesen eingerichtet und unterhalten.

(2) Öffentlich zugängliche Bibliotheken in anderer Trä-
gerschaft ergänzen und bereichern das Angebot Öffentli-
cher Bibliotheken. Sie können dort, wo keine kommunale 
Bibliothek besteht, mit Zustimmung der zuständigen 
Gemeinde oder des zuständigen Gemeindeverbandes die 
Funktion einer Öffentlichen Bibliothek übernehmen und 
in dieser Funktion gefördert werden. In diesem Fall hat 
die Bibliothek die Bestimmungen dieses Gesetzes zu be-
achten. 

(3) Öffentlichen Bibliotheken in kirchlicher Trägerschaft 
und den für ihren Betrieb eingerichteten kirchlichen 
Fachstellen kommt aufgrund ihrer großen Verbreitung 
eine besondere Bedeutung zu.

(4) Öffentliche Bibliotheken leisten durch ein fachlich 
kuratiertes Informationsangebot einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung der Informationsfreiheit. Daher sind sie 
bei der Auswahl ihrer Medien unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden.

(5) Öffentliche Bibliotheken sind unter Beachtung des 
Hausrechts und im Rahmen der Benutzungsregelungen 
ihrer Träger frei zugänglich. Sie ermöglichen Nutzerin-
nen und Nutzern einen niedrigschwelligen und ungehin-
derten Zugang zu Informationen und tragen so wesent-
lich zur Vermittlung von allgemeiner, interkultureller 
und staatsbürgerlicher Bildung bei. Zudem ermöglichen 
und unterstützen sie die demokratische Willensbildung 
und gleichberechtigte Teilhabe sowie die gesellschaftli-
che Integration. Das Land unterstützt die Öffentlichen 
Bibliotheken bei der nutzerfreundlichen Ausweitung der 
Öffnungszeiten.

(6) Als Orte der Begegnung, der Kommunikation, des 
kulturellen Austausches und der gesellschaftlichen Inte-
gration können Bibliotheken zentrale Orte der Kultur 
und der außerschulischen Bildung sein und dazu beitra-
gen, kulturelle Aktivitäten in der Region zu bündeln und 
zugänglich zu machen.

(7) Als Stadtbibliotheken fungierende Einrichtungen 
sollen hauptamtlich geführt werden und bibliothekari-
sches Fachpersonal beschäftigen.

§ 49
Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken

Das Land unterhält eine zentrale Fachstelle für Öffentli-
che Bibliotheken. Sie entwickelt und vermittelt Kon-
zepte und Programme zur Sicherung und zum Ausbau 
Öffentlicher Bibliotheken und informiert, berät und un-
terstützt die Bibliotheken in allen bibliotheksfachlichen 
Fragen. Die Fachstelle wirkt mit bei der Entwicklung 
und Umsetzung der Bibliotheksförderung des Landes.

§ 50
Wissenschaftliche Bibliotheken

(1) Bibliotheken mit umfangreichen Beständen für wis-
senschaftliche Forschung, Lehre, Studium und Kunst-
ausübung (wissenschaftliche Bibliotheken) bestehen an 
den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes sowie 
an den staatlichen Hochschulen des Landes. Sie sollen 
nach Maßgabe ihrer Benutzungsbestimmungen mit 
Rücksicht auf ihre besonderen Aufgaben für Forschung, 
Lehre, Studium und Kunstausübung jedermann für die 
private oder berufl iche wissenschaftliche Bildung und 
Forschung zur Verfügung stehen.

(2) Die Bibliotheken gemäß Absatz  1 stellen die für 
Lehre, Forschung, Studium und Kunstausübung an ihrer 
Einrichtung erforderlichen Bücher, Zeitschriften und an-
deren Medienwerke bereit. Sie haben zudem die Auf-
gabe, die langfristige Nutzung ihrer Bestände sicherzu-
stellen und hierbei auch Verfahren zur Langzeitverfüg-
barkeit von digitalen Beständen anzuwenden. Sie wirken 
bei der freien und ungehinderten Verbreitung und Zu-
gänglichmachung wissenschaftlicher Arbeiten in digita-
ler Form (Open Access) mit.

(3) Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin nimmt 
ihre Aufgaben nach dem Gesetz zur Errichtung einer 
Stiftung „Deutsche Zentralbibliothek für Medizin“ vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 881) wahr. Die Deutsche 
Zentralbibliothek für Medizin hat als Stiftung öffentli-
chen Rechts die Aufgabe, die Informations- und Litera-
turversorgung in den Fachgebieten Medizin, Gesund-
heitswesen, Ernährungs-, Umwelt- und Agrarwissen-
schaften sowie deren Grundlagenwissenschaften und 
Randgebieten bedarfsgerecht sicherzustellen. Sie unter-
liegt der Rechtsaufsicht durch das für Wissenschaft zu-
ständige Ministerium.

(4) Wissenschaftliche Bibliotheken an den staatlich an-
erkannten Hochschulen des Landes 

oder anderer Träger sollen sich an den Maßgaben der 
Absätze 1 und 2 orientieren. Kirchlich-wissenschaftliche 
Bibliotheken ergänzen und bereichern das Angebot der 
übrigen wissenschaftlichen Bibliotheken in Nordrhein-
Westfalen.

(5) Im Übrigen bleiben die Regelungen des Hochschul-
gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2021 
(GV. NRW. S.  329) geändert worden ist, des Kunsthoch-
schulgesetzes, des Polizeihochschulgesetzes vom 15. Feb-
ruar 2005 (GV. NRW. S.88) sowie des Fachhochschulge-
setzes öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. 
S.  303), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 878) geändert worden ist, 
unberührt.

§ 51
Hochschulbibliothekszentrum

(1) Das Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nord-
rhein-Westfalen nimmt zentrale, regionale, überregionale 
und kooperative bibliothekarische Dienstleistungs- und 
Entwicklungsaufgaben für die Bibliotheken der Univer-
sitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
nach § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes und der Kunst-
hochschulen nach § 1 Absatz 2 des Kunsthochschulgeset-
zes wahr. Das Hochschulbibliothekszentrum bietet seine 
bibliothekarischen Dienste auch weiteren Bibliotheken 
und Einrichtungen innerhalb und außerhalb Nordrhein-
Westfalens auf der Grundlage von vertraglichen Verein-
barungen an.

(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist im Hochschulbib-
liothekszentrum ein Fachrechenzentrum gemäß § 24 Ab-
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satz  2 Satz  1 Nummer  5 des E-Government-Gesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551), 
das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 30. Juni 
2020 (GV. NRW. S. 644, ber. S. 702) geändert worden ist, 
eingerichtet.

(3) Das von einer Direktorin oder einem Direktor gelei-
tete Hochschulbibliothekszentrum erfüllt seine Aufga-
ben in engem Zusammenwirken mit den unter Absatz 1 
Satz  1 genannten Hochschulbibliotheken. Gemeinsam 
verfolgen sie das Ziel, insbesondere durch die Weiterent-
wicklung und die gemeinsame Nutzung einer zentralen 
Infrastruktur und zentral erbrachter Dienste ein höchst-
mögliches Maß an Synergien, Wirtschaftlichkeit, Innova-
tionskraft und Servicequalität für die bibliothekarischen 
Leistungen in Nordrhein-Westfalen zu erreichen. Alle 
zentralen Infrastrukturen und zentral erbrachten 
Dienste werden im Rahmen der verfügbaren Ressourcen 
des Hochschulbibliothekszentrums betrieben und er-
bracht.

(4) Die tragenden Prinzipien des Zusammenwirkens 
zwischen dem Hochschulbibliothekszentrum und den 
unter Absatz 1 Satz 1 genannten Hochschulbibliotheken 
sind Mitsprache, Kooperation und die Orientierung an 
einem konsensualen Handeln im Interesse der Erbrin-
gung bestmöglicher Dienste für die Nutzerinnen und 
Nutzer der Dienstleistungen des Hochschulbibliotheks-
zentrums. Hierzu wirken alle unter Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Hochschulbibliotheken mit jeweils einer stimm-
berechtigten Vertreterin oder einem stimmberechtigten 
Vertreter, gewählte stimmberechtigte Vertreterinnen oder 
Vertreter der Bibliotheken und Einrichtungen gemäß 
Absatz  1 Satz  2 und das Hochschulbibliothekszentrum 
mit einer stimmberechtigten Vertreterin oder einem 
stimmberechtigten Vertreter in einem entsprechenden 
Gremium zusammen.

(5) Nähere Einzelheiten zum Hochschulbibliothekszent-
rum einschließlich dessen Gremien werden durch das für 
Wissenschaft zuständige Ministerium bestimmt.

(6) § 77 Absatz 4 Satz 3 bis 5 des Hochschulgesetzes so-
wie § 71 Absatz 3 Satz 3 bis 5 des Kunsthochschulgeset-
zes bleiben unberührt.

§ 52

Landesbibliotheken

(1) Die Universitätsbibliotheken Bonn, Düsseldorf und 
Münster nehmen im Auftrag und nach Weisung des Lan-
des arbeitsteilig die Aufgaben einer Landesbibliothek 
wahr. Sie führen die Bezeichnung „Universitäts- und 
Landesbibliothek“.

(2) Die Landesbibliotheken wirken daran mit, Kultur, 
Kunst und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen zu för-
dern. Sie sammeln, erschließen und bewahren die nord-
rhein-westfälische Regionalliteratur und stellen diese 
zur Benutzung bereit. Zu ihren Aufgaben zählt insbeson-
dere auch die Sammlung der Pfl ichtexemplare.

(3) Sie schützen das historische schriftliche Kulturerbe 
im Land sowie historisch und kulturell bedeutsame Be-
stände durch sachgerechte Aufbewahrung und Erschlie-
ßung sowie durch geeignete Maßnahmen wie Konservie-
rung, Restaurierung und Digitalisierung. Sie unterstüt-
zen andere Bibliotheken in öffentlicher oder privater 
Trägerschaft mit wertvollen historischen Beständen.

(4) Die Landesbibliotheken erstellen gemeinsam die 
Nordrhein-Westfälische Bibliographie. Diese verzeichnet 
und erschließt die Veröffentlichungen mit inhaltlichem 
Bezug zu Nordrhein-Westfalen unabhängig davon, ob sie 
innerhalb oder außerhalb Nordrhein-Westfalens verlegt 
werden.

(5) Das Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nord-
rhein-Westfalen unterstützt die Pfl ichtexemplarsamm-
lung der Universitäts- und Landesbibliotheken sowie die 
Herausgabe der Nordrhein-Westfälischen Bibliographie 
durch die Entwicklung und den Betrieb von technischen 
Infrastrukturleistungen einschließlich der digitalen 
Langzeitarchivierung.

§ 53
Schulbibliotheken

Die an Schulen eingerichteten Schulbibliotheken dienen 
im Rahmen von §  3 Absatz  3 in besonderem Maße der 
Lese- und Lernförderung sowie der Vermittlung von Me-
dien- und Informationskompetenz. Sie können mit den 
öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken zu-
sammenarbeiten. Die Bestimmungen des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. September 2020 
(GV. NW. S. 890) geändert worden ist, bleiben unberührt.

§ 54
Weitere Bibliotheken

(1) Bibliotheken für den Dienstgebrauch der Verwaltung, 
der Gerichte sowie des Landtags Nordrhein-Westfalen 
(Behördenbibliotheken) stehen für die Allgemeinheit zur 
Verfügung, wenn dienstliche Belange nicht beeinträch-
tigt werden. Im Übrigen entscheidet die Leitung der je-
weiligen Dienststelle über den Zugang zur Bibliothek.

(2) Bibliotheken in Justizvollzugseinrichtungen des Lan-
des sind zur Benutzung für Gefangene, Untergebrachte 
sowie Arrestantinnen und Arrestanten bestimmt und 
nicht frei zugänglich. Ziel dieser Bibliotheken ist es ins-
besondere, den Gefangenen, Untergebrachten sowie Ar-
restantinnen und Arrestanten über die vorgehaltenen 
Medien Perspektiven für ein Leben in sozialer Verant-
wortung zu eröffnen und schädlichen Folgen des Frei-
heitsentzuges entgegenzuwirken. Sie bieten darüber hin-
aus Möglichkeiten der individuellen Weiterbildung und 
persönlichen Selbsterfahrung. Bibliotheken in Justiz-
vollzugseinrichtungen können mit öffentlichen Biblio-
theken kooperieren und dafür auch die Beratungsleis-
tungen der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken in 
Anspruch nehmen.

(3) Die Lippische Landesbibliothek in Detmold wirkt 
als ehemalige Landesbibliothek des Landes Lippe bei 
der Erfüllung des landesbibliothekarischen Auftrages 
mit.

§ 55
Finanzierung und Förderung

(1) Bibliotheken werden von ihren Trägern fi nanziert.

(2) Für die Wahrnehmung ihrer landesbibliothekarischen 
Aufgaben werden die Universitäts- und Landesbiblio-
theken vom Land fi nanziert.

(3) Das Land fi nanziert die Fachstelle für Öffentliche Bi-
bliotheken.

(4) Das Land fördert Öffentliche Bibliotheken im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel. Gefördert werden 
insbesondere

1.   innovative Projekte zur Modernisierung,

2.   die Kooperation der Bibliotheken untereinander und 
mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen,

3.   die Stärkung der Lese-, Informations- und Medien-
kompetenz,

4.   die Verbesserung der Bibliotheksversorgung im ländli-
chen Raum,

5.   die Einrichtung anregender Lern- und Arbeitsumge-
bungen und

6.  Qualifi zierungsmaßnahmen.

Näheres regelt das für Kultur zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständige Minis-
terium in einer Förderrichtlinie.

Abschnitt 2
Pfl ichtexemplarregelungen

§ 56
Ablieferungs- und Übermittlungspfl icht, 

 Begriffsbestimmungen, Zuständigkeit

(1) Die Landesbibliotheken sind verpfl ichtet, die Pfl icht-
exemplare zu sammeln. Sie haben die Pfl ichtexemplare 
einzuziehen, zu erschließen und für die Benutzung be-
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reitzustellen sowie ihre Erhaltung und Benutzbarkeit 
dauerhaft zu sichern. Sie haben nach Maßgabe der nach-
folgenden Bestimmungen einen Anspruch auf die Ablie-
ferung oder die Übermittlung der im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes erschienenen oder erstmals öffentlich zu-
gänglich gemachten Medienwerke. Ein Anspruch auf 
Aufnahme eines Medienwerks als Pfl ichtexemplar in die 
Sammlung besteht nicht.

(2) Medienwerke im Sinne dieses Gesetzes sind alle Dar-
stellungen in körperlicher und unkörperlicher Form, die 
Text enthalten oder mit einem Text verbunden sind, fer-
ner besprochene Tonträger, Notendrucke und sonstige 
graphische Musikaufzeichnungen, Landkarten, Orts-
pläne und Atlanten.

(3) Eine Verbreitung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, 
wenn mindestens ein Exemplar des Medienwerkes einem 
größeren Personenkreis außerhalb der an der Herstel-
lung Beteiligten zugänglich gemacht wird. Werden die 
Exemplare eines Medienwerkes einzeln auf Bestellung 
hergestellt, gilt als Beginn der Verbreitung das allge-
meine Angebot zum Erwerb von Exemplaren.

(4) Verlegerin oder Verleger im Sinne dieses Gesetzes 
sind auch Kommissions-, Lizenz- und Selbstverleger. Bei 
Tonträgern gilt als Verlegerin oder Verleger die Herstelle-
rin oder der Hersteller. Bei Medienwerken in unkörperli-
cher Form gilt als Verlegerin oder Verleger, wer das Werk 
erstmals öffentlich zugänglich macht.

(5) Als in Nordrhein-Westfalen verlegt gilt ein Medien-
werk, dessen Verlegerin oder Verleger ihren oder seinen 
Hauptsitz oder Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen 
hat. Bei einer Verlagsgruppe ist der Sitz der einzelnen 
Verlage maßgeblich. Die Angabe eines nordrhein-westfä-
lischen Ortes als Verlagsort im Medienwerk begründet 
die Ablieferungspfl icht. Unter mehreren Orten kommt 
nur der an erster oder hervorgehobener Stelle genannte 
Ort in Betracht.

(6) Örtlich zuständig für die Sammlung der Pfl ichtexem-
plare sind

1.   für den Regierungsbezirk Köln die Universitäts- und 
Landesbibliothek Bonn,

2.  für den Regierungsbezirk Düsseldorf die Universitäts- 
und Landesbibliothek Düsseldorf und

3.  für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und 
Münster die Universitäts- und Landesbibliothek 
Münster.

§ 57
Ablieferung körperlicher Medienwerke

(1) Von allen körperlichen, mittels eines Vervielfälti-
gungsverfahrens hergestellten und zur Verbreitung be-
stimmten Medienwerken, die in Nordrhein-Westfalen 
verlegt werden, hat unabhängig von der Art des Trägers 
und des Vervielfältigungsverfahrens die Verlegerin oder 
der Verleger unaufgefordert innerhalb einer Woche nach 
Beginn der Verbreitung ein Stück unentgeltlich und auf 
eigene Kosten an die jeweils zuständige Universitäts- 
und Landesbibliothek abzuliefern (Pfl ichtexemplar). 

(2) Abzuliefern sind auch alle erkennbar zu einem ablie-
ferungspfl ichtigen Medienwerk gehörenden Beilagen und 
Beigaben sowie zu Zeitschriften, Lieferungswerken, Lo-
seblattausgaben und ähnlichen Veröffentlichungen gehö-
rige Einbanddecken, Sammelordner, Titelblätter, Inhalts-
verzeichnisse, Register und andere Materialien, die der 
Vervollständigung des Medienwerkes dienen.

(3) Erscheint ein Medienwerk inhaltlich identisch in 
verschiedenen Ausgaben, unterliegen alle Ausgaben der 
Ablieferungs- oder Übermittlungspfl icht. Mit der Ablie-
ferung der von der Bibliothek bevorzugten Ausgabe gilt 
die Ablieferungspfl icht jedoch als vollständig erfüllt. So-
weit möglich, legt die Bibliothek fest, welcher Ausgabe-
art sie für welche Art von Medienwerken den Vorzug 
gibt, und teilt dies den Ablieferungspfl ichtigen mit. Die 
Pfl icht zur unaufgeforderten Ablieferung beschränkt 
sich dann auf die entsprechende Ausgabe. Die Bibliothek 
kann ihre Entscheidungen hinsichtlich der bevorzugten 
Ausgabeart für zukünftig abzuliefernde Medienwerke 
abändern.

(4) Besonders wertvolle oder aufwändige Ausgaben sind 
nur dann ablieferungspfl ichtig, wenn keine andere aus-
reichend dauerhafte Ausgabe erscheint. Wird ein körper-
liches Medienwerk nur einzeln auf Bestellung herge-
stellt, kann die Landesbibliothek zusätzlich oder anstelle 
des körperlichen Medienwerks die Übermittlung eines 
unkörperlichen Medienwerks verlangen. Wird nur das 
unkörperliche Medienwerk übermittelt, so hat die Lan-
desbibliothek das Recht, einzelne körperliche Medien-
werke ausschließlich zur Aufnahme in ihren Bestand 
herzustellen oder herstellen zu lassen.

§ 58
Übermittlung und Sammlung 
unkörperlicher Medienwerke

(1) Unkörperliche Medienwerke, die im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes erstmals öffentlich zugänglich gemacht 
werden, sind der Landesbibliothek oder einer von ihr be-
zeichneten Stelle innerhalb einer Woche nach Beginn der 
Zugänglichmachung unentgeltlich nach den technischen 
Vorgaben der Bibliothek zu übermitteln oder zur Über-
mittlung bereit zu stellen, wenn sie einem herkömmli-
chen körperlichen Medienwerk wie einem Buch, einer 
Zeitschrift oder einem vergleichbaren Druckwerk funk-
tional entsprechen. Andere unkörperliche Medienwerke 
sind nur nach vorheriger Aufforderung zu übermitteln 
oder zur Abholung bereit zu stellen.

(2) Die Bibliothek kann unbeschadet einer bestehenden 
Übermittlungspfl icht unkörperliche Medienwerke nach 
den Vorschriften des Gesetzes über die Deutsche Natio-
nalbibliothek vom 22. Juni 2006 (BGBl.  I S.  1338), das 
zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 1. September 
2017 (BGBl. I S. 3346) geändert worden ist, von sich aus 
in ihren Bestand übernehmen und wie ein übermitteltes 
Medienwerk nutzen. 

(3) Medienwerke in unkörperlicher Form müssen unter 
Einhaltung der von der Deutschen Nationalbibliothek 
für abzuliefernde Werke festgelegten technischen Stan-
dards und Verfahren abgeliefert werden. Abzuliefern 
sind auch alle Elemente, Software und Werkzeuge, die in 
ein ablieferungspfl ichtiges Medienwerk in unkörperli-
cher Form eingebunden sind oder die zu seiner Darstel-
lung, Speicherung, Benutzung oder Langzeitsicherung 
benötigt werden, mit Ausnahme von Standardsoftware.

§ 59
Rechteeinräumung

(1) Die Landesbibliothek erhält das Recht, übermittelte 
unkörperliche Medienwerke sowie auf Datenträgern ab-
gelieferte körperliche Medienwerke dauerhaft zu spei-
chern, zu vervielfältigen und zu verändern oder diese 
Handlungen im Auftrag vornehmen zu lassen, soweit 
dies notwendig ist, um die Medienwerke in die Samm-
lung aufnehmen, erschließen und für die Benutzung be-
reitstellen zu können, sowie um ihre Erhaltung und Be-
nutzbarkeit dauerhaft zu sichern. Entgegenstehende 
technische Maßnahmen sind vor der Übermittlung oder 
Ablieferung aufzuheben. 

(2) Mit der Übermittlung eines Medienwerkes in unkör-
perlicher Form erhält die Bibliothek das Recht, das Werk 
in ihren Räumen zugänglich zu machen. Sie ist verpfl ich-
tet, ausreichende Vorkehrungen gegen eine unzulässige 
Vervielfältigung, Veränderung oder Verbreitung des 
Werks zu treffen.

§ 60
Ausnahmen von der Ablieferungspfl icht

Den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen nicht:

1.  Medienwerke, die ausschließlich gewerblichen oder 
geschäftlichen Zwecken wie der Kundeninformation, 
der Information und Instruktion der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter oder der Verkehrsabwicklung 
dienen (zum Beispiel Verkaufskataloge, Preislisten, 
Werbung aller Art, Anleitungen, Anweisungen, Fahr-
pläne, Veranstaltungshinweise, Formblätter und Vor-
drucke),

2.  Medienwerke, die ausschließlich privaten Zwecken 
dienen oder die ausschließlich einem privaten Kreis 
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von Nutzerinnen und Nutzern zugänglich gemacht 
werden,

3.  Medienwerke, die nur Personen und Institutionen 
zugänglich gemacht werden, für die sie nach Gesetz 
oder Satzung bestimmt sind,

4.  Medienwerke, die in einer geringeren Aufl age als 
zehn Exemplare erscheinen, ausgenommen Medien-
werke, die einzeln auf Anforderung verlegt werden,

5.  Medienwerke mit bis zu vier Druckseiten Umfang, 
ausgenommen kartographische Werke und Musika-
lien,

6.  Neuaufl agen und Nachdrucke, wenn sie inhaltlich 
unverändert sind und die letzte Ablieferung des Ti-
tels weniger als zehn Jahre zurückliegt,

7.  Dissertationen und andere Hochschulprüfungsarbei-
ten, sofern sie nicht im Buchhandel erscheinen,

8.  amtliche Veröffentlichungen,

9.  Referenten- und Schulungsmaterialien mit Manu-
skriptcharakter,

10.  Pressemitteilungen, Newsletter, Pressespiegel,

11.  Vorab- und Demonstrationsversionen,

12.  Sonderdrucke aus Zeitungen, Zeitschriften und 
Sammelwerken, wenn sie kein eigenes Titelblatt ha-
ben, und

13.  Medienwerke, die vorwiegend als Werkzeug oder 
Plattform genutzt werden (zum Beispiel Betriebssys-
teme, sachlich neutrale Anwendungen, sachlich und 
persönlich neutrale Kommunikations-, Diskussions- 
oder Informationsinstrumente).

§ 61
Entschädigung für körperliche Medienwerke

(1) Der oder die Ablieferungspfl ichtige hat gegen die Bi-
bliothek einen Anspruch auf Entschädigung in Höhe der 
Hälfte des Ladenpreises, wenn das abgelieferte Medien-
werk in einer Aufl age von weniger als 300 Stück herge-
stellt wird und der Ladenpreis mehr als 200 Euro be-
trägt. Dies gilt nicht, wenn die Herstellung des Medien-
werkes aus öffentlichen Mitteln gefördert wurde.

(2) Die Entschädigung wird auf Antrag gewährt. Der 
Antrag ist spätestens bei der Ablieferung zu stellen. Die 
Ablieferungspfl icht wird durch die Antragstellung nicht 
berührt.

§ 62
Ermächtigung

Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung weitere Bestimmungen über die 
Art der abzuliefernden Medienwerke, die Ausgabe und 
Ausstattung der Pfl ichtexemplare, die Ablieferungsfris-
ten, das Verfahren bei der Ablieferung und die Ein-
schränkung der Ablieferungspfl icht für bestimmte Gat-
tungen von Medienwerken zu erlassen.

Teil 6
Archive

§ 63
Archive als kulturelles Gedächtnis

(1) Archive sind zentrale Orte des kulturellen Gedächt-
nisses der Gesellschaft und als solche ein wesentlicher 
Teil der kulturellen Infrastruktur. 

(2) Archive bestehen in unterschiedlicher Trägerschaft 
und mit unterschiedlichen Überlieferungsschwerpunk-
ten. Gemeinsam bieten sie in ihrer Vielfalt eine Fülle von 
Materialien, aus denen sich Arbeits- und Lebensformen, 
Denk- und Handlungsweisen, Wertvorstellungen und 
geistige Lebensäußerungen der Vergangenheit ermitteln 
lassen. Archive unterschiedlicher Ausrichtung kooperie-
ren miteinander, ergänzen einander und stimmen ihre 
Überlieferungs-profi le untereinander ab.

(3) Sie sind Orte der wissenschaftlichen Bearbeitung der 
von ihnen verwahrten Bestände und unterstützen die 
kulturelle und historische Bildung, die sie im Rahmen 

ihrer Leistungsfähigkeit auch selbst betreiben. Mit ihren 
Angeboten auf dem Gebiet der kulturellen Bildung er-
möglichen Archive die Erweiterung und Vertiefung des 
historischen Wissens. Im Rahmen der Archivpädagogik 
bilden sie Partnerschaften mit Schulen. Zu Hochschulen, 
anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen, Gedenk-
stätten, Vereinen und Verbänden pfl egen die Archive ei-
nen engen Kontakt.

§ 64

Aufgaben der Archive

(1) Archive bilden ihre Überlieferung aus archivwürdi-
gen Unterlagen sowie aus Sammlungsgut. Archivierung 
umfasst die Aufgaben, Unterlagen zu erfassen, zu bewer-
ten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut 
sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu er-
halten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, 
für die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen. 

(2) Archive sind Einrichtungen öffentlicher Stellen (öf-
fentliche Archive) und anderer Träger. Zuständigkeit und 
Aufgaben der in § 1 des Archivgesetzes Nordrhein-West-
falen vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 188) in der jeweils 
geltenden Fassung bestimmten Archive richten sich nach 
dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, §  4 Absatz  6 
bleibt hiervon unberührt. Zu den Archiven in anderer 
Trägerschaft gehören Archive mit thematisch speziali-
sierten Sammlungen insbesondere aus den Bereichen 
Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft sowie soziales, politi-
sches und bürgerschaftliches Engagement, von Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, von Vereinen, Verbänden 
und Einzelpersonen. Ihre Aufgaben und Zuständigkeit 
bestimmen sich nach dem Zweck der jeweiligen Einrich-
tung.

§ 65

Archivpfl ege der Landschaftsverbände

Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-
Lippe unterstützen nach Maßgabe der Landschaftsver-
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die 
nichtstaatlichen Archive durch archivfachliche Beratung, 
Fortbildung und Dienstleistungen.

Teil 7

Schlussbestimmungen

§ 66

Datenschutz

Die den Kultureinrichtungen nach diesem Gesetz oblie-
genden Aufgaben sind Aufgaben des öffentlichen Inter-
esses im Sinne von § 3 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, 
ber. S. 278 und S. 404).

§ 67

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig die Verpfl ichtung zur Ablieferung von Pfl ichtexem-
plaren nach §§ 58 und 59 nicht oder nicht rechtzeitig er-
füllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 5 000 Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne von § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl.  I S. 602), das zuletzt durch Artikel 9a 
des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl.  I S.  448) geän-
dert worden ist, sind die Bezirksregierungen.

§ 68

Inkrafttreten, Berichtspfl icht

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Die Lan-
desregierung berichtet dem Landtag alle fünf Jahre, 
erstmalig zum 31. Dezember 2027.
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Artikel 2
Aufhebung des Kulturfördergesetzes NRW

Das Kulturfördergesetz NRW vom 18. Dezember 2014 
(GV. NRW. S. 917), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 29. Oktober 2019 (GV. NRW. S.  852) geändert 
worden ist, wird aufgehoben.

2250

Artikel 3
Aufhebung des Pfl ichtexemplargesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Pfl ichtexemplargesetz Nordrhein-Westfalen vom 
29. Januar 2013 (GV. NRW. S. 31) wird aufgehoben.

2023

Artikel 4
Änderung der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen

In § 37 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  666), die zuletzt durch Artikel  3 des Gesetzes vom 
29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden 
ist, wird das Wort „Büchereien“ durch das Wort „Biblio-
theken“ ersetzt.

46

Artikel 5
Änderung des Jugendarrestvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

In § 7 Absatz 2 Satz 1 des Jugendarrestvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013 (GV. NRW. 
S.  203), das zuletzt durch Artikel  6 des Gesetzes vom 
12. Oktober 2018 (GV. NRW. S. 555) geändert worden ist, 
wird das Wort „Bücherei“ durch das Wort „Bibliothek“ 
ersetzt.

46

Artikel 6
Änderung des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

In § 50 Absatz 1 Satz 3 des Sicherungsverwahrungsvoll-
zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013 
(GV. NRW. S. 212), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 339) geändert worden 
ist, wird das Wort „Bücherei“ durch das Wort „Biblio-
thek“ ersetzt.

805

Artikel 7
Änderung der Bedarfsgewerbeverordnung

Aufgrund von § 13 Absatz 2 Satz 1 des Arbeitszeitgeset-
zes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170, 1171) wird verord-
net:

In §  1 Absatz  1 Nummer  11 der Bedarfsgewerbever-
ordnung vom 5. Mai 1998 (GV. NRW. S.  381), die zu-
letzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 29. Oktober 
2019 (GV. NRW. S.  852) geändert worden ist, werden 
die Wörter „§  10 Absatz  1 des Kulturfördergesetzes 
NRW vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 917), geän-
dert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90),“ durch die Wörter „§ 47 und § 48 Absätze 4 bis 
6 des Kulturgesetzbuches vom 1. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1353) in der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt.

Artikel 8
Übergangsregelung

Die Satzung des Hochschulbibliothekszentrums vom 25. 
September 2001 bleibt unbeschadet der Regelungen un-
ter § 51 des Kulturgesetzbuches vom 1. Dezember 2021 

(GV. NRW. S. 1353) bis zum Erlass einer neuen Satzung 
in Kraft. Der Erlass einer neuen Satzung hat bis zum 1. 
Januar 2023 zu erfolgen. Die Genehmigung zum Führen 
der Bezeichnung „Anerkannte Musikschule in NRW“ ge-
mäß § 45 des Kulturgesetzbuches vom 1. Dezember 2021 
(GV. NRW. S. 1353) ist bis zum 31. Dezember 2026 nicht 
Fördervoraussetzung.

Artikel 9
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Zugleich für den Minister der Finanzen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Die Ministerin für Verkehr

Ina  B r a n d e s

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r

– GV. NRW. 2021 S. 1353
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20320

Gesetz
zur Neuregelung des Landesreisekostenrechts 
 sowie zur Anpassung einer beihilferechtlichen 

 Regelung im Landesbeamtengesetz
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Neuregelung des Landesreisekostenrechts 
sowie zur Anpassung einer beihilferechtlichen 

Regelung im Landesbeamtengesetz

Vom 1. Dezember 2021

20320

Artikel 1
Reisekostengesetz Nordrhein-Westfalen 

(Landesreisekostengesetz – LRKG)

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt Art und Umfang der Reisekosten-
vergütung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen 
und Richter des Landes Nordrhein-Westfalen, der Beam-
tinnen und Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sowie der zu diesen Dienstherren ab-
geordneten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richtern.

§ 2
Dienstreisen

(1) Dienstreisende im Sinne dieses Gesetzes sind die in 
§ 1 genannten Personen, die eine Dienstreise ausführen.

(2) Dienstreisen im Sinne dieses Gesetzes sind Reisen 
zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der 
Dienststätte. Sie müssen von der zuständigen Behörde 
angeordnet oder genehmigt werden, es sei denn, eine An-
ordnung oder Genehmigung kommt nach dem Amt der 
Dienstreisenden oder dem Wesen der Dienstgeschäfte 
nicht in Betracht. Die oberste Dienstbehörde kann die 
Voraussetzungen näher bestimmen. Dienstreisen von 
Richterinnen und Richtern zur Wahrnehmung richterli-
cher Amtsgeschäfte bedürfen nicht der Anordnung oder 
Genehmigung.

(3) Dienstreisen sollen nur durchgeführt werden, wenn 
sie aus dienstlichen Gründen notwendig sind und eine 
kostengünstigere Erledigung des Dienstgeschäfts insbe-
sondere durch Nutzung digitaler Kommunikationsmög-
lichkeiten nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Sie sind 
wirtschaftlich durchzuführen und zeitlich auf das not-
wendige Maß zu beschränken. Bei der Wahl des Beförde-
rungsmittels sind neben wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten insbesondere Aspekte des Klimaschutzes zu berück-
sichtigen.

(4) Dienstreisen außerhalb des Dienstortes sind von der 
zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch anzu-
ordnen oder zu genehmigen. Dienstreisen am Dienst- 
oder Wohnort können auch mündlich angeordnet oder 
genehmigt werden. 

(5) Die Dauer der Dienstreise bestimmt sich nach der 
Abreise und Ankunft an der Wohnung. Wird die Dienst-
reise an der Dienststätte oder an anderer Stelle am 
Dienst- oder Wohnort angetreten oder beendet, tritt diese 
an die Stelle der Wohnung.

§ 3
Anspruch auf Reisekostenvergütung

(1) Dienstreisende erhalten auf Antrag Reisekostenver-
gütung zur Abgeltung der dienstlich veranlassten not-
wendigen Mehraufwendungen nach Maßgabe dieses Ge-
setzes. Dies gilt auch bei Reisen zum Zwecke der Ausbil-
dung. Die Reisekostenvergütung wird Dienstreisenden 

des Landes unbar auf das nach §  6 des Landesbesol-
dungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S.  642) in der jeweils geltenden Fassung anzugebende 
Konto gezahlt.

(2) Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten schriftlich oder elektro-
nisch zu beantragen. Zahlungsbegründende Unterlagen 
sind dem Antrag nicht beizufügen. Die für die Abrech-
nung zuständige Stelle kann bis zur abschließenden Be-
arbeitung, längstens sechs Monate nach Antragstellung 
die Vorlage der maßgeblichen Belege verlangen. Werden 
diese nicht innerhalb von drei Monaten vorgelegt, ist der 
Antrag insoweit abzulehnen. Die Frist nach Satz  1 be-
ginnt mit dem Tage nach Beendigung der Dienstreise, in 
den Fällen des § 8 Absatz 2 mit Ablauf des Tages, an dem 
die Dienstreise beendet worden wäre.

(3) Der Bescheid über die Reisekostenvergütung kann 
vollständig durch automatische Einrichtungen erlassen 
werden.

(4) Leistungen, die Dienstreisende ihres Amtes wegen 
von dritter Seite für dieselbe Dienstreise erhalten, sind 
auf die Reisekostenvergütung anzurechnen.

(5) Bei Dienstreisen für eine auf Veranlassung der zu-
ständigen Behörde wahrgenommenen Nebentätigkeit ha-
ben Dienstreisende nur insoweit Anspruch auf Reisekos-
tenvergütung, als die Stelle, bei der die Nebentätigkeit 
ausgeübt wird, keine Auslagenerstattung für dieselbe 
Dienstreise zu leisten hat. Das gilt auch dann, wenn 
Dienstreisende auf ihren Anspruch gegen diese Stelle 
verzichtet haben.

§ 4
Fahr- und Flugkostenerstattung

(1) Entstandene Kosten für Fahrten mit regelmäßig ver-
kehrenden Beförderungsmitteln werden bis zur Höhe der 
niedrigsten buchbaren Klasse erstattet. Für Bahnfahrten 
von mindestens zwei Stunden können die entstandenen 
Fahrkosten der nächsthöheren Klasse erstattet werden. 
Dienstreisenden mit einem Grad der Behinderung von 
mindestens 50 und einem Schwerbehindertenausweis 
mit Merkzeichen G, aG, Gl, Bl, Tbl oder H werden die 
Kosten der nächsthöheren Klasse erstattet.

(2) Wird aus dienstlichen Gründen ein Flugzeug benutzt, 
werden die Kosten der niedrigsten buchbaren Klasse er-
stattet.

(3) Mögliche Fahrpreisermäßigungen sind zu berück-
sichtigen. Fahrkosten werden nicht erstattet, wenn eine 
unentgeltliche Beförderungsmöglichkeit genutzt werden 
kann.

(4) Wurde aus dienstlichen oder zwingenden persönli-
chen Gründen ein Taxi oder ein Mietwagen benutzt, wer-
den die entstandenen notwendigen Kosten erstattet. 

§ 5
Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung

(1) Sofern der Dienstherr kein Fahrzeug zur Verfügung 
stellt, wird für Fahrten mit anderen als den in §  4 ge-
nannten Beförderungsmitteln eine Wegstreckenentschä-
digung von 30 Cent je Kilometer, für zweirädrige Kraft-
fahrzeuge und Fahrräder von 20 Cent je Kilometer ge-
währt. Mit diesen Pauschalsätzen sind die Kosten der 
Fahrzeugvollversicherung abgegolten.

(2) Dienstreisenden, die aus dienstlichen Gründen Per-
sonen in einem privaten Kraftfahrzeug mitnehmen, wird 
eine Mitnahmeentschädigung von 5 Cent je Person und 
Kilometer gewährt. Werden Dienstreisende von einer 
Person mitgenommen, die keinen Anspruch auf Fahrkos-
tenerstattung hat, erhalten sie Ersatz der ihnen entstan-
denen Auslagen nach Absatz 1.

(3) Werden aus dienstlichen Gründen Diensthunde oder 
Sachen, die erfahrungsgemäß eine übermäßige Abnut-
zung des Kraftfahrzeugs bewirken, mitgenommen, wird 
eine Entschädigung von 5 Cent je Kilometer gewährt. 

(4) Wird aus dienstlichen Gründen ein Kraftfahrzeugan-
hänger mitgeführt, wird eine Entschädigung von 10 Cent 
je Kilometer gewährt. 
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§ 6

Tagegeld, Aufwandsvergütung

(1) Die Höhe des Tagegeldes für Mehraufwendungen für 
Verpfl egung beträgt für jeden Kalendertag bei Abwesen-
heitszeiten

1.   von 24 Stunden 24 Euro,

2.   von weniger als 24 Stunden, aber mehr als 11 Stunden 
12 Euro und 

3.   von mehr als 8 bis 11 Stunden 6 Euro.

Bei mehreren Dienstreisen an einem Kalendertag sind 
die Abwesenheitszeiten an diesem Tag zusammenzurech-
nen. Eine Dienstreise, die an einem Kalendertag beginnt 
und am nachfolgenden Kalendertag endet, ohne dass 
eine Übernachtung stattfi ndet, ist mit der gesamten Ab-
wesenheitsdauer dem Kalendertag der überwiegenden 
Abwesenheit zuzurechnen. Für den An- und Abreisetag 
beträgt das Tagegeld, wenn der Dienstreisende an die-
sem, einem anschließenden oder vorhergehenden Tag au-
ßerhalb seiner Wohnung übernachtet, ohne Rücksicht auf 
die Abwesenheitszeit jeweils 12 Euro.

(2) Wird den Dienstreisenden ihres Amtes wegen unent-
geltlich Verpfl egung zur Verfügung gestellt, ist unabhän-
gig von der tatsächlichen Inanspruchnahme das Tagegeld

1.   für das Frühstück um 20 Prozent und

2.   für das Mittag- und Abendessen um jeweils 40 Pro-
zent

des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag zu kürzen. 
Die Kürzung ist auch vorzunehmen, wenn von dritter 
Seite Verpfl egung bereitgestellt wird und das Entgelt 
hierfür in den erstattbaren Fahr- oder Nebenkosten ent-
halten ist.

(3) Dienstreisende, denen erfahrungsgemäß geringere 
Aufwendungen für Verpfl egung als allgemein entstehen, 
erhalten nach näherer Bestimmung der obersten Dienst-
behörde anstelle des Tagegeldes nach Absatz 1 eine Auf-
wandsvergütung entsprechend dem notwendigen Verpfl e-
gungsmehraufwand.

(4) Bei einer Dienstreise an den Wohnort wird für die 
Dauer des Aufenthalts in der eigenen Wohnung kein Ta-
gegeld gewährt.

§ 7

Übernachtungsgeld

(1) Für eine notwendige Übernachtung erhalten Dienst-
reisende pauschal 20 Euro. Höhere Übernachtungskosten 
werden erstattet, soweit sie notwendig sind.

(2) Übernachtungsgeld wird nicht gewährt

1.  bei unentgeltlicher Bereitstellung einer Unterkunft 
des Amtes wegen, 

2.  in Fällen, in denen das Entgelt für die Unterkunft in 
den erstattungsfähigen Fahr- oder Nebenkosten ent-
halten ist, 

3.  die Art des Dienstgeschäfts die Inanspruchnahme ei-
ner Unterkunft ausschließt,

4.  für die Dauer der Benutzung von Beförderungsmitteln 
oder

5.  bei Dienstreisen am oder zum Wohnort für die Dauer 
des Aufenthalts an diesem Ort.

§ 8

Erstattung von Nebenkosten und Auslagen 
für Reisevorbereitungen

(1) Zur Erledigung des Dienstgeschäfts notwendige Aus-
lagen, die nicht nach den §§  4 bis 7 zu erstatten sind, 
werden als Nebenkosten ersetzt.

(2) Wird eine Dienstreise aus dienstlichen oder zwingen-
den persönlichen Gründen nicht ausgeführt, werden die 
durch die Vorbereitung entstandenen notwendigen und 
nach diesem Gesetz berücksichtigungsfähigen Auslagen 
erstattet.

§ 9
Erstattung von Auslagen bei längerem 

Aufenthalt am Geschäftsort

Dauert der dienstlich veranlasste Aufenthalt an demsel-
ben auswärtigen Geschäftsort länger als 14 Tage, wird 
vom 15. Tag an ein um 50 Prozent ermäßigtes Tagegeld 
gewährt. § 6 Absatz 2 ist zu berücksichtigen. Notwendige 
Übernachtungskosten werden erstattet. Ein pauschales 
Übernachtungsgeld nach § 7 Absatz 1 Satz 1 wird nicht 
gewährt. § 6 Absatz 3 gilt entsprechend. Als Reisebeihilfe 
für Heimfahrten werden für jeweils 15 Tage des Aufent-
halts am Geschäftsort Fahrkosten entsprechend § 4 Ab-
satz  1 Sätze 1 und 3 oder eine Wegstreckenentschädi-
gung in Höhe von 20 Cent je Kilometer gewährt. Wird 
der Geschäftsort aufgrund von Heimfahrten verlassen, 
wird Tagegeld nicht gewährt.

§ 10
Erstattung von Auslagen bei Reisen 

aus besonderem Anlass

Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung außerhalb des 
Dienst- oder Wohnorts, die teilweise im dienstlichen In-
teresse liegen, können mit Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde oder der von ihr ermächtigten Behörde 
die notwendigen Auslagen bis zur Höhe der bei Dienst-
reisen zustehenden Reisekostenvergütung erstattet wer-
den.

§ 11
Pauschvergütung

Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte 
Behörde kann bei regelmäßigen oder gleichartigen 
Dienstreisen zur Vereinfachung der Abrechnung anstelle 
der Reisekostenvergütung oder Teilen davon eine 
Pauschvergütung gewähren, die nach dem Durchschnitt 
der in einem bestimmten Zeitraum sonst anfallenden 
Einzelvergütungen zu bemessen ist.

§ 12
Erkrankung während einer Dienstreise

Ist bei einer Erkrankung eine Rückkehr an den Wohnort 
nicht möglich, wird die Reisekostenvergütung weiter ge-
währt. Bei Aufnahme in ein Krankenhaus wird für jeden 
vollen Kalendertag des Krankenhausaufenthalts nur Er-
satz der notwendigen Auslagen für das Beibehalten der 
Unterkunft am Geschäftsort gewährt. Im Falle einer le-
bensgefährlichen Erkrankung der Dienstreisenden wer-
den für eine Besuchsreise einer Person Fahrauslagen ent-
sprechend § 4 Absatz 1 Sätze 1 und 3 oder Wegstrecken-
entschädigung entsprechend § 5 Absatz 1 gewährt.

§ 13
Verbindung von Dienstreisen mit anderen Reisen

(1) Wird die Dienstreise mit einer privaten Reise verbun-
den, ist die Reisekostenvergütung so zu bemessen, als 
wäre nur die Dienstreise durchgeführt worden. Die Rei-
sekostenvergütung darf die nach dem tatsächlichen Rei-
severlauf entstandenen Kosten nicht übersteigen.

(2) Ist angeordnet oder genehmigt worden, eine Dienst-
reise an einem Urlaubsort oder einem anderen vorüber-
gehenden Aufenthaltsort 

1.   anzutreten, 

2.   zu beenden oder

3.   anzutreten und zu beenden, 

tritt dieser Ort an die nach §  2 Absatz  5 maßgebliche 
Stelle. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. In 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 werden auf die 
Reisekostenvergütung Fahrkosten oder Wegstreckenent-
schädigung für die kürzeste Reisestrecke zwischen dem 
Urlaubsort oder dem anderen vorübergehenden Aufent-
haltsort und dem Dienstort oder der Wohnung angerech-
net.

(3) Wird aus dienstlichen Gründen die vorzeitige Been-
digung eines Urlaubs oder die vorzeitige Abreise von ei-
nem anderen vorübergehenden Aufenthaltsort angeord-
net, gilt die Rückreise unmittelbar oder über den Ge-
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schäftsort zu der nach § 2 Absatz 5 maßgeblichen Stelle 
als Dienstreise, für die Reisekostenvergütung gewährt 
wird. Kosten für die Hinreise der Dienstreisenden und 
der sie begleitenden Personen werden im Verhältnis des 
auf Grund der vorzeitigen Beendigung nicht ausgenutz-
ten Teils des Urlaubs oder des Aufenthalts erstattet. Dies 
gilt entsprechend für sonstige Aufwendungen. 

§ 14

Auslandsdienstreisen

(1) Auslandsdienstreisen sind Dienstreisen zwischen In-
land und Ausland sowie im Ausland. 

(2) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, abweichende Vorschriften über die Reisekos-
tenvergütung bei Auslandsdienstreisen unter Beachtung 
der Grundsätze dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung 
zu erlassen, soweit die besonderen Verhältnisse im Aus-
land es erfordern. 

§ 15

Gerichtsvollzieher- und Justizvollziehungsdienst

(1) Beschäftigte im Gerichtsvollzieher- und Justizvoll-
ziehungsdienst erhalten bei Dienstreisen in Vollstre-
ckungsangelegenheiten eine Abfi ndung für jede Amts-
handlung.

(2) Das für die Justiz zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, Näheres im Einvernehmen mit dem für Finan-
zen zuständige Ministerium unter Beachtung der Grund-
sätze dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen.

§ 16

Trennungsentschädigung

(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die 
aus dienstlichen Gründen an einen Ort außerhalb des 
Dienst- oder Wohnortes ohne Zusage der Umzugskosten-
vergütung abgeordnet werden, erhalten für die ihnen da-
durch entstehenden notwendigen Auslagen eine Ent-
schädigung unter Berücksichtigung der häuslichen Er-
sparnis, sogenannte Trennungsentschädigung. Der 
Abordnung stehen eine vorübergehende dienstliche Tä-
tigkeit bei einer anderen Stelle als einer Dienststelle so-
wie eine Zuweisung nach § 20 des Beamtenstatusgeset-
zes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I 
S.  1626) geändert worden ist, gleich. Das für Finanzen 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, Umfang und 
Höhe der Trennungsentschädigung unter Beachtung der 
Grundsätze dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung zu 
regeln.

(2) Absatz  1 gilt entsprechend für Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, die zum 
Zwecke ihrer Ausbildung einer Ausbildungsstelle außer-
halb des Ortes der Stammdienststelle oder des Wohnorts 
zugewiesen werden, sowie für Abordnungen ohne Zusage 
der Umzugskostenvergütung zwischen Inland und Aus-
land. Das für Finanzen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, für Abordnungen ohne Zusage der Umzugs-
kostenvergütung zwischen Inland und Ausland abwei-
chende Vorschriften unter Beachtung der Grundsätze 
dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung zu erlassen, so-
weit die besonderen Verhältnisse im Ausland es erfor-
dern. 

§ 17

Übertragungsbefugnis bei Gemeinden, Gemeinde-
verbänden und sonstigen Körperchaften 

des öffentlichen Rechts

Soweit dieses Gesetz der obersten Dienstbehörde gestat-
tet, ihre Befugnisse zu übertragen, gelten bei den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden für die Übertragung 
die Vorschriften des kommunalen Verfassungsrechts. Dies 
gilt entsprechend für die sonstigen der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts.

§ 18
Zuständigkeit

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Aufgaben der Festsetzung und Abrechnung 
der Reisekostenvergütung sowie der Trennungsentschä-
digung bei einer oder mehreren Behörden zu zentralisie-
ren.

§ 19
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Landesreisekostengesetz vom 
16. Dezember 1998 (GV. NRW S. 738), das zuletzt durch 
Artikel  32 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) geändert worden ist, außer Kraft.

(2) Für Dienstreisen, die bis zum 31. Dezember 2021 an-
getreten werden, gelten die Vorschriften des Landesreise-
kostengesetzes in der am 31. Dezember 2021 geltenden 
Fassung. Dies gilt auch, wenn die Dienstreise bis zum 
31. Dezember 2021 angetreten wurde und über den Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hinaus andau-
ert.

2030

Artikel 2
Änderung des Landesbeamtengesetzes

§ 75 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Beihilfeberechtigte nach Absatz  1 erhalten für 
sich und für ihre nicht selbst beihilfeberechtigten 
Ehegattinnen und Ehegatten oder für ihre nicht 
selbst beihilfeberechtigten eingetragenen Lebens-
partnerinnen und Lebenspartner, wenn deren Ein-
künfte nach § 2 Absatz 2 und 5a des Einkommen-
steuergesetzes vom 8. Oktober 2009 (BGBl.  I 
S. 3366, 3862) in der jeweils geltenden Fassung im 
Jahr vor Entstehen der Aufwendungen 20 000 
Euro nicht übersteigen, sowie für ihre nicht selbst 
beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähigen 
Kinder Beihilfen als Ergänzung zu der aus den 
laufenden Bezügen zu bestreitenden Eigenvor-
sorge.“

 b)  Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:

   „Den Einkünften nach Satz 1 werden hinzugerech-
net:

  1.  die Differenz zwischen dem Besteuerungs- oder 
Ertragsanteil nach §  22 Nummer  1 Satz  3 
Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes und 
dem Bruttobetrag bei erstmaligem Rentenbezug 
ab dem 1. Januar 2022 und

  2.  ausländische Einkünfte im Sinne von § 34d des 
Einkommensteuergesetzes, die nicht in Satz  1 
enthalten sind. Ziffer 1 gilt entsprechend.

   Der Betrag nach Satz  1 wird regelmäßig im glei-
chen Verhältnis, wie sich der Rentenwert West er-
höht, angepasst und auf volle Euro aufgerundet. 
Die Anpassung erfolgt erstmals ab einer Rentener-
höhung West im Kalenderjahr 2022 mit Wirkung 
für das auf die Rentenerhöhung folgende Kalen-
derjahr.“

2.  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 Nummer  1 und Nummer  2 wird jeweils 
die Angabe „30“ durch die Angabe „20“ ersetzt.

 b)  In Satz  2 werden die Wörter „Krankenanstalten 
ohne Versorgungsvertrag nach dem Fünften Buch 
Sozialgesetzbuch“ durch die Wörter „Krankenhäu-
sern ohne Zulassung nach §  108 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

 c)  In Satz 3 wird die Angabe „30“ durch die Angabe 
„20“ ersetzt.
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 d)  Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt:

   „Soweit eine Vorsorge- oder Rehabilitationsein-
richtung im Sinne von § 107 Absatz 2 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch auch über Abteilungen 
verfügt, die die Voraussetzungen als Krankenhaus 
im Sinne von §  107 Absatz  1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch erfüllen, setzt die Beihilfefähig-
keit der geplanten Maßnahmen in diesen Abteilun-
gen ebenfalls eine vorherige Anerkennung der Bei-
hilfestelle voraus.“ 

3.  In Absatz 6 wird das Wort „entstehen“ durch die Wör-
ter „in Rechnung gestellt werden“ ersetzt.

4.  Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 8 und nach Satz 3 
wird folgender Satz angefügt:

  „Andere nicht beihilfefähige Aufwendungen werden 
bei der Berechnung des den die Belastungsgrenze 
übersteigenden Betrages nicht berücksichtigt.“

5.  Folgender Absatz 9 wird eingefügt:

  „(9) Beihilfen können nach Maßgabe des §  35a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S.  602) in der jeweils geltenden Fassung auch voll-
ständig durch automatische Einrichtungen festgesetzt 
werden. Zur Gewährleistung eines zeitnahen und 
gleichmäßigen Vollzugs der Beihilfebestimmungen 
kann das Ministerium der Finanzen für bestimmte 
oder bestimmbare Fallgruppen von krankheits- und 
pfl egebedingten Aufwendungen Weisungen über Art 
und Umfang der Prüfungen und der Verarbeitung von 
erhobenen oder erfassten Daten erteilen, soweit nicht 
durch andere gesetzliche Regelungen etwas anderes 
bestimmt ist. Die Beihilfestellen können zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben automationsgestützte Systeme, soge-
nannte Risikomanagementsysteme einsetzen. Dabei 
soll auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit der Verwaltung berücksichtigt wer-
den. Das Risikomanagement muss mindestens fol-
gende Anforderungen erfüllen:

 1.  die Gewährleistung, dass durch Zufallsauswahl 
eine hinreichende Anzahl von Fällen zur umfassen-
den Prüfung durch Amtsträger ausgewählt wird,

 2.  die Prüfung der als prüfungsbedürftig ausgesteu-
erten Sachverhalte durch Amtsträger,

 3.  die Gewährleistung, dass Amtsträger Fälle für eine 
umfassende Prüfung auswählen können und

 4.  die regelmäßige Überprüfung der Risikomanage-
mentsysteme auf ihre Zielerfüllung.

  Einzelheiten der Risikomanagementsysteme sind ver-
traulich zu behandeln, um eine Anpassung von Rech-
nungsausstellern an die Prüfungsmodalitäten zu ver-
meiden.“

6.  Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 10 und wie folgt 
geändert:

 a)  In Satz  1 werden die Wörter „Finanzministerium 
regelt“ durch die Wörter „für Finanzen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt,“ ersetzt und nach 
dem Wort „Rechtsverordnung“ werden die Wörter 
„zu regeln“ eingefügt.

 b)  In Satz 2 wird nach dem Wort „Fürsorge“ das Wort 
„insbesondere“ eingefügt und in Nummer 2 Buch-
stabe e werden die Wörter „wirtschaftlichen 
Selbstständigkeit der Ehegattin oder des Ehegat-
ten oder eingetragenen Lebenspartnerin oder Le-
benspartners“ durch die Wörter „Einkünfte nach 
Absatz 2“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Artikel 1 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Artikel 2 tritt 
am Tag nach der Verkündung in Kraft vorbehaltlich Arti-
kel 2 Nummer 1, der am 1. Januar 2022 in Kraft tritt.

Düsseldorf, den 1. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Zugleich für den Minister der Finanzen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Die Ministerin für Verkehr

Ina  B r a n d e s

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r

– GV. NRW. 2021 S. 1367



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 84 vom 14. Dezember 2021 1371

2120

Drittes Gesetz
zur Änderung des Gesundheitsfachberufe-

weiterentwicklungsgesetzes
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Drittes Gesetz 
zur Änderung des Gesundheitsfachberufe-

weiterentwicklungsgesetzes

Vom 1. Dezember 2021

Artikel 1

Das Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungsgesetz 
vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 342), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 767) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 Absatz 2 Nummer 1 in dem Satzteil vor Buch-
stabe a werden die Wörter „oder als Entbindungspfl e-
ger“ gestrichen.

2.  § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden nach dem Wort „Berufe“ die Wör-
ter „in der Alten- und Krankenpfl ege,“ eingefügt.

 b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Das für die Gesundheitsfachberufe zuständige 
Ministerium erlässt hierzu nach Anhörung des 
zuständigen Landtagsausschusses unter Beach-
tung der Voraussetzungen des § 4 Absatz 6 und 7 
des Altenpfl egegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl.  I 
S. 1690) in der bis zum 31. Dezember 2019 gelten-
den Fassung in Verbindung mit § 66 Absatz 2 des 
Pfl egeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl.  I 
S. 2581), das zuletzt durch Artikel 9a des Gesetzes 
vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754) geändert wor-
den ist, des § 4 Absatz 6 und 7 des Krankenpfl ege-
gesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der 
bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung in 
Verbindung mit §  66 Absatz  1 des Pfl egeberufe-
gesetzes, des § 6 Absatz 3 und 4 des Hebammen-
gesetzes vom 4. Juni 1985 (BGBl.  I S. 902) in der 
bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung in 
Verbindung mit § 78 des Hebammengesetzes vom 
22. November 2019 (BGBl.  I S. 1759), das zuletzt 
durch Artikel  10 des Gesetzes vom 24. Februar 
2021 (BGBl. I S. 274) geändert worden ist, des § 4 
Absatz 5 und 6 des Ergotherapeutengesetzes vom 
25. Mai 1976 (BGBl.  I S. 1246), das zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2754) geändert worden ist, des § 4 Absatz 5 und 
6 des Gesetzes über den Beruf des Logopäden 
vom 7. Mai 1980 (BGBl.  I S.  529), das zuletzt 
durch Artikel  8 des Gesetzes vom 11. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2754) geändert worden ist und des § 9 
Absatz 2 und 3 des Masseur- und Physiotherapeu-
tengesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl.  I S.  1084), 
das zuletzt durch Artikel  9 des Gesetzes vom 11. 
Juli 2021 (BGBl.  I S.  2754) geändert worden ist, 
eine Rechtsverordnung, mit der die Rahmenvor-
gaben für Ziele, Dauer, Art und allgemeine Vorga-
ben zur Ausgestaltung der Modellvorhaben, die 
Abweichungen von den Berufsgesetzen und den 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen sowie 
die Bedingungen für die Teilnahme festgelegt 
werden.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Für den Minister der Finanzen

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2021 S. 1371

2125

Neunte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Errichtung integrierter Untersuchungsanstal-

ten für Bereiche des Verbraucherschutzes

Vom 23. November 2021

Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 1 
und des § 5 Satz 1 des Gesetzes zur Bildung integrierter 
Untersuchungsanstalten für Bereiche des Verbraucher-
schutzes vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 662) ver-
ordnet das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz:

Artikel 1

Die Verordnung zur Errichtung integrierter Untersu-
chungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes 
vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S.  740), die zuletzt 
durch Verordnung vom 30. November 2020 (GV. NRW. 
S. 1148) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 4 Satz 3 werden die Wörter „4 des Gesetzes vom 
20. September 2016 (GV. NRW. S. 790)“ durch die Wör-
ter „12 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. 
S. 414)“ ersetzt.

2.  In §  6 werden nach dem Wort „Strahlenschutzvor-
sorge“ die Wörter „, der Textilkennzeichnung“ einge-
fügt. 

3.  In §  9 werden nach dem Wort „Krefeld,“ das Wort 
„Mönchengladbach,“ und nach dem Wort „Wuppertal“ 
die Wörter „, der Rhein-Kreis Neuss“ eingefügt.

4.  In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „13“ durch 
die Angabe „15“ ersetzt.

5.  In § 12 wird die Angabe „390 000“ durch die Angabe 
„450 000“ ersetzt. 

6.  Dem § 27 wird folgender Satz angefügt:

  „Sämtliche Amtshandlungen gemäß §  5a der Konta-
minanten-Verordnung vom 19. März 2010 (BGBl.  I 
S. 286, 287), die zuletzt durch Verordnung vom 1. Juli 
2020 (BGBl.  I S. 1540) geändert worden ist, sind Be-
standteil der Untersuchungen auf Mykotoxine gemäß 
Anlage 2 auf der Grundlage des § 4 Absatz 1 Satz 1 
des Gesetzes zur Bildung integrierter Untersuchungs-
anstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes.“

7.  Dem § 34 wird folgender Satz angefügt: 

  „§ 27 Satz 2 gilt entsprechend.“

8.  Die Anlagen 1 und 2 erhalten die aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung ersichtliche Fassung. 
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 23. November 2021

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula  H e i n e n - E s s e r
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1 AR = Reg. Bez. Arnsberg; DT = Reg. Bez. Detmold; D = Reg. Bez. Düsseldorf; K = Reg. Bez. Köln; MS = Reg. Bez. Münster;
NRW = Land Nordrhein-Westfalen

Anlage 1

Einzugsbereiche für Untersuchungen in bestimmten Untersuchungsbereichen

Tabelle 1: „Zuständigkeiten in den Untersuchungsbereichen Lebensmittel und Tabak“

Die Untersuchungsanstalten untersuchen und bewerten in den nachfolgend festgelegten Einzugs-
bereichen die Proben aus den aufgeführten Untersuchungsbereichen mit Ausnahme bestimmter
Untersuchungen, die gemäß Anlage 2 anderen Untersuchungsanstalten zugewiesen wurden.

Untersuchungsbereiche
(Warenobergruppe nach

ZEBS-Warencode)

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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01 Milch MS DT - D, K AR

02 Milcherzeugnisse MS DT - D, K AR

03 Käse MS DT - D, K AR

04 Butter - - - - NRW

05 Eier, -produkte - - - NRW -

06 Fleisch MS DT - D, K AR

07 Fleischerzeugnisse MS DT - D, K AR

08 Wurstwaren MS DT - D, K AR

09 Vegane, Vegetarische Ersatzpro-
dukte MS DT - D, K AR

10 Fische, Fischzuschnitte - - - - NRW

11 Fischerzeugnisse - - - - NRW

12 Krusten-, Schalen-, Weichtiere - - - - NRW

13 Fette, Öle - - - - NRW

14 Suppen, Soßen - - - - NRW

15 Getreide - - NRW - -

16 Getreideprodukte, Backvormi-
schungen - - NRW - -

17 Brote, Kleingebäck - - NRW - -

18 Feine Backwaren MS DT K D AR
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Untersuchungsbereiche
(Warenobergruppe nach

ZEBS-Warencode)

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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20 Feinkost MS DT K D AR

21 Pudding, Desserts - - - NRW -

22 Teigwaren - - - NRW -

23 Hülsenfrüchte und Erzeugnisse - - - - NRW

24 Kartoffeln, stärkereiche Pflan-
zenteile - - - NRW -

25 Frischgemüse MS, DT,
AR - - K, D -

26 Gemüseerzeugnisse MS, DT,
AR - - K, D -

27 Pilze - - - NRW -

28 Pilzerzeugnisse - - - NRW -

29 Frischobst MS, DT,
AR - - K, D -

30 Obstprodukte MS, DT,
AR - - K, D -

31 Fruchtsäfte, Nektar - - - NRW -

32 Alkoholfreie Getränke - NRW - - -

33 Weine, Traubenmoste MS, DT,
AR - K, D - -

34 Erzeugnisse aus Wein MS, DT,
AR - K, D - -

35 Weinähnliche Getränke MS, DT,
AR - K, D - -

36 Bier - - - NRW -

37 Spirituosen MS, DT,
AR - K, D - -

39 Zucker - - - NRW -

40 Honige, Blütenpollen,
-zubereitungen - NRW - - -

40 Brotaufstriche (ohne Honige) - - - NRW -

41 Konfitüren, Gelees, Fruchtzube-
reitungen - - - NRW -

42 Speiseeis MS DT - D, K AR

43 Süßwaren - NRW - - -

44 Schokolade - - NRW - -

45 Kakao - - NRW - -

46 Kaffee - - NRW - -

47 Tee - - - NRW -
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Untersuchungsbereiche
(Warenobergruppe nach

ZEBS-Warencode)

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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48 Säuglings- und Kleinkindnah-
rung - DT, AR - MS, K, D -

49 Diätetische Lebensmittel - - - NRW -

50 Fertiggerichte, zubereitete Spei-
sen MS DT K D AR

51 Nahrungsergänzungsmittel,
Nährstoffkonzentrate - - - NRW -

52 Würzmittel - - NRW - -

53 Gewürze - - NRW - -

54 Aromen - - - NRW -

56
Hilfsmittel aus Zusatzstoffen
und/oder Lebensmittel und
Convenienceprodukte

- - - NRW -

57 Zusatzstoffe - - - NRW -

59 Wasser - NRW - - -

60 Tabak - NRW - - -

Tabelle 2: „Zuständigkeiten in den Untersuchungsbereichen Bedarfsgegenstände und
Kosmetika“

Die Untersuchungsanstalten untersuchen und bewerten in den nachfolgend festgelegten Einzugs-
bereichen die Proben aus den aufgeführten Untersuchungsbereichen mit Ausnahme bestimmter
Untersuchungen, die gemäß Anlage 2 anderen Untersuchungsanstalten zugewiesen wurden.

Untersuchungsbereiche
(Warenobergruppe nach

ZEBS-Warencode)

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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81 Verpackungsmaterial für kosmetische Mittel und für Tabakerzeugnisse

81 80 /
90

Verpackungsmaterial für kosmetische Mittel /
Verpackungsmaterial für Tabakerzeugnisse

81 80 /
90 10 Keramik - NRW - - -

81 80 /
90 15 Glas - NRW - - -
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Untersuchungsbereiche
(Warenobergruppe nach

ZEBS-Warencode)

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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81 80 /
90 20 Metall - NRW - - -

81 80 /
90 29 Metall, lackiert /

beschichtet - NRW - - -

81 80 /
90 30 Kunststoff NRW - - - -

81 80 /
90 40 Elastomere/

Kautschuk NRW - - - -

81 80 /
90 50 Papier, Pappe,

Karton NRW - - - -

81 80 /
90 60 Wachs-/ Paraffinbe-

schichtungen NRW - - -

81 80 /
90 70 Textiles Material - NRW - - -

81 80 /
90 80 Holz NRW - - - -

82 Bedarfsgegenstände mit
Körperkontakt - NRW - - -

83 Bedarfsgegenstände zur
Reinigung und Pflege - - - - NRW

84 Kosmetische Mittel - - MS, K, D - DT, AR

85 Spielwaren und Scherzartikel NRW - - - -

86 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

Verpackungsmaterial für Lebensmittel /
Gegenstand zum Verzehr von Lebensmitteln /
Gegenstände zum Kochen/Braten/Backen/Grillen /
Sonstige Bedarfsgegenstände zur Herstellung und Behandlung von Lebensmitteln /
Maschinen zur gewerblichen Herstellung von Lebensmitteln

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

10 Keramik - NRW - - -

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

15 Glas - NRW - - -

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

20 Metall - NRW - - -
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Untersuchungsbereiche
(Warenobergruppe nach

ZEBS-Warencode)

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

29 Metall, lackiert /
beschichtet - NRW - - -

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

30 Kunststoff NRW - - - -

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

40 Elastomere/
Kautschuk NRW - - - -

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

50 Papier, Pappe,
Karton NRW - - - -

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

60 Wachs-/ Paraffinbe-
schichtungen NRW - - -

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

70 Textiles Material - NRW - - -

86

10 /
30 /
50 /
70 /
90

80 Holz NRW - - - -
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Tabelle 3: „Zuständigkeiten in den Untersuchungsbereichen Futtermittel und tierische
Nebenprodukte“

Die Untersuchungsanstalten untersuchen und bewerten in den nachfolgend festgelegten Einzugs-
bereichen die Proben aus den aufgeführten Untersuchungsbereichen mit Ausnahme bestimmter
Untersuchungen, die gemäß Anlage 2 anderen Untersuchungsanstalten zugewiesen wurden.

Untersuchungsbereiche

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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Einzelfuttermittel - - - - NRW

Mischfuttermittel - - - - NRW

Futtermittel-Zusatzstoffe - - - - NRW

Futtermittel-Vormischungen - - - - NRW

Tränkwasser - - - - NRW

Tierische Nebenprodukte zur späteren
Verwendung als Futtermittel - - - - NRW
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Tabelle 4: „Zuständigkeiten in den Untersuchungsbereichen Nationaler Rückstandskon-
trollplan“

Die Untersuchungsanstalten untersuchen und bewerten in den nachfolgend festgelegten Einzugs-
bereichen die Proben aus den aufgeführten Untersuchungsbereichen.

Untersuchungsbereiche
(nach Wirkstoffgruppe)

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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Aminoglycoside
(inklusive Lincosamide) NRW - - - -

Avermectine NRW - - - -

Benzimidazole - NRW - - -

Beta-Agonisten NRW - - - -

Ceftiofur NRW - - - -

Cephalosporine NRW - - - -

Chinolone - NRW - - -

Chloramphenicol - NRW - - -

Drei-Platten-Hemmstofftest AR, MS DT - D, K -

Farbstoffe - - - - NRW

Florfenicol - NRW - - -

Gestagene NRW - - - -

Kokzidiostatika - NRW - - -

Kortikosteroide NRW - - - -

Macrolide NRW - - - -

Mykotoxine incl. Zeranol - - - - NRW

Nitrofurane NRW - - - -

Nitroimidazole NRW - - - -
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Untersuchungsbereiche
(nach Wirkstoffgruppe)

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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NSAID (inklusive Phenylbutazon) - NRW - - -

Penicilline NRW - - - -

Pleuromutiline - NRW - - -

Polymyxine - NRW - - -

Schwermetalle - - - - NRW

Sedativa - NRW - - -

Steroide NRW - - - -

Stilbene NRW - - - -

Sulfonamide
(inklusive Dapson und TMP) NRW - - - -

Tetracycline - NRW - - -

Thiamphenicol - NRW - - -

Thyreostatika NRW - - - -
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Anlage 2

Einzugsbereiche für die Durchführung bestimmter Untersuchungen
(Schwerpunktanalytik)

Die Untersuchungsanstalten führen die bestimmten Untersuchungen auf nachfolgend dargestellte
Analyten/Parameter - unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Untersuchungsbereich nach
Anlage 1 - durch.

bestimmte Untersuchungen
auf Analyten / Parameter

Einzugsbereiche1 der Untersuchungsanstalten
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Dioxine und dioxinähnliche PCB, Indikator-PCB,
PCB, PBB, PBDE, HBCDD, bromierte Phenole NRW - - - -

(EFSA-)PAK in Lebensmitteln (außer WOG 59)
und Futtermitteln NRW - - -  -

EFSA-PAK in Lebensmitteln der WOG 59 - NRW - - -
EPA-PAK / REACH-PAK in Bedarfsgegenstän-
den  - NRW - - -

EPA-PAK / REACH-PAK in Kosmetika  -  -  -  - NRW

Nitrosamine (außer Kosmetika) NRW - - - -

Nitrosamine (in Kosmetika) - - NRW - -
Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen
in Lebensmitteln der WOG 1 - 12 - -  -  - NRW

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen
in Lebensmitteln der WOG 13 - 59 NRW -  -  - -

Morphinalkaloide  -  -  - NRW
Pyrrolizidin- und Tropanalkaloide in Lebens- und
Futtermitteln NRW - - - -

MCPD und -Ester, Glycidol und -Ester  -  - NRW -  -

Melamin in Lebens- und Futtermitteln -  -  - NRW -

Organozinnverbindungen in Bedarfsgegenständen  -  NRW - -  -
Organozinnverbindungen in Lebens- und Futter-
mitteln - - - - NRW

Flammschutzmittel in Bedarfsgegenständen  - NRW - - -
Mineralöl in Lebens-, Futtermitteln, Kosmetika
und Bedarfsgegenständen NRW - - - -

Mikroplastik in Lebensmitteln NRW
migrierende Stoffe (nach ZEBS-Warencode-
Verteilung der Bedarfsgegenstände in Tabelle 2 in
Anlage 1)

NRW NRW - - -

pharmakologisch wirksame Stoffe in Lebens-
mitteln (nach Wirkstoffgruppe NRKP der Tabelle
4 der Anlage 1)

 NRW  NRW  -  - -

pharmakologisch wirksame Stoffe in Futtermitteln  -  -  -  - NRW



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 84 vom 14. Dezember 20211382

1 AR = Reg. Bez. Arnsberg; DT = Reg. Bez. Detmold; D = Reg. Bez. Düsseldorf; K = Reg. Bez. Köln; MS = Reg. Bez. Münster;
NRW = Land Nordrhein-Westfalen
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Pestizide in Lebensmitteln der WOG 1 - 13, 33 -
35, 37, 42, 43, 52, 53 und 60 - 86 sowie in Proben
zur Erfüllung des Nationalen Rückstandskontroll-
planes

NRW - - -  -

Pestizide in Lebensmitteln der WOG 14 - 24, 27,
28, 31, 32, 36, 39 - 41, 44 - 51 und 54 - 57 sowie
in Futtermitteln

- - - NRW  -

Pestizide in Lebensmitteln der WOG 25, 26, 29
und 30

AR, DT,
MS - - D, K  -

Pestizide und deren Metaboliten in Lebensmitteln
der WOG 59 - NRW - -  -

Mykotoxine in Lebensmitteln der WOG 15 - 21,
29 - 39, 41 - 46, 51 - 54 und 84 -  - NRW  - -

Mykotoxine in Lebensmitteln der WOG 01 - 14,
22 - 28, 40, 47 - 50, 56 - 60 und in Futtermitteln
sowie in Proben zur Erfüllung des Nationalen
Rückstandskontrollplanes

-  - -  - NRW

Untersuchung von Wein und Weinerzeugnissen im
Rahmen der Zulassung zum Verbringen ins Inland
einschließlich der Erstellung von Erstgutachten

AR, DT,
MS -  D, K - -

Erstellung von Zweitgutachten im Rahmen der Zu-
lassung zum Verbringen von Wein und Weiner-
zeugnissen ins Inland

NRW - - - -

Untersuchung von GVO-Proben (Screening und
Bestätigung) in Lebensmitteln NRW - - - -

Untersuchung von GVO-Proben (Screening und
Bestätigung) in Futtermitteln - - - NRW -

Untersuchungen im Rahmen der Gentechniküber-
wachung - -  - NRW -

Untersuchungen gemäß Textilkennzeichnungsver-
ordnung - NRW - - -

Bestimmung von Fisch-, Muschel- und
Krebstierarten  - -  -  - NRW

Bestimmung spezieller Tierarten (ohne Basistier-
arten Rind, Pferd, Schwein, Schaf, Ziege, Huhn
und Pute sowie ohne Fisch-, Muschel- und
Krebstierarten)

D, K, MS -  -  - AR, DT

Bestrahlungsnachweis NRW -  - -  -

Radioaktivität in Lebensmitteiln D, K, MS AR, DT - - -

Stabilisotope NRW -  - - -

mikrobiologische Untersuchungen in Kosmetika - - NRW - -

histologische Untersuchungen von Lebensmitteln - AR, DT,
MS - D, K -

mikroskopische Untersuchungen von Futtermitteln - - - NRW -
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1 AR = Reg. Bez. Arnsberg; DT = Reg. Bez. Detmold; D = Reg. Bez. Düsseldorf; K = Reg. Bez. Köln; MS = Reg. Bez. Münster;
NRW = Land Nordrhein-Westfalen

bestimmte Untersuchungen
auf Analyten / Parameter
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fleischhygienisch relevante Parasiten - - - NRW -

TSE / BSE - - - - NRW

Ansprechpartner für Viren in Lebensmitteln - - -  D, K AR, DT,
MS

– GV. NRW. 2021 S. 1371
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2126

Berichtigung der Sechsundvierzigste Verordnung 
zur Änderung von Rechtsverordnungen zum 
Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 

Vom 2. Dezember 2021

Artikel 2 Nummer 1 der Sechsundvierzigsten Verordnung 
zur Änderung von Rechtsverordnungen zum Schutz vor 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 26. November 2021 
(GV. NRW. S. 1195d) wird wie folgt gefasst:

„1.  § 1 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Coronaschnelltests im Sinne dieser Verordnung müs-
sen über eine Zulassung des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte verfügen und von 
fachkundigen oder geschulten Personen angewendet 
werden; wenn ein Coronaschnelltest zur vorzeitigen 
Beendigung einer Quarantänemaßnahme nach §  16 
oder § 17 genutzt werden soll, muss es sich um einen 
qualitativ hochwertigen Antigen-Schnelltest laut Liste 
des Paul-Ehrlich-Instituts zur vergleichenden Evalu-
ierung der Sensitivität von SARS-CoV-2-Antigen-
schnelltests handeln (qualifi zierter Coronaschnell-
test).““

Düsseldorf, den 2. Dezember 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Birgit  S z y m c z a k

– GV. NRW. 2021 S. 1384

2126 

Berichtigung der Corona-Test- und 
Quarantäneverordnung

Vom 2. Dezember 2021

Die Corona-Test- und Quarantäneverordnung vom 24. 
November 2021 (GV. NRW. S.  1199c) wird wie folgt be-
richtigt:

In § 11 Absatz 3 wird die Absatzbezeichnung „(2)“ durch 
die Absatzbezeichnung „(3)“ ersetzt.

Düsseldorf, den 2. Dezember 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Birgit  S z y m c z a k

– GV. NRW. 2021 S. 1384

2126 

Berichtigung der Vierten Verordnung zur Änderung 
der Coronaschutzverordnung

Vom 2. Dezember 2021

In Nummer 7 der Vierten Verordnung zur Änderung der 
Coronaschutzverordnung vom 23. November 2021 (GV. 
NRW. S.1190a) wird das Wort „Absatz“ durch die An-
gabe „§“ ersetzt.

Düsseldorf, den 2. Dezember 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Birgit  S z y m c z a k

– GV. NRW. 2021 S. 1384

2170

Drittes Gesetz
zur Änderung des Landesausführungsgesetzes 

zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 
– Sozialhilfe – für das Land Nordrhein-Westfalen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Drittes Gesetz
zur Änderung des Landesausführungsgesetzes 

zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 
– Sozialhilfe – für das Land Nordrhein-Westfalen

Vom 1. Dezember 2021

Artikel 1

Das Landesausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. 
S. 816), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 
März 2019 (GV. NRW. S. 197) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  Dem § 1 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Satz  1 gilt auch für die Leistungserbringung nach 
dem Dritten Abschnitt des Dritten Kapitels des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch.“

2.  In § 2 Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort „auch“ 
die Wörter „für den Dritten Abschnitt des Dritten Ka-
pitels und“ eingefügt.

3.  Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

 „§ 7a

  (1) Der maßgebende Zwölfmonatszeitraum für die 
jährliche Neuermittlung der durchschnittlichen 
Warmmiete nach § 45a Absatz 2 Satz 2 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch wird auf den Zeitraum vom 
1. Juli des Vorjahres bis zum 30. Juni des jeweiligen 
Jahres festgelegt.

  (2) Soweit erforderlich kann das für das Sozialhilfe-
recht zuständige Ministerium weitere Einzelheiten 
und Modalitäten zu § 45a Absatz 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch im Erlasswege regeln und ei-
nen vom Absatz  1 abweichenden Zwölfmonatszeit-
raum festlegen.“

4.  § 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die Träger der Sozialhilfe weisen dem für das 
Sozialhilferecht zuständigen Ministerium ab dem 
Jahr 2021 jährlich für jedes Kalenderjahr (Meldezeit-
raum) für die Jahre 2020 bis 2025 jeweils bis zum Ab-
lauf der 23. Kalenderwoche des Folgejahres die An-
zahl der Leistungsberechtigten, die die Voraussetzun-
gen nach § 136a Absatz 1 und 2 des Zwölften Buches 
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Sozialgesetzbuch erfüllen, nach Kalendermonaten ge-
trennt nach.“

5.  Nach § 9 wird folgender § 10 eingefügt:

 „§ 10

  (1) Die Träger der Sozialhilfe können bestimmen, 
dass vor Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften 
eine Anhörung nach § 116 Absatz 1 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch durchgeführt wird. 

  (2) Die Träger der Sozialhilfe können jeweils für ih-
ren sachlichen Zuständigkeitsbereich bestimmen, dass 
vor dem Erlass eines Verwaltungsaktes über einen Wi-
derspruch gegen die Ablehnung der Sozialhilfe oder 
gegen die Festsetzung ihrer Art und Höhe sozial er-
fahrene Dritte gemäß § 116 Absatz 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch beratend beteiligt werden, so-
wie das Nähere über die Beteiligung festlegen.“

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
1. Januar 2022 in Kraft.

(2) Artikel  1 Nummer  4 tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Für den Minister der Finanzen

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1384

2331

Gesetz
über die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

und die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein- 
Westfalen (Baukammerngesetz – BauKaG NRW –)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz über die Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen und die Ingenieurkammer-Bau 

Nordrhein-Westfalen
(Baukammerngesetz – BauKaG NRW -)

Vom 1. Dezember 2021

Inhaltsübersicht

Teil 1
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen

§ 1  Baukammern und Mitgliedschaft

§ 2  Aufgaben der Baukammern

§ 3  Zusammenarbeit und Bildung des Gemeinsamen 
Ausschusses

§ 4  Aufsichtsbehörde

§ 5  Versorgungswerk

§ 6  Organe der Baukammern

§ 7  Vertreterversammlungen

§ 8  Aufgaben der Vertreterversammlungen

§ 9  Vorstände

§ 10  Satzungen

§ 11  Hauptsatzungen

§ 12  Finanzwesen

§ 13  Pfl icht zur Verschwiegenheit und Auskünfte

§ 14  Einrichtung, Zusammensetzung und Wahl der Ein-
tragungsausschüsse

§ 15  Tätigkeit der Eintragungsausschüsse

Teil 2
Berufs- und Mitgliedsangelegenheiten

Abschnitt 1
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen

§ 16  Berufsaufgaben

§ 17  Berufsbezeichnungen

§ 18  Führen der geschützten Berufsbezeichnungen 
durch auswärtige Dienstleister

§ 19  Listen, Verzeichnisse und Register

§ 20  Voraussetzungen der Eintragung

§ 21  Vorwarnmechanismus

§ 22  Versagung und Löschung der Eintragung

Abschnitt 2
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen

§ 23  Berufsaufgaben

§ 24  Berufsbezeichnung

§ 25  Führen der geschützten Berufsbezeichnung durch 
auswärtige Dienstleister

§ 26  Listen und Verzeichnisse

§ 27  Voraussetzungen der Eintragung

§ 28  Vorwarnmechanismus

§ 29   Versagung und Löschung der Eintragung

Abschnitt 3
Gesellschaften

§ 30  Gesellschaften

§ 31  Partnerschaftsgesellschaften und Haftungsbe-
schränkungen

§ 32  Auswärtige Gesellschaften

Teil 3
Berufspfl ichten und Berufsgerichtsbarkeit

Abschnitt 1
Berufspfl ichten

§ 33  Berufspfl ichten

§ 34  Ahndung von Berufsvergehen
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Abschnitt 2
Berufsgerichtliches Verfahren

§ 35  Berufsgerichtsbarkeit

§ 36  Berufsgerichtliche Maßnahmen

§ 37  Berufsgerichte

§ 38  Zusammensetzung der Berufsgerichte

§ 39  Bestellung der Berufsrichter

§ 40  Ehrenamtliche Beisitzer

§ 41  Anwendung des Heilberufsgesetzes 

Teil 4
Ordnungswidrigkeiten, Rechtsverordnungen, 

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 42  Ordnungswidrigkeiten

§ 43  Rechtsverordnungen 

§ 44  Übergangsvorschriften

§ 45  Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Teil 1
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und 
 Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen

§ 1
Baukammern und Mitgliedschaft

(1) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und 
die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts (Baukammern). 
Jede Baukammer führt ein Dienstsiegel. Ihr Sitz wird 
durch die Hauptsatzung der jeweiligen Baukammer be-
stimmt.

(2) Die in die Architektenlisten eingetragenen Architek-
tinnen und Architekten, Innenarchitektinnen und Innen-
architekten, Landschaftsarchitektinnen und Land-
schaftsarchitekten und die in die Stadtplanerliste einge-
tragenen Stadtplanerinnen und Stadtplaner sowie die 
Junior-Mitglieder der jeweiligen Fachrichtung bilden die 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Die Mitglied-
schaft endet durch Löschung der Eintragung. 

(3) Die Pfl ichtmitglieder nach Absatz  4 und die sonsti-
gen Mitglieder nach Absatz 5 bilden die Ingenieurkam-
mer-Bau Nordrhein-Westfalen.

(4) Der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ge-
hören als Pfl ichtmitglieder 

a)  im Bauwesen tätige Ingenieure und Ingenieurinnen 
an, die in die Liste der Beratenden Ingenieure und Be-
ratenden Ingenieurinnen eingetragen sind oder 

b)  in Nordrhein-Westfalen zugelassene öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieurinnen oder öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieure an.

Die Mitgliedschaft endet durch Löschung der Eintra-
gung.

(5) Der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
kann freiwillig als Mitglied beitreten, wer

1.  Wohnsitz, Niederlassung oder Beschäftigungsort in 
Nordrhein-Westfalen hat und

2.  entweder

 a)   in die Liste der Beratenden Ingenieure und Bera-
tenden Ingenieurinnen eingetragen ist, ohne im 
Bauwesen tätig zu sein, oder

 b)   die Berufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 des In-
genieurgesetzes vom 5. Mai 1970 (GV. NRW. 
S. 312) in der jeweils geltenden Fassung zu füh-
ren berechtigt ist. 

Über die Aufnahme freiwilliger Mitglieder entscheidet 
der Vorstand, soweit er keine abweichende Festlegung 
trifft. § 29 gilt entsprechend.

(6) Die gleichzeitige Mitgliedschaft in beiden Baukam-
mern ist zulässig.

§ 2
Aufgaben der Baukammern

(1) Aufgabe der Architektenkammer Nordrhein-Westfa-
len ist es, die Baukultur, die Baukunst, das Bauwesen, 
das barrierefreie Bauen, den Städtebau und die Land-
schaftspfl ege unter Beachtung des Schutzes der natürli-
chen Lebensgrundlagen zu fördern. Aufgabe der Ingeni-
eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist es, die Baukul-
tur, das barrierefreie Bauen und die Baukunst sowie die 
Wissenschaft und die Technik des Bauwesens zu fördern. 
Aufgabe beider Baukammern ist es, 

1.  die berufl ichen Belange der Gesamtheit der Mitglie-
der sowie das Ansehen des Berufsstandes zu wahren, 
die Mitglieder in Fragen der Berufsausübung zu be-
raten und die Erfüllung der berufl ichen Pfl ichten zu 
überwachen,

2.  die nach diesem Gesetz und anderen Rechtsvor-
schriften vorgeschriebenen Listen, Verzeichnisse und 
Register zu führen und die für die Berufsausübung 
notwendigen Bescheinigungen zu erteilen,

3.  die berufl iche Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Mitglieder sowie entsprechende Einrichtungen für 
die Aus-, Fort- und Weiterbildung zu fördern,

4.  die Berufsqualifi kationen zu überprüfen und anzu-
erkennen sowie Ausgleichsmaßnahmen anzuordnen 
und zu bewerten,

5.  Berufspraktika zu beaufsichtigen und zu bewerten,

6.  die Behörden und Gerichte in allen die Berufsaufga-
ben betreffenden Fragen durch Gutachten, Stellung-
nahmen und in sonstiger Weise zu unterstützen,

7.  auf die Beilegung von Streitigkeiten hinzuwirken, 
die sich aus der Berufsausübung zwischen Mitglie-
dern oder zwischen diesen und Dritten ergeben,

8.  Sachverständige öffentlich zu bestellen und zu ver-
eidigen, Sachverständige nach §  87 Absatz  2 Num-
mer 4 der Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S.  421) in der jeweils geltenden Fassung 
und der hierzu erlassenen Rechtsverordnung staat-
lich anzuerkennen, das Sachverständigenwesen zu 
fördern und auf Anforderung von Behörden und Ge-
richten sowie Dritten Sachverständige namhaft zu 
machen,

9.  als zuständige Stelle nach § 12 Absatz 1 Satz 3 und 
§ 14 Absatz 2 Nummer 2 des Vertrauensdienstegeset-
zes vom 18. Juli 2017 (BGBl.  I S.  2745), das durch 
Artikel  2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl.  I 
S. 2745) geändert worden ist, amts- und berufsbezo-
gene oder sonstige Angaben als Attribut zu bestäti-
gen,

10.  als zuständige Stelle im Sinne des §  117 Absatz  2 
des Versicherungsvertragsgesetzes vom 23. Novem-
ber 2007 (BGBl.  I S.  2631), das zuletzt durch Arti-
kel  2 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl.  I 
S. 1653) geändert worden ist, Anzeigen und Bestäti-
gungen entgegenzunehmen,

11.  Wettbewerbe zu fördern und bei der Regelung des 
Wettbewerbswesens mitzuwirken und

12.  mit anderen Baukammern zusammenzuarbeiten.

(2) Aufgrund einer Satzung können die jeweiligen Bau-
kammern zur Durchführung der Aufgaben nach Absatz 1 
Satz 1 und 2 sowie nach Satz 3 Nummer 1 und 3 beson-
dere Einrichtungen schaffen oder sich an anderen Ein-
richtungen beteiligen.

§ 3
Zusammenarbeit und Bildung des Gemeinsamen 

Ausschusses

(1) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und 
die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen sollen in 
allen vergleichbaren Aufgabenbereichen nach §  2 ver-
trauensvoll mit dem Ziel einheitlicher Aufgabenerfül-
lung zusammenarbeiten, wenn gleichgerichtete Interes-
sen der jeweiligen Mitglieder bestehen oder das öffentli-
che Interesse dies erfordert.
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(2) Für diese Zusammenarbeit wird ein Gemeinsamer 
Ausschuss der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
und der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ge-
bildet. Der Gemeinsame Ausschuss besteht aus den Prä-
sidentinnen oder Präsidenten und vier weiteren Vertrete-
rinnen und Vertretern jeder Baukammer, die vom jeweili-
gen Baukammervorstand bestimmt werden. Die 
Präsidentin oder der Präsident kann durch eine Vizeprä-
sidentin oder einen Vizepräsidenten vertreten werden.

(3) Der Gemeinsame Ausschuss gibt sich eine Geschäfts-
ordnung und kann für einzelne Aufgabenbereiche ge-
meinsame Arbeitskreise und gemeinsame Einrichtungen 
bilden.

(4) § 4 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 4
Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsicht über die Baukammern nach §  20 Ab-
satz 1 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 
(GV. NRW. S.  421), in der jeweils geltenden Fassung, 
führt das für das Bauberufsrecht zuständige Ministerium 
(Aufsichtsbehörde). Satz 1 gilt nicht für Versorgungsein-
richtungen der Baukammern. 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist zu den Sitzungen der Ver-
treterversammlung der jeweiligen Baukammer einzula-
den. Der Vertretung der Aufsichtsbehörde ist in der Ver-
treterversammlung auf Verlangen das Wort zu erteilen. 
Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, dass eine Vertre-
terversammlung unverzüglich einberufen wird.

§ 5
Versorgungswerk

(1) Die jeweilige Baukammer kann durch Satzung für 
ihre Mitglieder, deren Ehegatten oder eingetragene Le-
benspartnerinnen oder Lebenspartner oder rechtlich 
Gleichgestellte und deren Kinder ein Versorgungswerk 
errichten, sich einer anderen Versorgungs- oder Versiche-
rungseinrichtung in der Bundesrepublik Deutschland 
anschließen, zusammen mit einer oder mehreren Versor-
gungseinrichtungen eine gemeinsame Versorgungsein-
richtung schaffen oder andere Versorgungs- oder Versi-
cherungseinrichtungen aufnehmen. Dem Versorgungs-
werk gehören neben den Mitgliedern der jeweiligen 
Baukammer für die Dauer des gesetzlich vorgeschriebe-
nen Vorbereitungs- oder Anwärterdienstes auch Personen 
an, die die Voraussetzungen zur Eintragung mit Aus-
nahme der zweijährigen praktischen Tätigkeit erfüllen. 
Mitglieder, deren Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften geregelt ist, dürfen nicht zur Teilnahme ver-
pfl ichtet werden. Für Angestellte, die Pfl ichtmitglieder 
einer Versorgungseinrichtung nach Satz 1 sind, sind die 
Pfl ichtbeiträge von dem Mitglied und seinem Arbeitge-
ber oder seiner Arbeitgeberin im Verhältnis zueinander 
je zur Hälfte zu tragen.

(2) Das Versorgungswerk wird gerichtlich und außerge-
richtlich durch die Präsidentin oder den Präsidenten der 
jeweiligen Baukammer vertreten. Die Satzung kann eine 
abweichende Regelung treffen. Sie kann ferner Regelun-
gen für den Verhinderungsfall der Vertreterin oder des 
Vertreters vorsehen.

(3) Die jeweilige Baukammer kann Mitglieder anderer 
Baukammern in Versorgungseinrichtungen aufnehmen.

(4) Die Satzung nach Absatz 1 Satz 1 muss bestimmen, 
dass das Vermögen des Versorgungswerkes unabhängig 
und getrennt vom Vermögen der jeweiligen Baukammer 
verwaltet und abgerechnet wird. Es verwaltet ein eigenes 
Vermögen, das nicht für Verbindlichkeiten der jeweiligen 
Baukammer haftet; das Vermögen der jeweiligen Bau-
kammer im Übrigen haftet nicht für Verbindlichkeiten 
des Versorgungswerks. Das Versorgungswerk kann im 
Rechtsverkehr unter eigenem Namen handeln, klagen 
und verklagt werden.

(5) Die Satzung nach Absatz  1 Satz  1 muss ferner Be-
stimmungen enthalten über

1.  die versicherungspfl ichtigen Mitglieder,

2.  die Ermittlung und die Höhe der Beiträge,

3.  Beginn und Ende der Teilnahme,

4.  die Befreiung von der Teilnahme,

5.  die freiwillige Teilnahme und

6.  Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und 
Aufgabe besonderer Organe für das Versorgungswerk.

Die Beiträge nach Satz 1 Nummer 2 haben sich nach den 
Einkünften aus der berufl ichen Tätigkeit zu richten und 
an den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung zu 
orientieren. Sie werden durch Bescheid festgesetzt.

(6) Das Versorgungswerk kann von Mitgliedern und 
sonstigen Leistungsberechtigten sowie von berufsständi-
schen Kammern, deren Angehörige Mitglieder im Versor-
gungswerk sind, die zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderlichen Auskünfte und Nachweise verlangen.

(7) Das Versorgungswerk ist berechtigt, personenbezo-
gene Daten seiner Mitglieder und sonstiger Leistungsbe-
rechtigter zu verarbeiten, soweit die Verarbeitung zur 
Erfüllung der Aufgaben des Versorgungswerks erforder-
lich ist, insbesondere für die Feststellung der Mitglied-
schaft sowie von Art und Umfang der Beitragspfl icht 
oder der Versorgungsleistungen. Dies gilt auch für die 
Verarbeitung der besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) Nr.  2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5. 2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 
127 vom 23.5.2018, S.  2) von Mitgliedern und sonstigen 
Leistungsberechtigten, insbesondere von Gesundheitsda-
ten. §  15 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244, ber. S.  278 und 
S.  404) in der jeweils geltenden Fassung gilt entspre-
chend. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung 
der Aufgaben des Versorgungswerks oder der öffentli-
chen Stelle, an die die Daten übermittelt werden, erfor-
derlich ist. Eine solche Datenverarbeitung kann mittels 
eines automatisierten Verfahrens erfolgen.

(8) Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse des Versor-
gungswerks sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch 
auf Entschädigung für Auslagen und Zeitversäumnis, de-
ren Höhe die jeweilige Vertreterversammlung festsetzt.

(9) Verwaltungsakte können automatisiert erlassen wer-
den, sofern weder ein Ermessen noch ein Beurteilungs-
spielraum besteht.

§ 6
Organe der Baukammern

(1) Organe der Baukammern sind jeweils

1.  die Vertreterversammlung und

2.  der Vorstand.

(2) Den Organen der jeweiligen Baukammer dürfen nur 
Kammermitglieder angehören. Die in die Organe berufe-
nen Mitglieder sind zur Annahme und Ausübung ihres 
Amtes verpfl ichtet, soweit nicht ein wichtiger Grund 
entgegensteht. Die Pfl icht zur Ausübung des Amtes dau-
ert über die Amtsdauer hinaus bis zum Amtsantritt des 
neuen Mitglieds. Angehörige der Aufsichtsbehörde, die 
mit der Aufsicht über die jeweilige Baukammer befasst 
sind, können nicht Mitglieder der Organe sein.

(3) Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse sind eh-
renamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Entschädigung 
für Auslagen und Zeitversäumnis, deren Höhe die jewei-
lige Vertreterversammlung festsetzt.

(4) Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse sind für 
die Zeit der Ausübung ihres Mandats von ihrer Verpfl ich-
tung zur Arbeit freizustellen. Zur Ausübung des Mandats 
gehören Tätigkeiten, die mit dem Mandat in unmittelba-
rem Zusammenhang stehen. 

§ 7
Vertreterversammlungen

(1) Die Mitglieder der Vertreterversammlung der jeweili-
gen Baukammer werden von deren Mitgliedern für die 
Dauer von fünf Jahren in allgemeiner, gleicher, geheimer 
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und direkter Wahl nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl gewählt. 

(2) Die Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen besteht aus 201 Mitgliedern. Die 
Zusammensetzung der Vertreterversammlung nach Fach-
richtungen und Tätigkeitsarten regelt die Wahlordnung.

(3) Die Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen besteht aus 101 Mitgliedern. Deren 
Wahl erfolgt getrennt nach Wahlgruppen

1.  der Pfl ichtmitglieder (Wahlgruppe 1),

2.  der freiwilligen Mitglieder nach §  1 Absatz  5 Satz  1 
Nummer 2 Buchstabe a (Wahlgruppe 2) und

3.  der freiwilligen Mitglieder nach §  1 Absatz  5 Satz  1 
Nummer 2 Buchstabe b (Wahlgruppe 3).

Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter der Wahl-
gruppen in der Vertreterversammlung soll dem Verhältnis 
der Anzahl der Kammermitglieder in den Wahlgruppen 
entsprechen; die Wahlgruppe 1 erhält mindestens 50 
Sitze, die Wahlgruppe 2 mindestens einen Sitz in der Ver-
treterversammlung.

(4) Die jeweilige Baukammer erlässt die Wahlordnung. 
Sie regelt das Nähere über die Ausübung des Wahlrechts, 
die Durchführung der Wahl und die vorzeitige Beendi-
gung der Mitgliedschaft zur Vertreterversammlung.

(5) Die jeweilige Vertreterversammlung ist mindestens 
einmal jährlich einzuberufen.

§ 8
Aufgaben der Vertreterversammlungen

(1) Die jeweilige Vertreterversammlung beschließt über

1.  die Satzungen,

2.  die Genehmigung der Jahresrechnung und die Wahl 
der Rechnungsprüfer,

3.  die Wahl, Abberufung und Entlastung der Mitglieder 
des Vorstandes,

4.  den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

5.  die Wahl der Mitglieder des Eintragungsausschusses 
und im Falle der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen auch die Wahl des Sachverständigenaus-
schusses, 

6.  die Bildung weiterer Ausschüsse sowie die Wahl und 
die Abberufung der Mitglieder dieser Ausschüsse, 

7.  die Höhe der Entschädigung für die Mitglieder der 
Organe, des Eintragungsausschusses und der weiteren 
Ausschüsse sowie

8.  die Bildung eines Versorgungswerks.

(2) Die Vertreterversammlung kann weitere Entschei-
dungen an sich ziehen. Dies gilt nicht für Geschäfte der 
laufenden Verwaltung.

(3) Die Hauptsatzung regelt die Beschlussfähigkeit der 
Vertreterversammlung, das erneute Zusammentreten der 
Vertreterversammlung, außerordentliche Sitzungen und 
Mehrheiten, insbesondere auch zur Änderung der Satzung 
und zur Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes.

(4) Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein 
Antrag abgelehnt.

(5) Beschlüsse über die Hauptsatzung nach §  10 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 und zur vorzeitigen Abberufung 
eines Vorstandsmitglieds bedürfen der Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder der jeweiligen Ver-
treterversammlung.

(6) Abweichend von den Absätzen 4 und 5 sowie von auf 
Grundlage von nach § 10 erlassenen Satzungen kann der 
jeweilige Vorstand die jeweilige Vertreterversammlung 
ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder als Online-
Format im Wege elektronischer Kommunikation durch-
führen. Die Nichtöffentlichkeit, sichere Authentifi -
zierung und die Möglichkeit zur ordnungsgemäßen 
Stimmabgabe durch alle geladenen Mitglieder sind si-
cherzustellen. Die elektronische Teilnahme gilt als An-
wesenheit im Sinne der Absätze 4 und 5.

(7) Absatz  6 ist entsprechend auf Sitzungen und Ent-
scheidungen der Organe und Ausschüsse sowie auf die 
von der jeweiligen Vertreterversammlung gebildeten 
Ausschüsse anzuwenden.

§ 9
Vorstände

(1) Die jeweiligen Vorstände werden von der jeweiligen 
Vertreterversammlung für die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt. Sie bestehen jeweils aus der Präsidentin oder dem 
Präsidenten, Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 
sowie Beisitzerinnen und Beisitzern. Die Anzahl der Vi-
zepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und Beisitzerin-
nen und Beisitzer sowie die Berücksichtigung bestimm-
ter Gruppen der jeweiligen Kammermitglieder werden 
durch die Hauptsatzung bestimmt.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die jewei-
lige Baukammer gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und 
führt die Geschäfte der jeweiligen Baukammer. Er be-
dient sich hierzu einer Geschäftsführerin oder eines Ge-
schäftsführers.

(4) Erklärungen, durch welche die jeweilige Baukammer 
verpfl ichtet werden sollen, bedürfen der Schriftform. Die 
Unterschriftsberechtigung regelt die Geschäftsordnung.

§ 10
Satzungen

(1) Die jeweilige Baukammer kann zur Regelung ihrer 
Angelegenheiten Satzungen erlassen. Sie hat in der Form 
der Satzung Bestimmungen zu treffen über

1.  die innere Verfassung der jeweiligen Baukammer 
(Hauptsatzung),

2.  die Wahlordnung zur jeweiligen Vertreterversamm-
lung,

3.  die Beitragsordnung,

4.  die Gebührenordnung,

5.  die Haushalts- und Kassenordnung,

6.  die Sachverständigenordnung,

7.  die Schlichtungsordnung,

8.  den Beschluss über den Haushalts- oder Wirtschafts-
plan und

9.  die Fort- und Weiterbildungsordnung einschließlich 
deren Überwachung.

(2) Die jeweilige Baukammer kann Satzungen über die 
Führung von Registern oder Fachlisten in Bereichen mit 
besonderen Qualifi kationsanforderungen nach §  19 Ab-
satz 1 Satz 4 oder § 26 Absatz 1 Satz 3 erlassen.

(3) Die nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2, 5 und 9 sowie 
Absatz 2 erlassenen Satzungen sowie deren Änderungen 
bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
§  105 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), 
die zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S. 1030) geändert worden ist, fi ndet keine Anwen-
dung. Die Satzungen sind in ausgefertigter und, soweit 
sie einer Genehmigung bedürfen, genehmigter Fassung 
zu veröffentlichen.

§ 11
Hauptsatzungen

Die jeweilige Hauptsatzung muss Bestimmungen enthal-
ten über

1.  den Sitz der jeweiligen Baukammer,

2.  die Rechte der Kammermitglieder und die Pfl ichten, 
die sich aus der Mitgliedschaft in der jeweiligen Bau-
kammer ergeben,

3.  die Einberufung und die Geschäftsordnung der Ver-
treterversammlung der jeweiligen Baukammer,

4.  die Zusammensetzung des Vorstandes der jeweiligen 
Baukammer sowie die Wahl und die Abwahl seiner 
Mitglieder,
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5.  die Zusammensetzung der Ausschüsse der jeweiligen 
Baukammer, falls solche gebildet werden, sowie die 
Wahl und die Abberufung von deren Mitgliedern,

6.  die Geschäftsführung und die Verwaltungseinrichtun-
gen der jeweiligen Baukammer und

7.  die Form und die Art der Bekanntmachungen.

§ 12
Finanzwesen

(1) Der Finanzbedarf der jeweiligen Baukammer wird, 
soweit er nicht anderweitig gedeckt werden kann, durch 
Beiträge der Kammermitglieder aufgebracht. Die Bei-
träge können nach der Höhe der Einnahmen der Mitglie-
der aus ihrer Berufstätigkeit oder entsprechend der Tä-
tigkeitsart oder Zugehörigkeit zu einer anderen Bau-
kammer bemessen werden. Das Nähere regelt die 
Beitragsordnung. Von Personen, die bereits Mitglieder 
der jeweils anderen Baukammer oder der Baukammer 
eines anderen Bundeslandes sind und dort den vollen 
Beitrag entrichten, dürfen höchstens 25 Prozent des ei-
gentlich zu entrichtenden Beitrags erhoben werden.

(2) Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen und 
Gegenständen, Amtshandlungen und besonderen Leis-
tungen der Baukammern sowie für das Verfahren vor den 
Eintragungsausschüssen hat die jeweilige Baukammer 
Gebühren zu erheben. Das Nähere bestimmt die Gebüh-
renordnung.

(3) Die jeweilige Baukammer stellt für jedes Geschäfts-
jahr entweder einen Haushalts- oder einen Wirtschafts-
plan gemäß §  110 der Landeshaushaltsordnung sowie 
eine Jahresrechnung auf.

(4) Die Baukammern sind hinsichtlich ihrer Geldforde-
rungen Vollstreckungsbehörde gemäß §  2 Absatz  2 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. 
S. 156, ber. 2005 S. 818) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 13
Pfl icht zur Verschwiegenheit und Auskünfte

(1) Die Mitglieder der Organe, der Ausschüsse und der 
Einrichtungen der jeweiligen Baukammer, deren Hilfs-
kräfte sowie die hinzugezogenen Sachverständigen sind 
zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten ver-
pfl ichtet, die ihnen in dienstlicher Eigenschaft bekannt 
geworden sind und an deren Geheimhaltung ein schutz-
würdiges Interesse besteht. Dies gilt nicht für Mitteilun-
gen im amtlichen Verkehr und über Tatsachen, die offen-
kundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheim-
haltung bedürfen. Sie dürfen Angaben über persönliche 
und wirtschaftliche Verhältnisse von Kammermitgliedern 
und anderen natürlichen Personen sowie Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse nicht unbefugt offenbaren. Die 
Pfl icht zur Verschwiegenheit besteht nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit fort. 

(2) Die jeweilige Baukammer darf personenbezogene 
Daten verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 
Zu diesem Zweck dürfen über Kammerangehörige, Ge-
sellschaften, Geschäftsführer und Abwickler von Gesell-
schaften nach § 30 und Personen, die einen Eintragungs-
antrag gestellt oder Dienstleistungen nach § 18 Absatz 1 
oder §  25 Absatz  1 angezeigt haben, insbesondere fol-
gende Daten verarbeitet werden:

1.  Familien-, Vor- und Geburtsnamen, Geschlecht, aka-
demische Grade, 

2.  Geburtsdaten,

3.  Anschriften der Wohnung sowie der berufl ichen Nie-
derlassung und des Dienst- oder Beschäftigungsor-
tes einschließlich der Kontaktdaten zum Zweck der 
Telekommunikation sowie der Daten für den Zah-
lungsverkehr,

4.  Fachrichtung und Tätigkeitsart,

5.  Angaben zur Berufsausbildung und bisherigen prak-
tischen Tätigkeit,

6.  Angaben zu persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen,

7.  Staatsangehörigkeit, Herkunfts- und Heimatstaat,

8.  von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
benötigte Angaben zur Eintragung in eine Architek-
ten- oder die Stadtplanerliste oder in ein Verzeichnis 
nach § 19,

9.  von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
benötigte Angaben zur Eintragung in das Mitglie-
derverzeichnis oder die Liste der sonstigen Beraten-
den Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieure oder 
in ein Verzeichnis nach § 26 sowie 

10.  Eintragungsversagungen, Berufspfl ichtverletzungen, 
Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren, 
Sperrungen und Löschungen in den in den Nummern 
8 und 9 genannten Listen und Verzeichnissen sowie 
personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. Sep tember 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifi kationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S.  22), die zuletzt durch den delegierten 
Beschluss (EU) 2020/548 (ABl. L 131 vom 24.4.2020, 
S. 1) geändert worden ist. 

Die in Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 genannten Daten sowie 
die für die Eintragung jeweils maßgebliche Angabe zu 
Satz 2 Nummer 7 sind, mit Ausnahme der Daten für den 
Zahlungsverkehr, in die Architektenlisten, die Stadt-
planerliste, das Verzeichnis nach § 19 oder die Liste der 
sonstigen Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden 
Ingenieure, ein Verzeichnis nach §  26 oder das Mitglie-
derverzeichnis einzutragen.

(3) Die jeweilige Baukammer ist berechtigt, die Vorlage 
eines Führungszeugnisses nach den §§  30 bis 30b des 
Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 
1985 I S. 195), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 7. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2760) geändert worden 
ist, zu verlangen und für dessen Erteilung eine schriftli-
che Aufforderung zu erteilen, soweit dies für die Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist.

(4) Sich bewerbende Personen und Mitglieder sind ver-
pfl ichtet, dem jeweiligen Vorstand Auskunft über ihre 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu ertei-
len, soweit die Angaben zur Durchführung der gesetzli-
chen und satzungsgemäßen Aufgaben notwendig sind. 
Sie sind insbesondere verpfl ichtet, die jeweilige Baukam-
mer über etwaige Mitgliedschaften in anderen berufs-
ständischen Kammern zu unterrichten. §  55 der Straf-
prozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. April 1987 (BGBl.  I S.  1074, 1319), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 9. März 2021 (BGBl. I S. 327) 
geändert worden ist, über das Auskunftsverweigerungs-
recht von Zeugen gilt entsprechend.

(5) Jeder hat bei Darlegung eines berechtigten Interesses 
das Recht auf Auskunft aus den durch die jeweilige Bau-
kammer geführten Listen und Verzeichnissen sowie auf 
Mitteilung vorhandener Informationen über die Berufs-
haftpfl ichtversicherung von Kammermitgliedern. Die in 
den genannten Listen und Verzeichnissen enthaltenen 
Angaben dürfen von der jeweiligen Baukammer veröf-
fentlicht oder an andere zum Zwecke der Veröffentli-
chung übermittelt werden, sofern die oder der Betroffene 
nicht widerspricht. In den Fällen des Satzes 2 ist die oder 
der Betroffene über die beabsichtigte Übermittlung, die 
Art der zu übermittelnden Daten und den Verwendungs-
zweck in geeigneter Weise zu unterrichten.

(6) Die jeweilige Baukammer ist berechtigt, Auskünfte 
aus den von ihr geführten Listen und Verzeichnissen, ins-
besondere zu Eintragungsanträgen und Anzeigen aus-
wärtiger Dienstleister, Versagungen und Löschungen so-
wie über Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Ver-
fahren an Behörden in der Bundesrepublik Deutschland 
und auswärtigen Staaten, soweit die Gegenseitigkeit ge-
währleistet ist, zu erteilen und nach Maßgabe der Vor-
schriften des Datenschutzgesetzes NRW einzuholen. Sie 
ist verpfl ichtet, deutsche berufsständische Kammern, in 
denen die betroffene Person Mitglied ist, über Versagun-
gen und Löschungen sowie über Maßnahmen in einem 
berufsgerichtlichen Verfahren zu unterrichten. Sie ist 
ferner berechtigt, in Fällen des § 115 des Versicherungs-
vertragsgesetzes Auskünfte über die bestehende Berufs-
haftpfl ichtversicherung zu erteilen. 
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(7) Bei Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (ABl. L 1 vom 3.1.1994, S.  3), das zuletzt 
durch Beschluss Nr. 122/2018 (ABl. L 368 vom 5.11.2020, 
S. 23) geändert worden ist, hat die jeweilige Baukammer 
auf Anfrage der zuständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum die entsprechenden Auskünfte zu ertei-
len. Die jeweilige Baukammer erteilt die nach der Richt-
linie 2005/36/EG erforderlichen Auskünfte und stellt die 
notwendigen Bescheinigungen aus. Sie ist insoweit zu-
ständige Behörde. 

(8) Mit der Löschung nach § 22 oder § 29 sind zugleich 
sämtliche bei der jeweiligen Baukammer über die betrof-
fene Person gespeicherten Daten zu sperren. Angaben 
über Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren 
sind in jedem Fall nach fünf Jahren ab deren Verhängung 
zu sperren. Die gesperrten Daten dürfen nur noch verar-
beitet werden, wenn dies zur Behebung einer bestehen-
den Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden In-
teresse der jeweiligen Baukammer oder im rechtlichen 
Interesse eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich 
ist oder die betroffene Person eingewilligt hat. 

(9) Bei der jeweiligen Baukammer gespeicherte Daten 
sind zu löschen, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung 
der von der jeweiligen Baukammer wahrzunehmenden 
Aufgaben nicht mehr erforderlich sind und durch die 
Löschung schutzwürdige Belange der betroffenen Person 
nicht beeinträchtigt werden. Im Falle einer derartigen 
Beeinträchtigung sind die entsprechenden Daten nach 
Absatz 8 zu sperren. Verweise nach § 36 werden nach Ab-
lauf von fünf Jahren gelöscht, wenn die oder der Betrof-
fene sich innerhalb dieses Zeitraums keiner weiteren Be-
rufspfl ichtverletzung schuldig gemacht hat. Fünf Jahre 
nach der Löschung nach §  22 oder §  29 sind sämtliche 
bei der jeweiligen Baukammer gespeicherten Daten der 
betroffenen Person zu löschen, sofern diese nicht die 
weitere Speicherung beantragt. Die jeweilige Baukam-
mer ist verpfl ichtet, die betroffene Person auf diese Mög-
lichkeit hinzuweisen.

§ 14
Einrichtung, Zusammensetzung und Wahl 

der Eintragungsausschüsse

(1) Jede Baukammer bildet einen Eintragungsausschuss. 

(2) Der jeweilige Eintragungsausschuss besteht aus der 
oder dem Vorsitzenden und der erforderlichen Anzahl 
von Beisitzerinnen und Beisitzern. Für die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden ist mindestens eine Vertretung zu 
bestellen. Der Eintragungsausschuss entscheidet in der 
Besetzung mit der oder dem Vorsitzenden und vier Bei-
sitzerinnen und Beisitzern.

(3) Die oder der Vorsitzende und die Vertretung müssen 
die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen 
Richtergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. April 1972 (BGBl. I S. 713), das zuletzt durch Gesetz 
vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1755) geändert wor-
den ist, haben. 

(4) Die Beisitzerinnen und Beisitzer müssen Mitglieder 
der jeweiligen Baukammer sein. Bei Entscheidungen 
über die Eintragung in die Liste der Beratenden Ingeni-
eure und Beratenden Ingenieurinnen sowie in das Ver-
zeichnis auswärtiger Dienstleister nach §  25 Absatz  5 
müssen sie in die Liste der Beratenden Ingenieure und 
Beratenden Ingenieurinnen eingetragen sein. 

(5) Die Mitglieder der Eintragungsausschüsse dürfen 
weder dem Vorstand noch einem Ausschuss der jeweili-
gen Baukammer, der für die gütliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Baukammer 
oder zwischen diesen und Dritten zuständig ist, angehö-
ren oder Bedienstete dieser Baukammer oder der Auf-
sichtsbehörde sein.

(6) Die Mitglieder der Eintragungsausschüsse und ihre 
Vertretung werden für die Dauer von fünf Jahren von der 
Vertreterversammlung gewählt. Die Amtsdauer nachge-
wählter Mitglieder des jeweiligen Eintragungsausschus-
ses endet mit Ablauf der Wahlperiode des jeweiligen 
Eintragungsausschusses.

§ 15
Tätigkeit der Eintragungsausschüsse

(1) Der Eintragungsausschuss der jeweiligen Baukam-
mer trifft die ihm nach diesem Gesetz übertragenen Ent-
scheidungen. Die Entscheidung ist innerhalb kürzester 
Frist, spätestens jedoch binnen drei Monaten nach Ein-
reichung der vollständigen Unterlagen zu treffen. Die 
Frist kann in Einzelfällen einmal um bis zu einen Monat 
verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten 
der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die Verfahrensfrist 
läuft ab dem Zeitpunkt, in dem der vollständige Antrag 
oder das letzte zur Vollständigkeit des Antrages fehlende 
Dokument bei einem einheitlichen Ansprechpartner oder 
unmittelbar bei der jeweiligen Baukammer eingereicht 
wird. Eine Aufforderung zur Vorlage von beglaubigten 
Kopien gilt nicht als Aufforderung zur Vorlage fehlender 
Dokumente.

(2) Der Eintragungsausschuss ist unabhängig und an 
Weisungen nicht gebunden. Er entscheidet nach seiner 
freien, aus dem Gang des gesamten Verfahrens gewonne-
nen Überzeugung. 

(3) Die Sitzungen des jeweiligen Eintragungsausschus-
ses sind nicht öffentlich. Bei der Entscheidung des jewei-
ligen Eintragungsausschusses sollen mindestens zwei 
Beisitzerinnen oder Beisitzer der Fachrichtung der oder 
des Betroffenen angehören.

(4) In gerichtlichen Verfahren, die Entscheidungen des 
Eintragungsausschusses betreffen, wird die jeweilige 
Baukammer durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Eintragungsausschusses vertreten.

Teil 2
Berufs- und Mitgliedsangelegenheiten

Abschnitt 1
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen

§ 16
Berufsaufgaben

(1) Berufsaufgabe der Architektin oder des Architekten 
ist insbesondere die gestaltende, technische, wirtschaftli-
che, umweltgerechte und soziale Planung von Bauwer-
ken unter besonderer Beachtung der die Sicherheit der 
Nutzer und der Öffentlichkeit betreffenden Gesichts-
punkte. 

(2) Berufsaufgabe der Innenarchitektin oder des Innen-
architekten ist insbesondere die gestaltende, technische, 
wirtschaftliche, umweltgerechte und soziale Planung von 
Innenräumen einschließlich der damit verbundenen Än-
derung von Bauwerken.

(3) Berufsaufgabe der Landschaftsarchitektin oder des 
Landschaftsarchitekten ist insbesondere die gestaltende, 
technische, wirtschaftliche, umweltgerechte und soziale 
Planung von Landschaft, Freianlagen und Gärten sowie 
die Orts- und Stadtplanung innerhalb ihrer oder seiner 
Fachrichtung.

(4) Berufsaufgabe der Stadtplanerin oder des Stadtpla-
ners ist insbesondere die gestaltende, technische, wirt-
schaftliche, umweltgerechte und soziale Stadt- und 
Raumplanung sowie die Erarbeitung städtebaulicher 
Pläne.

(5) Zu den Berufsaufgaben der in den Absätzen 1 bis 4 
genannten Personen gehören die Beratung, Betreuung 
und Vertretung der Auftraggeberin oder des Auftragge-
bers, der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers oder der 
Dienstherrin oder des Dienstherrn in den mit der Pla-
nung, Ausführung und Steuerung des Vorhabens zusam-
menhängenden Angelegenheiten sowie die Überwachung 
der Ausführung und die Projektentwicklung. Zu den Be-
rufsaufgaben können auch Sachverständigen-, Lehr-, 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie sonstige 
Dienstleistungen bei der Vorbereitung und Steuerung 
von Planungs- und Baumaßnahmen, bei der Nutzung 
von Bauwerken sowie die Wahrnehmung der damit ver-
bundenen sicherheits- und gesundheitstechnischen Be-
lange gehören.

(6) Kennzeichen der berufl ichen Tätigkeit der in den Ab-
sätzen 1 bis 4 genannten Personen ist die geistigschöpfe-
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rische Bewältigung der Berufsaufgaben unter Berück-
sichtigung ihrer Vielschichtigkeit insbesondere auch im 
Hinblick auf technisch-funktionale, sozioökonomische, 
baukulturelle, rechtliche und ökologische Belange. Die 
Tätigkeit berücksichtigt die Bedürfnisse der Auftragge-
ber und des Gemeinwesens und achtet dabei das archi-
tektonische Erbe sowie die natürlichen Lebensgrundla-
gen.

§ 17
Berufsbezeichnungen

(1) Die Berufsbezeichnung „Architektin“ oder „Archi-
tekt“, „Innenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“, „Land-
schaftsarchitektin“ oder „Landschaftsarchitekt“ und 
„Stadtplanerin“ oder „Stadtplaner“ darf nur führen, 
wer unter der jeweiligen Bezeichnung in die Architek-
tenliste der jeweiligen Fachrichtung oder in die Stadt-
planerliste eingetragen oder wer zur Führung der Be-
rufsbezeichnung nach §  18 berechtigt ist. Das Führen 
mehrerer Bezeichnungen ist zulässig. 

(2) Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchi-
tekten dürfen auch die bisherige Bezeichnung „Garten- 
und Landschaftsarchitektin“ und „Garten- und Land-
schaftsarchitekt“ führen, wenn sie unter dieser Bezeich-
nung in der Liste der Landschaftsarchitektinnen und 
Landschaftsarchitekten eingetragen sind.

(3) Wer in Nordrhein-Westfalen nach erfolgreichem Ab-
schluss eines Studiums eine der Bezeichnung nach Ab-
satz 1 entsprechende praktische Tätigkeit nach § 20 Ab-
satz 1 Nummer 3 oder Absatz 2 Nummer 3 ausübt, darf 
die Bezeichnung „Junior-Architektin“ oder „Junior-Ar-
chitekt“, „Junior-Innenarchitektin“ oder „Junior-Innen-
architekt“, „Junior-Landschaftsarchitektin“ oder „Ju-
nior-Landschaftsarchitekt“ sowie „Junior-Stadtplane-
rin“ oder „Junior-Stadtplaner“ nur führen, wenn die 
betreffende Person mit dieser Berufsbezeichnung in die 
Architektenliste oder in die Stadtplanerliste eingetragen 
ist.

(4) Wortverbindungen mit den Berufsbezeichnungen 
nach den Absätzen 1 und 3 oder ähnliche Bezeichnungen 
darf nur verwenden, wer die entsprechende Berufsbe-
zeichnung zu führen befugt ist.

(5) Das Recht zum Führen akademischer Grade wird 
durch diese Regelung nicht berührt.

§ 18
Führen der geschützten Berufsbezeichnungen durch aus-

wärtige Dienstleister

(1) Personen, die in einem anderen Staat niedergelassen 
sind oder ihren Beruf dort ausüben und die sich zu einer 
vorübergehenden und gelegentlichen Dienstleistungser-
bringung nach §  16 nach Nordrhein-Westfalen begeben 
(auswärtige Dienstleister), müssen das erstmalige Tätig-
werden der nach §  20 zuständigen Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen vorher schriftlich anzeigen. 

(2) Auswärtige Dienstleister dürfen die Berufsbezeich-
nungen nach §  17 Absatz  1 oder eine Wortverbindung 
nach §  17 Absatz  4 ohne Eintragung in die jeweilige 
Liste nur führen, wenn

1.  sie hinsichtlich der Berufsbezeichnungen

 a)  „Architektin“ und „Architekt“, „Innenarchitektin“ 
und „Innenarchitekt“ sowie „Landschaftsarchi-
tektin“ und „Landschaftsarchitekt“ nach § 17 Ab-
satz  1 die Voraussetzungen nach §  20 Absatz  1 
Nummer 2 und 3 oder Absatz 4 oder

 b)  „Stadtplanerin“ oder „Stadtplaner“ nach § 17 Ab-
satz 1 die Voraussetzungen nach § 20 Absatz 2 

  erfüllen und

2.  eine deutsche Architektenkammer ihnen dies bestä-
tigt hat. 

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für auswärtige Dienstleister, 
die die Voraussetzungen des § 20 Absatz 4 erfüllen. Über 
das Vorliegen der Voraussetzungen entscheidet der Ein-
tragungsausschuss.

(3) Auswärtige Dienstleister haben mit der Anzeige

1.  einen Nachweis über ihre Staatsangehörigkeit,

2.  eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat rechtmäßig 
zur Ausübung der betreffenden Tätigkeiten niederge-
lassen sind und dass ihnen die Ausübung dieser Tätig-
keiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung 
nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist,

3.  einen Berufsqualifi kationsnachweis und

4.  einen Nachweis darüber, dass sie die betreffende Tä-
tigkeit während der vorhergehenden zehn Jahre min-
destens ein Jahr lang ausgeübt haben, soweit nicht 
entweder der Beruf oder die Ausbildung zu diesem 
Beruf reglementiert ist, vorzulegen.

(4) Einer Anzeige nach Absatz  1 bedarf es nicht, wenn 
auswärtige Dienstleister über eine § 19 Absatz 9 entspre-
chende Bescheinigung einer anderen Architektenkam-
mer in der Bundesrepublik Deutschland verfügen und 
sie diese Bescheinigung der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen vorgelegt haben.

(5) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen trägt 
auswärtige Dienstleister mit der Berufsbezeichnung, un-
ter der sie tätig werden, in ein besonderes Verzeichnis 
(Verzeichnis auswärtiger Dienstleister) außerhalb der 
Architektenlisten oder der Stadtplanerliste ein und er-
teilt hierüber eine für fünf Jahre gültige Bestätigung. 
Aus ihr müssen die Berechtigung zur Führung der jewei-
ligen Berufsbezeichnung und die Frist hervorgehen. Die 
Bestätigung kann auf Antrag um jeweils höchstens fünf 
Jahre verlängert werden. 

(6) Auswärtigen Dienstleistern kann der Eintragungs-
ausschuss die Führung der Berufsbezeichnung untersa-
gen, wenn eine Versagung der Eintragung nach § 22 ge-
rechtfertigt wäre oder sonst die Voraussetzungen dieses 
Gesetzes für das Führen der Berufsbezeichnung nicht er-
füllt sind.

(7) Auswärtige Dienstleister, die Tätigkeiten unter einer 
geschützten Berufsbezeichnung erbringen, haben die Be-
rufspfl ichten nach § 33 zu beachten. Sie sind hierfür wie 
Mitglieder der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
zu behandeln. Die Architektenkammer Nordrhein-West-
falen überwacht die Einhaltung der Berufspfl ichten.

(8) Das Recht zur Führung einer Berufsbezeichnung des 
Niederlassungsmitgliedstaates in dessen Amtssprache 
oder einer seiner Amtssprachen nach Artikel 7 Absatz 3 
der Richtlinie 2005/36/EG bleibt unberührt. Die Berufs-
bezeichnung ist so zu führen, dass keine Verwechslung 
mit der Berufsbezeichnung nach § 17 Absatz 1 möglich 
ist.

§ 19
Listen, Verzeichnisse und Register

(1) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen führt 
die Architektenlisten und die Stadtplanerliste, in die als 
natürliche Personen die Architektinnen und Architekten 
der jeweiligen Fachrichtung (Architektur, Innenarchitek-
tur, Landschaftsarchitektur) und die Stadtplanerinnen 
und Stadtplaner einzutragen sind. Des Weiteren führt sie 
die Listen für die jeweiligen Junior-Mitglieder. Sie führt 
ferner ein Verzeichnis der Gesellschaften (Gesellschafts-
verzeichnis) und ein Verzeichnis auswärtiger Dienstleis-
ter. Darüber hinaus führt die Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen in Bereichen mit besonderem Qualifi ka-
tionsbedarf Register. Die Listen, Verzeichnisse und 
Register können elektronisch geführt werden.

(2) Aus den Listen und dem Verzeichnis auswärtiger 
Dienstleister muss neben der Fachrichtung der oder des 
Eingetragenen die Tätigkeitsart – freischaffend, ange-
stellt oder beamtet – ersichtlich sein.

(3) Aus dem Gesellschaftsverzeichnis müssen Firma, Sitz 
der Gesellschaft, Geschäftsführer und die Gesellschafter 
mit den für die Eintragung in die Listen maßgeblichen 
Angaben ersichtlich sein.

(4) Die Eingetragenen haben der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen eine Änderung ihrer eingetragenen 
Daten unverzüglich mitzuteilen.

(5) Die Eintragung setzt einen schriftlichen Antrag vor-
aus. Dem Antrag sind die zur Beurteilung der Eintra-
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gungsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen beizu-
fügen. Soweit es um die Beurteilung der in § 20 Absatz 4 
bis 6 genannten Voraussetzungen einer oder eines Ange-
hörigen eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen 
Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraums oder eines 
Drittstaates geht, dürfen nur die in Anhang VII Num-
mer 1 Buchstabe b und d der Richtlinie 2005/36/EG ge-
nannten Unterlagen und Bescheinigungen verlangt wer-
den. Die Unterlagen und Bescheinigungen nach Anhang 
VII Nummer  1 Buchstabe d der Richtlinie 2005/36/EG 
dürfen nicht älter als drei Monate sein. Mit dem Antrag 
auf Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis ist eine 
öffentlich beglaubigte Ausfertigung des Gesellschafts-
vertrages oder der Satzung vorzulegen und die Anmel-
dung oder Eintragung zum Handelsregister oder Part-
nerschaftsregister nachzuweisen.

(6) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen bestä-
tigt der antragstellenden Person binnen eines Monats 
den Eingang des Antrags sowie der Unterlagen und Be-
scheinigungen und teilt mit, welche Unterlagen und Be-
scheinigungen fehlen. 

(7) Das Eintragungs- und das Löschungsverfahren kön-
nen elektronisch geführt werden.

(8) Über die Eintragung in Listen, Verzeichnisse und Re-
gister sowie die Löschung einer solchen Eintragung ent-
scheidet der Eintragungsausschuss. Der Eintragungsaus-
schuss kann die Entscheidung über Eintragungen, soweit 
die Eintragungsvoraussetzungen offensichtlich vorliegen, 
seiner oder seinem Vorsitzenden übertragen. Entschei-
dungen über Löschungen nach §  22 Absatz  2 Satz  1 
Nummer 1 bis 3 und 5 können auf die zur Geschäftsfüh-
rung der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen be-
fugte Person übertragen werden. 

(9) Über eine Eintragung und deren Inhalt ist eine Be-
scheinigung auszustellen, die nach einer Löschung un-
verzüglich zurückzugeben ist. 

(10) Der Eintragungsausschuss hat gegenüber dem Re-
gistergericht zu bescheinigen, dass die im Handelsregis-
ter oder Partnerschaftsregister einzutragende Gesell-
schaft die Voraussetzungen zur Eintragung in das Gesell-
schaftsverzeichnis nach Absatz 1 erfüllt. 

§ 20
Voraussetzungen der Eintragung

(1) In die Architektenlisten ist auf Antrag einzutragen, 
wer

1.  Hauptwohnung, Niederlassung oder ihren oder seinen 
Beschäftigungsort in Nordrhein-Westfalen hat, 

2.  ein Studium an einer deutschen Hochschule oder an 
einer deutschen öffentlichen oder staatlich anerkann-
ten Ingenieurschule erfolgreich abgeschlossen hat, das

a)  den Anforderungen von Artikel 46 Absatz 2 der Richt-
linie 2005/36/EG entspricht und auf Architektur nach 
§  16 Absatz  1 ausgerichtet ist, eine Regelstudienzeit 
von mindestens acht Semestern in Vollzeit aufweist 
und mit dem bei Anwendung des ECTS-Systems min-
destens 240 Punkte erworben werden können, oder

b)  auf Innenarchitektur nach § 16 Absatz 2 ausgerichtet 
ist, eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semes-
tern in Vollzeit aufweist und mit dem bei Anwendung 
des ECTS-Systems mindestens 240 Punkte erworben 
werden können, oder

c)  auf Landschaftsarchitektur nach § 16 Absatz 3 ausge-
richtet ist, eine Regelstudienzeit von mindestens acht 
Semestern in Vollzeit aufweist und mit dem bei An-
wendung des ECTS-Systems mindestens 240 Punkte 
erworben werden können, 

und

3.  eine nachfolgende praktische Tätigkeit in der betref-
fenden Fachrichtung von mindestens zwei Jahren aus-
geübt hat, die auf den während des Studiums erwor-
benen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
aufbaut. Die praktische Tätigkeit muss unter Beauf-
sichtigung einer berufsangehörigen Person oder der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen absolviert 
werden (Berufspraktikum). Ein im Ausland absolvier-

tes Berufspraktikum wird von der Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen anerkannt, soweit es den 
Vorgaben der Rechtsverordnung nach §  43 Absatz  1 
Nummer 7 entspricht, oder

4.  die Befähigung zum höheren oder gehobenen bau-
technischen Verwaltungsdienst der Fachrichtung 
Hochbau oder zum höheren Dienst Landschaftspfl ege 
und Naturschutz des Landes Nordrhein-Westfalen in 
der Landespfl ege besitzt oder dem gehobenen Dienst 
in der Landschaftspfl ege und dem Naturschutz ange-
hört oder angehörte, oder

5.  nachweist, ohne die vorgenannten Voraussetzungen zu 
erfüllen, dass sie oder er sich durch die Qualität der 
Leistungen auf dem Gebiet der Architektur, der In-
nenarchitektur oder der Landschaftsarchitektur be-
sonders ausgezeichnet hat. Über die Eintragung ent-
scheidet der Eintragungsausschuss auf der Grundlage 
eines Gutachtens des Sachverständigenausschusses. 
§  14 Absatz  6 gilt für Mitglieder des Sachverständi-
genausschusses entsprechend. 

(2) In die Stadtplanerliste ist auf Antrag einzutragen, 
wer

1.  Hauptwohnung, Niederlassung oder ihren oder seinen 
Beschäftigungsort in Nordrhein-Westfalen hat, 

2.  ein Studium an einer deutschen Hochschule, an einer 
deutschen öffentlichen oder staatlich anerkannten In-
genieurschule oder Akademie oder an einer dieser 
gleichwertigen deutschen Lehreinrichtung erfolgreich 
abgeschlossen hat, das auf Stadtplanung nach §  16 
Absatz  4 ausgerichtet ist, eine Regelstudienzeit von 
mindestens acht Semestern in Vollzeit aufweist und 
mit dem bei Anwendung des ECTS-Systems mindes-
tens 240 Punkte erworben werden können,

und

3.  eine nachfolgende praktische Tätigkeit in der betref-
fenden Fachrichtung von mindestens zwei Jahren aus-
geübt hat, die auf den während des Studiums erwor-
benen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
aufbaut. Die praktische Tätigkeit muss unter Beauf-
sichtigung einer berufsangehörigen Person oder der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen absolviert 
werden (Berufspraktikum). Ein im Ausland absolvier-
tes Berufspraktikum wird von der Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen anerkannt, soweit es den 
Vorgaben der Rechtsverordnung nach §  43 Absatz  1 
Nummer 7 entspricht, oder

4.  die Befähigung zum höheren oder gehobenen bau-
technischen Verwaltungsdienst der Fachrichtung 
Städtebau hat, oder

5.  eine nach Inhalt und Umfang gleichwertige Ausbil-
dung hat, die zur Ausübung der Berufsaufgaben nach 
§  16 Absatz  4 und zum Erstellen städtebaulicher 
Pläne befähigt, oder

6.  nachweist, ohne die vorgenannten Voraussetzungen zu 
erfüllen, dass sie oder er sich durch die Qualität der 
Leistungen auf dem Gebiet der Stadtplanung beson-
ders ausgezeichnet hat. Über die Eintragung entschei-
det der Eintragungsausschuss auf der Grundlage ei-
nes Gutachtens des Sachverständigenausschusses. 
§  14 Absatz  6 gilt für Mitglieder des Sachverständi-
genausschusses entsprechend. 

(3) Die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 oder 2 er-
füllt in Bezug auf die Studienanforderungen auch, wer 
einen gleichwertigen Studienabschluss an einer auslän-
dischen Hochschule oder an einer sonstigen ausländi-
schen Einrichtung nachweisen kann. 

(4) In der Fachrichtung Architektur gelten als mit den 
Anforderungen des Absatz 1 Nummer 2 und 3 gleichwer-
tig die nach den Artikeln 21, 46 und 47 der Richtlinie 
2005/36/EG in Verbindung mit deren Anhang V Num-
mer 5.7.1 bekannt gemachten oder als entsprechend an-
erkannten Berufsqualifi kationsnachweise sowie die 
Nachweise nach den Artikeln 23, 48 und 49 der Richtli-
nie 2005/36/EG in Verbindung mit deren Anhang VI.

(5) Im Anwendungsbereich des Artikel 10 Buchstabe b, c, 
d und g der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt die Vorausset-
zungen
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1.  nach Absatz  1 Nummer  2 oder Absatz  2 Nummer  2, 
wer einen gleichwertigen Studienabschluss an einer 
ausländischen Hochschule oder an einer sonstigen 
ausländischen Einrichtung nachweisen kann,

2.  nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 oder Absatz 2 Num-
mer 2 und 3, wer vorbehaltlich der Absätze 6 und 8

 a)  über einen Berufsqualifi kationsnachweis verfügt, 
der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erforderlich ist, um dort die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung zu erhalten, 
oder

 b)  denselben Beruf in den vorhergehenden zehn Jah-
ren ein Jahr lang in Vollzeit oder während einer 
entsprechenden Gesamtdauer in Teilzeit in einem 
anderen Mitglieds- oder Vertragsstaat, der diesen 
Beruf nicht reglementiert, ausgeübt hat und einen 
Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis besitzt, 
der bescheinigt, dass der Inhaber auf die Aus-
übung des betreffenden Berufs vorbereitet wurde.

Für die Anerkennung nach Satz 1 Nummer 2 müssen die 
übrigen Anforderungen an die Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweise nach Artikel  13 der Richtlinie 
2005/36/EG erfüllt sein; dabei sind Ausbildungsgänge 
oder -nachweise nach Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 12 
der Richtlinie 2005/36/EG gleichgestellt. Die Berufser-
fahrung gemäß Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b ist nicht 
erforderlich, wenn der Befähigungs- oder Ausbildungs-
nachweis gemäß Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b einen re-
glementierten Ausbildungsgang nach Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe e der Richtlinie 2005/36/EG bestätigt.

(6) Wenn sich die Berufsqualifi kation der antragstellen-
den Person nach Artikel  14 Absatz  1  der Richtlinie 
2005/36/EG wesentlich von den Eintragungsvorausset-
zungen nach Absatz  1 Nummer  2 und 3 oder Absatz  2 
Nummer 2 und 3 unterscheidet, können wesentliche Ab-
weichungen in den Ausbildungsinhalten des Studiums 
und der praktischen Tätigkeit nach Absatz  1 Nummer  2 
und 3 oder Absatz 2 Nummer 2 und 3 durch einen höchs-
tens dreijährigen Anpassungslehrgang oder eine Eig-
nungsprüfung ausgeglichen werden (Ausgleichsmaß-
nahme). Entspricht der Ausbildungsnachweis dem Quali-
fi kationsniveau des Artikel 11 Buchstabe a der Richtlinie 
2005/36/EG, hat die antragstellende Person sowohl einen 
Anpassungslehrgang als auch eine Eignungsprüfung ab-
zulegen; in der Fachrichtung Architektur kann die Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen die Eintragung ver-
sagen. In den Fällen von Artikel 10 Buchstabe c und Arti-
kel 11 Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG erfolgt die 
Überprüfung der Fähigkeiten der antragstellenden Person 
durch Eignungsprüfung. Im Übrigen hat die antragstel-
lende Person die Wahl zwischen der Teilnahme an einem 
Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung. 

(7) Absatz  6 gilt entsprechend für eine antragstellende 
Person, die eine Berufsqualifi kation außerhalb des An-
wendungsbereiches der Richtlinie 2005/36/EG erworben 
hat, mit der Maßgabe, dass diese Person eine Eignungs-
prüfung abzulegen hat.  

(8) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen prüft 
vor der Anordnung einer Ausgleichs-maßnahme, ob die 
von der antragstellenden Person durch Berufspraxis 
oder lebenslanges Lernen erworbenen Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Kompetenzen, die hierfür von einer ein-
schlägigen Stelle formell als gültig anerkannt wurden, 
wesentliche Unterschiede in den Ausbildungsinhalten 
des Studiums und der praktischen Tätigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 oder Absatz 2 Nummer 2 und 3 
ausgleichen. Art und Umfang einer Ausgleichsmaßnahme 
sind gegenüber der antragstellenden Person hinreichend 
zu begründen. Insbesondere ist die antragstellende Per-
son zu informieren über 

1.  das Niveau der verlangten und der vorhandenen Be-
rufsqualifi kation nach Artikel  11 der Richtlinie 
2005/36/EG und

2.  die wesentlichen Unterschiede in den Ausbildungsin-
halten, die nicht durch Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen nach Satz 1 ausgeglichen werden kön-
nen. 

Ist eine Eignungsprüfung erforderlich, ist sicherzustel-
len, dass diese spätestens sechs Monate nach Unanfecht-
barkeit der Anordnung abgelegt werden kann. Die Prü-
fung erstreckt sich auf ausgewählte Sachgebiete, deren 
Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für die Füh-
rung der Berufsbezeichnung darstellt. Die Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen bewertet abschließend das 
Ergebnis der Ausgleichsmaßnahme im Hinblick auf die 
Anerkennung der Berufsqualifi kation.

(9) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der in 
die Liste der jeweiligen Fachrichtung bei der Architek-
tenkammer eines anderen Landes eingetragen ist, ist auf 
Antrag ohne Prüfung der Befähigung nach Absatz 1 oder 
Absatz 2 in die Liste ihrer oder seiner Fachrichtung ein-
zutragen.

(10) Ist die Eintragung in einem anderen Land nur des-
halb gelöscht worden, weil Hauptwohnung, Niederlas-
sung oder Beschäftigungsort in diesem Land aufgegeben 
wurde, ist eine antragstellende Person innerhalb eines 
Jahres nach Löschung aus der Liste ohne Prüfung der 
Befähigung nach Absatz 1 oder Absatz 2 in die Liste ih-
rer Fachrichtung einzutragen, sofern keine Versagens-
gründe nach §  22 vorliegen. Satz  1 fi ndet auch Anwen-
dung, wenn die Eintragung beibehalten wird. 

(11) Das Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetz NRW 
vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272) in der jeweils gel-
tenden Fassung ist mit Ausnahme von § 12 Absatz 2 bis 
5, § 13 Absatz 2 bis 4 und 8, § 18, § 19 und § 22 auf das 
Verfahren der Eintragung nach den Absätzen 1 bis 8 
nicht anzuwenden.

§ 21
Vorwarnmechanismus

(1) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ist zu-
ständige Stelle für ein- und ausgehende Meldungen im 
Sinne von Artikel  56a Absatz  3 der Richtlinie 2005/36/
EG, soweit Berufsangehörige betroffen sind (Vorwarn-
mechanismus). Dies gilt nicht, soweit durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes abweichende Zuständigkeiten 
bestehen. 

(2) § 13a Absatz 3 bis 6 des Berufsqualifi kationsfeststel-
lungsgesetzes NRW gilt entsprechend.

§ 22
Versagung und Löschung der Eintragung

(1) Die Eintragung in die Listen oder in das Verzeichnis 
auswärtiger Dienstleister ist zu versagen, wenn Tatsa-
chen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Bewerbe-
rin oder der Bewerber nicht die für den jeweiligen Beruf 
erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Die Eintragung in 
die Listen und in das Verzeichnis nach Satz  1 ist trotz 
Vorliegens der Eintragungsvoraussetzungen zu versagen, 
wenn in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräf-
tig auf Löschung der Eintragung erkannt worden und 
der vom Berufsgericht nach § 36 Absatz 3 Satz 3 festge-
setzte Zeitraum noch nicht verstrichen ist.

(2) Die Eintragung ist zu löschen, wenn

1.  die eingetragene Person dies beantragt,

2.  die eingetragene Person verstorben ist,

3.  die eingetragene Person ihre Hauptwohnung, ihre 
Niederlassung oder ihren Beschäftigungsort in Nord-
rhein-Westfalen aufgegeben hat,

4.  nach der Eintragung Tatsachen eintreten oder be-
kannt werden, die im Eintragungsverfahren zu einer 
Versagung der Eintragung führen müssten, oder 

5.  in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig 
auf Löschung der Eintragung erkannt worden ist. 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 3 können die Rechte und 
Pfl ichten aus der Mitgliedschaft auf Antrag der eingetra-
genen Person für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren 
ruhen. Nach dem Ende der Mitgliedschaft sind der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen von dieser aus-
gehändigte Sachen oder Urkunden, die zum Nachweis 
der Rechte aus einem Verwaltungsakt oder zu deren Aus-
übung bestimmt waren, unverzüglich zurückgegeben.
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(3) Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S. 602) in der jeweils geltenden Fassung über die Rück-
nahme und den Widerruf von Verwaltungsakten bleiben 
unberührt.

Abschnitt 2
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen

§ 23
Berufsaufgaben

(1) Berufsaufgaben der Beratenden Ingenieurin und des 
Beratenden Ingenieurs sind insbesondere die eigenver-
antwortliche und unabhängige Beratung und Planung 
auf dem Gebiet des Ingenieurwesens unter besonderer 
Beachtung der die Sicherheit der Nutzer und der Öffent-
lichkeit betreffenden Gesichtspunkte. Eigenverantwort-
lich ist, wer

1.  ihre oder seine berufl iche Tätigkeit als alleinige Inha-
berin oder alleiniger Inhaber eines Büros selbständig 
auf eigene Rechnung und Verantwortung ausübt, 

2.  sich mit anderen zusammengeschlossen hat und in-
nerhalb dieses Zusammenschlusses eine Rechtsstel-
lung besitzt, kraft derer sie oder er ihre oder seine Be-
rufsaufgaben nach Satz 1 unbeeinfl usst ausüben kann, 

3.  als leitende Angestellte oder leitender Angestellter in 
einem unabhängigen Ingenieurunternehmen nach 
Satz  3 im Wesentlichen selbständig Aufgaben nach 
Satz 1 wahrnimmt, die ihr oder ihm regelmäßig wegen 
ihrer Bedeutung übertragen werden, oder

4.  als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer in selb-
ständiger Beratung tätig ist.

Unabhängig ist, wer bei der Ausübung ihrer oder seiner 
Berufstätigkeit weder eigene Produktions-, Handels- 
oder Lieferinteressen hat noch fremde Interessen dieser 
Art vertritt, die unmittelbar oder mittelbar im Zusam-
menhang mit der berufl ichen Tätigkeit stehen. 

(2) Zu den Berufsaufgaben nach Absatz  1 gehören die 
Beratung, Betreuung und Vertretung der Auftraggeberin 
oder des Auftraggebers, der Arbeitgeberin oder des Ar-
beitgebers oder der Dienstherrin oder des Dienstherrn in 
den mit der Planung, Ausführung und Steuerung des 
Vorhabens zusammenhängenden Angelegenheiten sowie 
die Überwachung der Ausführung und die Projektent-
wicklung. Zu den Berufsaufgaben können auch Sachver-
ständigen-, Lehr-, Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten sowie sonstige Dienstleistungen bei der Vorberei-
tung und Steuerung von Planungs- und Baumaßnahmen, 
bei der Nutzung von Bauwerken sowie die Wahrneh-
mung der damit verbundenen sicherheits- und gesund-
heitstechnischen Belange gehören.

(3) Kennzeichen der berufl ichen Tätigkeit der in Ab-
satz  1 genannten Personen ist die geistig-schöpferische 
Bewältigung der Berufsaufgaben unter Berücksichtigung 
ihrer Vielschichtigkeit insbesondere auch im Hinblick 
auf technisch-funktionale, sozioökonomische, baukultu-
relle, rechtliche und ökologische Belange. Die Tätigkeit 
berücksichtigt die Bedürfnisse der Auftraggeber und des 
Gemeinwesens und achtet dabei das architektonische 
Erbe sowie die natürlichen Lebensgrundlagen.

§ 24
Berufsbezeichnung

(1) Die Berufsbezeichnung „Beratende Ingenieurin“ 
oder „Beratender Ingenieur“ darf nur führen, wer unter 
dieser Bezeichnung in die Liste der Beratenden Ingeni-
eure und Beratenden Ingenieurinnen eingetragen oder 
wer zur Führung der Berufsbezeichnung nach §  25 be-
rechtigt ist. Das Führen mehrerer Bezeichnungen ist zu-
lässig.

(2) Wortverbindungen mit den Berufsbezeichnungen 
nach Absatz  1 oder ähnliche Bezeichnungen darf nur 
verwenden, wer die entsprechende Berufsbezeichnung zu 
führen befugt ist.

(3) Das Recht zum Führen akademischer Grade wird 
durch diese Regelung nicht berührt. 

§ 25

Führen der geschützten Berufsbezeichnungen 
durch auswärtige Dienstleister

(1) Personen, die in einem anderen Staat niedergelassen 
sind oder ihren Beruf dort ausüben und die sich zu einer 
vorübergehenden und gelegentlichen Dienstleistungser-
bringung nach §  23 nach Nordrhein-Westfalen begeben 
(auswärtige Dienstleister), müssen das erstmalige Tätig-
werden der nach §  27 zuständigen Ingenieurkammer-
Bau Nordrhein-Westfalen vorher schriftlich anzeigen. 

(2) Auswärtige Dienstleister dürfen die Berufsbezeich-
nung nach § 24 Absatz 1 oder eine Wortverbindung nach 
§ 24 Absatz 2 ohne Eintragung in die jeweilige Liste nur 
führen, wenn

1.  sie hinsichtlich der Berufsbezeichnungen „Beratende 
Ingenieurin“ oder „Beratender Ingenieur“ nach §  24 
Absatz  1 die Voraussetzungen nach §  27 Absatz  1 
Satz 1 Nummer 2 bis 4 erfüllen und

2.  eine deutsche Ingenieurkammer ihnen dies bestätigt 
hat.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen entscheidet der 
Eintragungsausschuss.

(3) Auswärtige Dienstleister haben mit der Anzeige vor-
zulegen:

1.  einen Nachweis über ihre Staatsangehörigkeit,

2.  eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat rechtmäßig 
zur Ausübung der betreffenden Tätigkeiten niederge-
lassen sind und dass ihnen die Ausübung dieser Tätig-
keiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung 
nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist,

3.  einen Berufsqualifi kationsnachweis und

4.  einen Nachweis darüber, dass sie die betreffende Tä-
tigkeit während der vorhergehenden zehn Jahre min-
destens ein Jahr lang ausgeübt haben, soweit nicht 
entweder der Beruf oder die Ausbildung zu diesem 
Beruf reglementiert ist. 

(4) Einer Anzeige nach Absatz  1 bedarf es nicht, wenn 
auswärtige Dienstleister über eine §  26 Absatz  11 ent-
sprechende Bescheinigung einer anderen Ingenieurkam-
mer in der Bundesrepublik Deutschland verfügen und 
sie diese Bescheinigung der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen vorgelegt haben.

(5) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
trägt auswärtige Dienstleister mit der Berufsbezeich-
nung, unter der sie tätig werden, in ein besonderes Ver-
zeichnis (Verzeichnis auswärtiger Dienstleister) außer-
halb der Liste der Beratenden Ingenieure und Beraten-
den Ingenieurinnen ein und erteilt hierüber eine für fünf 
Jahre gültige Bestätigung. Aus ihr müssen die Berechti-
gung zur Führung der jeweiligen Berufsbezeichnung und 
die Frist hervorgehen. Die Bestätigung kann auf Antrag 
um jeweils höchstens fünf Jahre verlängert werden. 

(6) Auswärtigen Dienstleistern kann der Eintragungs-
ausschuss die Führung der Berufsbezeichnung untersa-
gen, wenn eine Versagung der Eintragung nach § 29 ge-
rechtfertigt wäre oder sonst die Voraussetzungen dieses 
Gesetzes für das Führen der Berufsbezeichnung nicht er-
füllt sind.

(7) Auswärtige Dienstleister, die Tätigkeiten unter einer 
geschützten Berufsbezeichnung erbringen, haben die Be-
rufspfl ichten nach § 33 zu beachten. Sie sind hierfür wie 
Mitglieder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-West-
falen zu behandeln. Die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen überwacht die Einhaltung der Berufs-
pfl ichten.

(8) Das Recht zur Führung einer Berufsbezeichnung des 
Niederlassungsmitgliedstaates in dessen Amtssprache 
oder einer seiner Amtssprachen nach Artikel  7 Absatz  3 
der Richtlinie 2005/36/EG bleibt unberührt. Die Berufs-
bezeichnung ist so zu führen, dass keine Verwechslung mit 
der Berufsbezeichnung nach § 24 Absatz 1 möglich ist.
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§ 26
Listen und Verzeichnisse

(1) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
führt die Liste der Beratenden Ingenieure und Beraten-
den Ingenieurinnen und für die freiwilligen Mitglieder 
das Mitgliederverzeichnis. Sie führt ferner ein Verzeich-
nis der Gesellschaften (Gesellschaftsverzeichnis) und ein 
Verzeichnis auswärtiger Dienstleister. Darüber hinaus 
führt die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen in 
Bereichen mit besonderem Qualifi kationsbedarf Fachlis-
ten. Die Listen und Verzeichnisse können elektronisch 
geführt werden.

(2) Aus der Liste der Beratenden Ingenieure und Bera-
tenden Ingenieurinnen muss 

1.  die Zugehörigkeit der oder des Eingetragenen zu den 
im Bauwesen tätigen oder zu den sonstigen Beraten-
den Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieuren nach 
§ 1 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a,

2.  die Tätigkeitsart nach § 23 Absatz 1 Satz 2 (Alleinin-
haberin, Alleininhaber, Gesellschafterin, Gesellschaf-
ter, leitende Angestellte, leitender Angestellter),

3.  für die im Bauwesen tätigen Beratenden Ingenieurin-
nen und Beratenden Ingenieure die Fachrichtung 
nach Absatz 3 und 

4.  zusätzlich für die sonstigen Beratenden Ingenieurin-
nen und Beratenden Ingenieure die Fachrichtung 

ersichtlich sein.

(3) Im Bauwesen tätig ist eine Ingenieurin oder ein Inge-
nieur nach dem Ingenieurgesetz, wenn sie oder er über-
wiegend in einer oder mehreren Fachrichtungen des 
Bauingenieur-, Vermessungs-, Wasserwirtschafts- oder 
Verkehrswesen, des Brandschutzes, der Bauphysik, der 
Geotechnik, der Bauchemie, des Baumanagements, des 
Baubetriebs, der Umwelttechnik, der Landespfl ege, der 
Energie-, Heizungs-, Raumluft-, Ver- und Entsorgungs-, 
Sanitär-, Medien-, Elektro- und Lichttechnik, des Bau- 
und Gebäudemanagements, der Sicherheitstechnik sowie 
der Arbeitssicherheit an baulichen Anlagen tätig ist.

(4) Aus dem Gesellschaftsverzeichnis müssen Firma, Sitz 
der Gesellschaft, Geschäftsführer und die Gesellschafter 
mit den für die Eintragung in die Liste der Beratenden 
Ingenieure und Beratenden Ingenieurinnen maßgebli-
chen Angaben ersichtlich sein.

(5) Die Eingetragenen haben der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen eine Änderung ihrer eingetragenen 
Daten unverzüglich mitzuteilen.

(6) Die Eintragung setzt einen schriftlichen Antrag vor-
aus. Dem Antrag sind die zur Beurteilung der Eintra-
gungsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen beizufü-
gen. Mit dem Antrag auf Eintragung in das Gesellschafts-
verzeichnis ist eine öffentlich beglaubigte Ausfertigung 
des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung vorzulegen 
und die Anmeldung oder Eintragung zum Handelsregister 
oder Partnerschaftsregister nachzuweisen.

(7) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen be-
stätigt der antragstellenden Person binnen eines Monats 
den Eingang des Antrags sowie der Unterlagen und Be-
scheinigungen und teilt mit, welche Unterlagen und Be-
scheinigungen fehlen.

(8) Das Eintragungs- und das Löschungsverfahren kön-
nen elektronisch geführt werden.

(9) Über die Eintragung in Listen sowie in die Verzeich-
nisse und über die Löschung einer solchen Eintragung 
entscheidet der Eintragungsausschuss. Der Eintragungs-
ausschuss kann die Entscheidung über Eintragungen, so-
weit die Eintragungsvoraussetzungen offensichtlich vor-
liegen, seiner oder seinem Vorsitzenden übertragen. Ent-
scheidungen über Löschungen nach § 29 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und 5 können auf die zur Geschäftsfüh-
rung der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
befugten Person übertragen werden. 

(10) Wird dem Aufnahmeantrag nach § 1 Absatz 5 statt-
gegeben, ist die aufgenommene Person in das Mitglieder-
verzeichnis einzutragen. Nach der Beendigung der frei-
willigen Mitgliedschaft ist das Mitglied aus dem Mitglie-
derverzeichnis zu löschen.

(11) Über eine Eintragung und deren Inhalt ist eine Be-
scheinigung auszustellen, die nach einer Löschung un-
verzüglich zurückzugeben ist. 

(12) Der Eintragungsausschuss hat gegenüber dem Re-
gistergericht zu bescheinigen, dass die im Handelsregis-
ter oder Partnerschaftsregister einzutragende Gesell-
schaft die Voraussetzungen zur Eintragung in das Gesell-
schaftsverzeichnis erfüllt. 

§ 27
Voraussetzungen der Eintragung

(1) In die Liste der Beratenden Ingenieure und Beraten-
den Ingenieurinnen ist auf Antrag einzutragen, wer im 
Bauwesen nach § 26 Absatz 3 tätig ist oder zu den sons-
tigen Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden Inge-
nieuren nach § 1 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 
gehört und

1.  Wohnung, Niederlassung oder ihren oder seinen Be-
schäftigungsort in Nordrhein-Westfalen hat, 

2.  die in §  1 des Ingenieurgesetzes genannte Berufsbe-
zeichnung führen darf,

3.  seit dem Zeitpunkt des Erwerbs der Berechtigung 
nach Nummer  2 eine nachfolgende entsprechende 
praktische Tätigkeit von mindestens einem Jahr in 
Vollzeit oder in Teilzeit entsprechend länger ausgeübt 
hat, die auf den während des Studiums nach § 1 Ab-
satz  1 Nummer  1 des Ingenieurgesetzes erworbenen 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen aufbaut, 
und

4.  ihren oder seinen Beruf eigenverantwortlich und un-
abhängig ausübt.

Auf die Zeit der praktischen Tätigkeit sind berufsför-
dernde Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der In-
genieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen im Aufgaben-
bereich der technischen und wirtschaftlichen Planung 
und des Baurechts sowie ein Jahr eines einschlägigen ab-
geschlossenen Master-Ingenieurstudiengangs anzurech-
nen. Die einjährige praktische Tätigkeit ist nicht erfor-
derlich, wenn sie nach dem Recht der Europäischen 
Union nicht gefordert werden darf. Satz 1 Nummer 3 gilt 
als erfüllt bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines diesem gleichgestell-
ten Staates, die in einem dieser Staaten aufgrund einer 
gesetzlichen Regelung berechtigt sind, eine der Berufs-
bezeichnung nach §  24 entsprechende Berufsbezeich-
nung zu führen, und dies durch eine Bescheinigung die-
ses Staates nachweisen.

(2) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der in 
die Liste der jeweiligen Fachrichtung bei der Ingenieur-
kammer eines anderen Landes eingetragen ist, ist auf 
Antrag ohne Prüfung der Befähigung nach Absatz  1 in 
die Liste ihrer oder seiner Fachrichtung einzutragen.

(3) Ist die Eintragung in einem anderen Land nur des-
halb gelöscht worden, weil die Wohnung oder berufl iche 
Niederlassung in diesem Land aufgegeben wurde, ist 
eine antragstellende Person innerhalb eines Jahres nach 
Löschung aus der Liste ohne Prüfung der Befähigung 
nach Absatz 1 in die Liste ihrer Fachrichtung einzutra-
gen, sofern keine Versagensgründe nach §  29 vorliegen. 
Satz  1 fi ndet auch Anwendung, wenn die Eintragung 
beibehalten wird. 

§ 28
Vorwarnmechanismus

(1) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist zu-
ständige Stelle für ein- und ausgehende Meldungen im 
Sinne von Artikel 56a Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG, 
soweit Berufsangehörige betroffen sind (Vorwarnmechanis-
mus). Dies gilt nicht, soweit durch Gesetz oder aufgrund ei-
nes Gesetzes abweichende Zuständigkeiten bestehen. 

(2) § 13a Absatz 3 bis 6 des Berufsqualifi kationsfeststel-
lungsgesetzes NRW gilt entsprechend.

§ 29
Versagung und Löschung der Eintragung

(1) Die Eintragung in die Liste der Beratenden Ingeni-
eure und Beratenden Ingenieurinnen oder in das Ver-
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zeichnis auswärtigen Dienstleister ist zu versagen, wenn 
Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Be-
werberin oder der Bewerber nicht die für den jeweiligen 
Beruf erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Die Eintra-
gung in die Listen und in die Verzeichnisse nach Satz 1 
ist trotz Vorliegens der Eintragungsvoraussetzungen zu 
versagen, wenn in einem berufsgerichtlichen Verfahren 
rechtskräftig auf Löschung der Eintragung erkannt wor-
den und der vom Berufsgericht nach § 36 Absatz 3 Satz 3 
festgesetzte Zeitraum noch nicht verstrichen ist.

(2) Die Eintragung ist zu löschen, wenn

1.  die eingetragene Person dies beantragt,

2.  die eingetragene Person verstorben ist,

3.  die eingetragene Person ihren Wohnsitz, ihre Nieder-
lassung oder ihren Beschäftigungsort in Nordrhein-
Westfalen aufgegeben hat,

4.  nach der Eintragung Tatsachen eintreten oder be-
kannt werden, die im Eintragungsverfahren zu einer 
Versagung der Eintragung führen müssten, 

5.  in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig 
auf Löschung der Eintragung erkannt worden ist oder 

6.  die Berechtigung zur Führung der im Ingenieurgesetz 
vorgesehenen Berufsbezeichnung entfallen ist.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 3 können die Rechte und 
Pfl ichten aus der Mitgliedschaft auf Antrag der eingetra-
genen Person für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren 
ruhen. Nach dem Ende der Mitgliedschaft sind der Inge-
nieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen von dieser aus-
gehändigte Sachen oder Urkunden, die zum Nachweis 
der Rechte aus einem Verwaltungsakt oder zu deren Aus-
übung bestimmt waren, unverzüglich zurückgegeben. 
Werden ausgehändigte Sachen oder Urkunden, die zum 
Nachweis der Rechte aus einem Verwaltungsakt oder zu 
deren Ausübung bestimmt waren, nach dem Ende der 
Mitgliedschaft trotz Aufforderung nicht zurückgegeben, 
so ist die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
als zuständige Behörde nach §  27 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen be-
fugt, von der zur Rückgabe verpfl ichteten Person eine 
Versicherung an Eides Statt über den Verbleib zu verlan-
gen und abzunehmen. Dies gilt entsprechend, wenn bei 
Fortbestand der Mitgliedschaft ein erlassener Verwal-
tungsakt unanfechtbar, widerrufen oder zurückgenom-
men worden ist oder seine Wirksamkeit aus einem ande-
ren Grund nicht oder nicht mehr gegeben ist. 

(3) Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen über die Rücknahme und 
den Widerruf von Verwaltungsakten bleiben unberührt.

Abschnitt 3
Gesellschaften

§ 30
Gesellschaften

(1) Die Berufsbezeichnungen nach §  17 Absatz  1 und 3 
sowie nach § 24 Absatz 1 dürfen im Namen einer Gesell-
schaft nur geführt werden, wenn die Gesellschaft 

1.  im Fall des § 17 Absatz 1 oder 3 in das von der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen geführte Gesell-
schaftsverzeichnis und

2.  im Fall des §  24 Absatz  1 in das von der Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen geführte Gesell-
schaftsverzeichnis 

eingetragen oder als auswärtige Gesellschaft hierzu be-
rechtigt ist. § 17 Absatz 4 oder § 24 Absatz 2 gilt jeweils 
entsprechend. Mit der Eintragung wird die Gesellschaft 
nicht Mitglied der jeweiligen Baukammer in Nordrhein-
Westfalen. 

(2) Die Gesellschaft ist auf Antrag in das jeweilige Ge-
sellschaftsverzeichnis einzutragen, wenn sie 

1.  ihren Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen hat, 

2.  das Bestehen einer ausreichenden Berufshaftpfl icht-
versicherung nachweist und 

3.  in dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung regelt, 
dass

 a)  Gegenstand des Unternehmens nur die Wahrneh-
mung von Berufsaufgaben nach §  16 oder nach 
§ 23 ist,

 b)  mindestens die Hälfte des Kapitals und der 
Stimmanteile in Händen von Mitgliedern der je-
weiligen Baukammer ist. Die Berufszugehörigkeit 
der Gesellschafter, die mindestens ein Viertel des 
Kapitals oder der Stimmanteile innehaben, ist in 
geeigneter Weise kenntlich zu machen, 

 c)  die zur Geschäftsführung befugten Personen min-
destens zur Hälfte Berufsangehörige nach §  17 
oder § 24 sind,

 d)  Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter gehalten 
und Stimmrechte nur auf Mitglieder der jeweiligen 
Baukammer oder auf Gesellschaften, die nach 
Satz  2 Anteile an der Gesellschaft halten dürfen, 
übertragen werden dürfen,

 e)  bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesell-
schaften auf Aktien die Mehrheit der Aktien ent-
sprechend Buchstabe b auf Namen lauten,

 f)  die Übertragung von Kapital- und Geschäftsantei-
len an die Zustimmung aller Gesellschafter gebun-
den ist und

 g)  die für die Berufsangehörigen nach diesem Gesetz 
geltenden Berufspfl ichten von der Gesellschaft be-
achtet werden.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b dürfen 
Anteile auch von Gesellschaften gehalten werden, die die 
Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sinnge-
mäß erfüllen.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf eine Gesellschaft Be-
rufsbezeichnungen nach § 17 Absatz 1 in Verbindung mit 
Berufsbezeichnungen nach §  24 Absatz  1 führen, wenn 
beide Berufsgruppen zusammen mindestens zwei Drittel 
des Kapitals und der Stimmanteile innehaben und jede 
der im Namen der Gesellschaft genannten Berufsgrup-
pen mindestens ein Viertel des Kapitals und der Stimm-
anteile hält. Die Gesellschaft ist in diesem Fall in dem 
Gesellschaftsverzeichnis der Baukammer einzutragen, 
deren Kammerangehörige innerhalb der Gesellschaft 
über das größere Gewicht des Kapitals und der Stimm-
anteile verfügen. Bei gleichem Gewicht ist sie in das Ge-
sellschaftsverzeichnis der Baukammer einzutragen, die 
über den Schutz der Berufsbezeichnung wacht, die im 
Namen der Gesellschaft an vorderster Stelle steht. Im 
Übrigen gilt Absatz 2 sinngemäß.

(4) Die zur Deckung der sich aus der Tätigkeit der Ge-
sellschaft ergebenden Haftpfl ichtgefahren erforderliche 
Berufshaftpfl ichtversicherung ist für die Dauer der Ein-
tragung in das jeweilige Gesellschaftsverzeichnis abzu-
schließen und für eine Nachhaftungszeit von mindestens 
fünf Jahren aufrecht zu erhalten. Die Mindestversiche-
rungssumme für jeden Versicherungsfall beträgt 1,5 Mil-
lionen Euro für Personenschäden und 250 000 Euro für 
sonstige Schäden. Die Leistungen des Versicherers für 
alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten 
Schäden können auf den dreifachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme begrenzt werden. Zuständige Stelle 
im Sinn des § 117 Absatz 2 Satz 1 des Versicherungsver-
tragsgesetzes ist die jeweilige Baukammer. Diese erteilt 
Dritten zur Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen auf Antrag Auskunft über den Namen, die Adresse 
und die Versicherungsnummer der Berufshaftpfl ichtver-
sicherung der Gesellschaft, soweit diese kein überwie-
gendes schutzwürdiges Interesse an der Nichterteilung 
der Auskunft hat. Dies gilt auch, wenn die Eintragung in 
das Gesellschaftsverzeichnis erloschen ist.

(5) Die Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis ist zu 
versagen, wenn in einer Person der Geschäftsführung 
oder einer der Gesellschafter, auf die es zur Erfüllung 
der Voraussetzungen nach Absatz  2 Satz  1 Nummer  3 
Buchstabe b und c ankommt, einer der Gründe nach § 22 
Absatz 1 oder § 29 Absatz 1 vorliegt.

(6) Die Eintragung einer Gesellschaft in das Gesell-
schaftsverzeichnis bei einer Baukammer ist zu löschen, 
wenn

1.  die Gesellschaft nicht mehr besteht, 
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2.  die geschützte Berufsbezeichnung im Namen oder in 
der Firma nicht mehr geführt wird,

3.  die Eintragungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen 
und auch nicht innerhalb einer vom Eintragungsaus-
schuss gesetzten Frist, die ein Jahr nicht überschrei-
ten darf, wieder erfüllt werden. Im Falle des Todes ei-
nes Geschäftsführers oder eines Gesellschafters, von 
dessen Person die Erfüllung der Eintragungsvoraus-
setzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe 
b und c abhängt, soll die Frist mindestens ein Jahr 
und höchstens zwei Jahre betragen,

4.  die Gesellschaft in Vermögensverfall geraten ist, 

5.  in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig 
auf Löschung der Eintragung aus dem Verzeichnis 
nach Absatz 1 erkannt wurde oder

6.  die Gesellschaft dies schriftlich beantragt. 

Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen über die Rücknahme und 
den Widerruf von Verwaltungsakten bleiben unberührt.

§ 31
Partnerschaftsgesellschaften und 

Haftungsbeschränkungen

(1) Auf Partnerschaftsgesellschaften nach §  1 Absatz  1 
des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes vom 25. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1744), das zuletzt durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2015 (BGBl.  I S.  2565) geändert 
worden ist, fi ndet § 30 mit Ausnahme von § 30 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 Buchstabe b bis f sowie Ab-
satz 4 entsprechende Anwendung.

(2) Wird für die Deckung der sich aus der Tätigkeit der 
Partnerschaftsgesellschaft ergebenden Haftpfl ichtgefah-
ren eine Berufshaftpfl ichtversicherung entsprechend § 30 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 4 abgeschlossen, 
kann der Anspruch gegenüber Auftraggebern wegen feh-
lerhafter Berufsausübung auf Ersatz eines fahrlässig 
verursachten Schadens beschränkt werden 

1.  durch schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis zur 
Höhe der Mindestversicherungssumme und 

2.  durch vorformulierte Vertragsbedingungen für Fälle 
einfacher Fahrlässigkeit auf den vierfachen Betrag 
der Mindestversicherungssumme für Sach- und Ver-
mögensschäden und den einfachen Betrag der Min-
destversicherungssumme für Personenschäden, wenn 
insoweit Versicherungsschutz besteht. 

(3) Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Be-
rufshaftung gemäß §  8 Absatz  4 des Partnerschaftsge-
sellschaftsgesetzes müssen eine Berufshaftpfl ichtversi-
cherung unterhalten, die für Schäden wegen fehlerhafter 
Berufsausübung haftet. Deckungsumfang und De-
ckungsbedingungen der Berufshaftpfl ichtversicherung 
müssen mindestens Absatz 2 entsprechen. 

§ 32
Auswärtige Gesellschaften

(1) Gesellschaften, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht in einem Gesellschaftsverzeichnis eingetragen 
sind (auswärtige Gesellschaften), dürfen in ihrer Firma 
oder ihrem Namen die in § 17 Absatz 1 und 3 oder § 24 
Absatz  1 genannten Berufsbezeichnungen und Wortver-
bindungen nach § 17 Absatz 4 oder § 24 Absatz 2 nur füh-
ren, soweit sie dazu nach dem Recht ihres Herkunftsstaa-
tes befugt sind, diese oder vergleichbare Berufsbezeich-
nungen in ihrer Firma oder in ihrem Namen zu führen.

(2) Die auswärtigen Gesellschaften mit einem Unterneh-
mensgegenstand nach §  30 Absatz  2 Satz  1 Nummer  3 
Buchstabe a haben das erstmalige Erbringen von Leis-
tungen der jeweiligen Baukammer anzuzeigen. Der An-
zeige haben sie Informationen über die Einzelheiten ih-
rer Berufshaftpfl ichtversicherung oder eines vergleichba-
ren Schutzes der Leistungsempfänger oder Dritter 
beizufügen. Sie haben diese Informationen auch den 
Leistungsempfängern vor Leistungsbeginn zur Verfü-
gung zu stellen.

(3) Das Führen der Berufsbezeichnung ist einer auswär-
tigen Gesellschaft durch die zuständige Baukammer zu 

untersagen, wenn die Gesellschaft auf Verlangen nicht 
nachweist, dass 

1.  sie oder ihre Gesellschafter und gesetzlichen Vertreter 
die die Baukammer betreffende Tätigkeit nach dem 
Recht des Herkunftsstaates der Gesellschaft rechtmä-
ßig ausübt oder ausüben und 

2.  der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung die Voraus-
setzungen nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 erfüllt 
und eine Berufshaftpfl ichtversicherung nach § 30 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 4 besteht. 

(4) Die auswärtigen Gesellschaften haben die Berufs-
pfl ichten zu beachten. Für die Verfolgung von Verstößen 
gilt § 36 entsprechend.

Teil 3
Berufspfl ichten und Berufsgerichtsbarkeit

Abschnitt 1
Berufspfl ichten

§ 33
Berufspfl ichten

(1) Die Kammermitglieder sind verpfl ichtet, ihren Beruf 
gewissenhaft und unter Beachtung des Rechts auszu-
üben, dem ihnen im Zusammenhang mit dem Beruf ent-
gegengebrachten Vertrauen zu entsprechen und alles zu 
unterlassen, was dem Ansehen des Berufsstandes scha-
den könnte.

(2) Sie sind insbesondere verpfl ichtet,

1.  bei der Ausübung des Berufs darauf zu achten, dass 
das Leben und die Gesundheit Dritter, die natürli-
chen Lebensgrundlagen und bedeutende Sachwerte 
nicht gefährdet werden,

2.  die berechtigten Interessen der Auftraggeberin oder 
des Auftraggebers zu wahren,

3.  Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren,

4.  sich entsprechend der Fort- und Weiterbildungsord-
nung der jeweiligen Baukammer fortzubilden und 
sich über die für die Berufsausübung geltenden Be-
stimmungen zu unterrichten,

5.  sich ausreichend gegen Haftpfl ichtansprüche zu ver-
sichern,

6.  berufswidrige Handlungen zu Zwecken des Wettbe-
werbs, insbesondere anpreisende Werbung, zu unter-
lassen,

7.  sich nur an solchen Planungswettbewerben für Ar-
chitekten- und Ingenieurleistungen zu beteiligen, die 
auf der Grundlage veröffentlichter einheitlicher 
Richtlinien im Sinne von § 78 Absatz 2 der Vergabe-
verordnung vom 12. April 2016 (BGBl.  I S.  624) in 
der jeweils geltenden Fassung stattfi nden,

8.  angemessene Honorare nach der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2276), die durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 2. Dezember 2020 (BGBl.  I S.  2636) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung zu ver-
einbaren,

9.  in Ausübung ihres Berufs keine Vorteile von Dritten, 
die nicht Auftraggeberin oder Auftraggeber sind, zu 
fordern oder anzunehmen,

10.  das geistige Eigentum anderer zu achten und nur 
solche Entwürfe und Bauvorlagen mit ihrer Unter-
schrift zu versehen, die von ihnen selbst oder unter 
ihrer Leitung gefertigt wurden,

11.  sich gegenüber Berufsangehörigen sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und in der Zusammenar-
beit mit Angehörigen anderer Berufe kollegial zu 
verhalten,

12.  den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teil-
nahme an erforderlichen Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen zu ermöglichen und

13.  Dienstleistungsempfängern und den zuständigen 
Behörden Informationen und Kontaktdaten gemäß 
Artikel  22, 27 und 28 Absatz  4 der Richtlinie 
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2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36) 
zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden In-
genieure sind darüber hinaus verpfl ichtet, ihre Unabhän-
gigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu wahren und 
 insbesondere neben ihrer berufl ichen Tätigkeit keine 
 gewerbliche Tätigkeit auszuüben, die in einem Zusam-
menhang mit ihren Berufsaufgaben steht.

(4) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten ist eine 
Berufspfl ichtverletzung, wenn es nach den Umständen des 
Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und 
Vertrauen in einer für die Ausübung der Berufstätigkeit 
oder für das Ansehen des Berufsstandes bedeutsamen 
Weise zu beeinträchtigen. Der Aufsicht der jeweiligen 
Baukammer unterliegt nicht die amtliche Tätigkeit der 
Mitglieder, die im öffentlichen Dienst stehen. Das gleiche 
gilt für die berufl iche Tätigkeit von Mitgliedern, soweit sie 
als Beliehene öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

§ 34
Ahndung von Berufsvergehen

(1) Die Verletzung von Berufspfl ichten (Berufsvergehen) 
wird im berufsgerichtlichen Verfahren geahndet. 

(2) Für die Ermittlungen der jeweiligen Baukammer, ob 
ein Berufsvergehen vorliegt, und das dabei einzuhal-
tende Verfahren gelten §§ 58c und 58d des Heilberufsge-
setzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW S. 403) in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend. Zuständiges Berufsge-
richt im Sinne von § 58c Absatz 4 Satz 1 des Heilberufs-
gesetzes ist das für die jeweilige Baukammer gebildete 
Berufsgericht bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf.

(3) Für die Verjährung gilt § 59 Absatz 4 des Heilberufs-
gesetzes entsprechend.

Abschnitt 2
Berufsgerichtliches Verfahren

§ 35
Berufsgerichtsbarkeit

(1) Mitglieder der Baukammern oder in das Verzeichnis 
auswärtiger Dienstleister eingetragene Personen, die 
schuldhaft gegen Berufspfl ichten verstoßen, haben sich 
im berufsgerichtlichen Verfahren zu verantworten. Bau-
kammermitglieder im öffentlichen Dienst unterliegen 
hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht dem be-
rufsgerichtlichen Verfahren.

(2) Einen Antrag auf Einleitung eines berufsgerichtli-
chen Verfahrens gegen ein Mitglied können stellen

1.  der Vorstand der jeweiligen Kammer,

2.  Mitglieder gegen sich selbst oder

3.  die Aufsichtsbehörde.

Gegen in das Verzeichnis auswärtiger Dienstleister ein-
getragene Personen, die Staatsangehörige eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sind, kann der jeweilige Vorstand 
die Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens nur 
dann unter Einhaltung des Amtshilfeverfahrens nach 
Artikel 35 der Richtlinie 2006/123/EG beantragen, wenn 
der Niederlassungsmitgliedstaat keine oder unzurei-
chende Maßnahmen ergriffen hat.

§ 36
Berufsgerichtliche Maßnahmen

(1) Im berufsgerichtlichen Verfahren kann erkannt wer-
den auf

1.  Verweis, 

2.  Geldbuße bis zu 50 000 Euro,

3.  Verlust von Ämtern in der jeweiligen Baukammer und 
der Fähigkeit, Ämter in der jeweiligen Baukammer zu 
bekleiden,

4.  Aberkennung des Wahlrechts und der Wählbarkeit zu 
den Organen der jeweiligen Baukammer, ihrer Aus-
schüsse, Einrichtungen und fachrichtungsbezogenen 
Untergliederungen für eine Dauer von bis zu fünf 
Jahren, 

5.  Löschung der Eintragung in den Listen oder aus dem 
jeweiligen Verzeichnis auswärtiger Dienstleister oder 

6.  Ausschluss aus der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen bei freiwilligen Mitgliedern dieser Bau-
kammer.

Ist zu erwarten, dass in einem berufsgerichtlichen Ver-
fahren auf Löschung der Eintragung aus einer Liste oder 
dem Verzeichnis (Satz  1 Nummer  5) erkannt wird, so 
kann das Berufsgericht auf Grund mündlicher Verhand-
lung die Führung der Berufsbezeichnung bis zur rechts-
kräftigen Entscheidung des berufsgerichtlichen Verfah-
rens vorläufi g untersagen.

(2) Im berufsgerichtlichen Verfahren gegenüber einer 
Gesellschaft nach § 30 kann erkannt werden auf

1.  Verweis,

2.  Geldbuße bis zu 200 000 Euro oder

3.  Löschung der Eintragung aus dem Gesellschaftsver-
zeichnis nach § 30 Absatz 1.

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Für die Verfolgung von 
Verstößen auswärtiger Gesellschaften gilt Satz  1 Num-
mer 1 und 2 entsprechend. 

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 
4 sowie nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 können 
nebeneinander verhängt werden. Eine Maßnahme nach 
Absatz  1 Satz  1 Nummer  4 schließt die Folgen einer 
Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in sich ein. 
In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 5 sowie des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 bestimmt das Berufsgericht 
einen Zeitraum von mindestens drei und höchstens sie-
ben Jahren, innerhalb dessen eine erneute Eintragung zu 
versagen ist.

(4) Hat ein Gericht oder eine Behörde wegen desselben 
Verhaltens bereits eine Strafe, Geldbuße, Disziplinar-
maßnahme oder ein Ordnungsmittel verhängt, so ist von 
einer Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 
oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 abzusehen, es sei denn, 
dass diese Maßnahme zusätzlich erforderlich ist, um das 
Mitglied oder die Gesellschaft zur Erfüllung ihrer oder 
seiner Berufspfl ichten anzuhalten und das Ansehen des 
Berufsstandes zu wahren. 

(5) Eine Berufspfl ichtverletzung, die eine Maßnahme nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 rechtfertigt, kann auch 
nach Beendigung der Mitgliedschaft geahndet werden. 

§ 37

Berufsgerichte

(1) Das berufsgerichtliche Verfahren wird von den Be-
rufsgerichten als erste Instanz und von den Landesbe-
rufsgerichten als Rechtsmittelinstanz durchgeführt.

(2) Bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf werden ein 
Berufsgericht für Architektinnen und Architekten, 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner und ein Berufsgericht 
für Beratende Ingenieurinnen und Beratende Ingenieure 
sowie Ingenieurinnen und Ingenieure im Bauwesen ge-
bildet.

(3) Bei dem Oberverwaltungsgericht werden als Rechts-
mittelgerichte ein Landesberufsgericht für Architektin-
nen und Architekten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner 
und ein Landesberufsgericht für Beratende Ingenieurin-
nen und Beratende Ingenieure sowie Ingenieurinnen und 
Ingenieure im Bauwesen gebildet.

(4) Den Berufsgerichten und den Landesberufsgerichten 
stehen die Geschäftseinrichtungen des Gerichts, dem sie 
angegliedert sind, zur Verfügung. Die für die Dienstaufsicht 
über diese Gerichte getroffenen Bestimmungen gelten auch 
für die Berufsgerichte und die Landesberufsgerichte.
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§ 38
Zusammensetzung der Berufsgerichte

(1) Das Berufsgericht für Architektinnen und Architek-
ten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner verhandelt und 
entscheidet in Kammern, die mit einer Berufsrichterin 
oder einem Berufsrichter als Vorsitzende oder Vorsitzen-
dem und zwei Mitgliedern der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen als ehrenamtliche Beisitzer besetzt 
sind. Ein Beisitzer soll der Fachrichtung der oder des Be-
schuldigten angehören und ihren oder seinen Beruf in 
derselben Tätigkeitsart wie die oder der Beschuldigte 
ausüben. Die Voraussetzungen des Satzes 2 brauchen 
nicht in der Person desselben Beisitzers gegeben zu sein. 
Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung 
wirken die Beisitzer nicht mit. 

(2) Das Berufsgericht für Beratende Ingenieurinnen und 
Beratende Ingenieure sowie Ingenieurinnen und Ingeni-
eure im Bauwesen verhandelt und entscheidet in Kam-
mern, die mit einer Berufsrichterin oder einem Berufs-
richter als Vorsitzende oder Vorsitzendem und zwei Mit-
gliedern der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
als ehrenamtliche Beisitzer besetzt sind. Absatz 1 Satz 2 
bis 4 gilt entsprechend.

(3) Das Landesberufsgericht für Architektinnen und Ar-
chitekten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner entscheidet 
in Senaten, die mit drei Berufsrichtern einschließlich der 
oder des Vorsitzenden und zwei Mitgliedern der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen als ehrenamtliche Bei-
sitzer besetzt sind. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4) Das Landesberufsgericht für Beratende Ingenieurin-
nen und Beratende Ingenieure sowie Ingenieurinnen und 
Ingenieure im Bauwesen entscheidet in Senaten, die mit 
drei Berufsrichtern einschließlich der oder des Vorsitzen-
den und zwei Mitgliedern der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen als ehrenamtliche Beisitzer besetzt 
sind. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(5) Die Berufsrichter müssen Richter auf Lebenszeit 
sein.

(6) Die ehrenamtlichen Beisitzer dürfen nicht der Auf-
sichtsbehörde, dem Vorstand der jeweiligen Baukammer, 
den Vertreterversammlungen, den Eintragungsausschüs-
sen oder einem anderen Ausschuss angehören. Sie dürfen 
auch nicht Dienstkräfte der Baukammern sein oder in 
deren Organisationen sonstige Funktionen ausüben.

§ 39
Bestellung der Berufsrichter

(1) Die Vorsitzenden und die berufsrichterlichen Beisit-
zer der Landesberufsgerichte und die Vertreter dieser 
Berufsrichter werden vom für Justiz zuständigen Minis-
terium bestellt. Die Vorsitzenden der Berufsgerichte und 
deren Vertreter werden vom für Justiz zuständigen Mi-
nisterium oder von einer von diesem bestimmten Stelle 
bestellt. Die Amtsdauer beträgt fünf Jahre. 

(2) Wird während der Amtsdauer die Bestellung neuer 
oder weiterer Richter erforderlich, so werden sie nur für 
den Rest der Amtsdauer bestellt.

§ 40
Ehrenamtliche Beisitzer

(1) Die ehrenamtlichen Beisitzer der Berufsgerichte und 
der Landesberufsgerichte sowie deren Vertreter werden 
für die Dauer von fünf Jahren von einem Wahlausschuss 
gewählt. § 39 Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) Der Wahlausschuss für die Wahl zu den Berufsgerich-
ten für Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen 
und Stadtplaner besteht aus der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts, der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts Düsseldorf 
sowie drei von der Architektenkammer Nordrhein-West-
falen benannten Kammermitgliedern. Für die Wahl zu den 
Berufsgerichten für Beratende Ingenieurinnen und Bera-
tende Ingenieure sowie Ingenieurinnen und Ingenieure im 
Bauwesen gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass 
die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen drei 
Kammermitglieder benennt. Für jedes benannte Mitglied 
des Ausschusses ist gleichzeitig eine Vertreterin oder ein 
Vertreter zu benennen. Die Vertreterin oder der Vertreter 

ist nur stimmberechtigt, wenn das Mitglied vorüberge-
hend verhindert oder ausgeschieden ist. Die Amtsdauer 
der benannten Mitglieder des Ausschusses beträgt fünf 
Jahre. Sie beginnt mit dem erstmaligen Zusammentritt.

(3) Der Wahlausschuss wird von der Präsidentin oder 
vom Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts einberu-
fen. Er ist nur beschlussfähig, wenn er vollzählig ist.

(4) Jede Baukammer ist verpfl ichtet, dem jeweiligen 
Wahlausschuss eine Liste von geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerbern vorzulegen, die mindestens fünfzig Na-
men enthält.

(5) Gewählt ist, wer mindestens vier Stimmen, darunter 
die Stimmen der beiden Gerichtspräsidentinnen oder 
Gerichtspräsidenten, auf sich vereinigt.

(6) Als ehrenamtlicher Beisitzer sind Personen nicht 
wählbar, gegen die auf Maßnahmen nach § 36 Absatz 1 
Satz  1 Nummern 1 bis 4 rechtskräftig erkannt worden 
ist, es sei denn, dass seit dem Eintritt der Rechtskraft 
mindestens fünf Jahre verstrichen und in den Fällen des 
§  36 Absatz  1 Satz  1 Nummer  4 die Maßnahme nicht 
mehr wirksam ist. Außerdem ist nicht wählbar, wer in 
entsprechender Anwendung des § 66 Absatz 1 Buchstabe 
a bis e des Heilberufsgesetzes von dem Amt des ehren-
amtlichen Beisitzers ausgeschlossen ist.

(7) Nach der Übernahme eines Amtes oder einer Funk-
tion nach § 38 Absatz 6 ist ein ehrenamtlicher Beisitzer 
von seinem Amt zu entbinden. Im Übrigen fi ndet auf die 
Amtsenthebung und die Entbindung eines ehrenamtli-
chen Beisitzers von seinem Amt § 66 Absatz 2 und 3 des 
Heilberufsgesetzes entsprechende Anwendung. Die Ent-
scheidung trifft das für die jeweilige Baukammer zustän-
dige Landesberufsgericht.

(8) Für die Vereidigung der ehrenamtlichen Beisitzer gel-
ten die Vorschriften über die Vereidigung der ehrenamtli-
chen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter 
entsprechend. Ihre Entschädigung richtet sich nach den 
Vorschriften über die Entschädigung der ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter.

§ 41
Anwendung des Heilberufsgesetzes

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind im Übrigen die Bestimmungen des VI. Abschnitts, 2. 
Unterabschnitt des Heilberufsgesetzes entsprechend an-
zuwenden.

(2) § 111 des Heilberufsgesetzes fi ndet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass das Landesberufsgericht nach der Ver-
hängung von Maßnahmen nach §  36 Absatz  1 Satz  1 
Nummer 4 bis 6 auf Antrag der oder des Betroffenen frü-
hestens zwei Jahre nach Rechtskraft des Urteils durch 
Beschluss die Rechte aus der Mitgliedschaft wieder zuer-
kennen (§ 36 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5) oder feststellen 
kann, dass das frühere Urteil einer Wiedereintragung 
nicht entgegen steht.

(3) § 114 des Heilberufsgesetzes fi ndet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die persönlichen und sächlichen Kos-
ten der jeweiligen Berufsgerichtsbarkeit dem Land 
Nordrhein-Westfalen am Schluss eines jeden Rechnungs-
jahres von der jeweiligen Baukammer zu erstatten sind.

Teil 4
Ordnungswidrigkeiten, Rechtsverordnungen, 

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 42
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße bis zu 20 000 Euro kann belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 17 Absatz 1, 3 
oder 4 oder §  24 Absatz  1 oder 2 Berufsbezeichnungen 
führt oder Wortverbindungen oder ähnliche Bezeichnun-
gen verwendet.
(2) Mit Geldbuße bis zu 100 000 Euro kann belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen §  30 Absatz  1 
Satz  1 oder 2 Berufsbezeichnungen führt oder Wortver-
bindungen oder ähnliche Bezeichnungen verwendet.
(3) Die jeweilige Baukammer ist zuständige Verwal-
tungsbehörde zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
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nungswidrigkeiten. Geldbußen und Verwarnungsgelder 
fl ießen in die Kasse der jeweils zuständigen Baukammer. 
Diese trägt auch die notwendigen Auslagen abweichend 
von § 105 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl.  I S.  602), das zuletzt durch Artikel  2 
des Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl.  I S.  333) geän-
dert worden ist, und ist ersatzpfl ichtig nach §  110 Ab-
satz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

§ 43
Rechtsverordnungen

(1) Das für das Bauberufsrecht zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften 
zu erlassen über
1.  das Verfahren vor dem Eintragungsausschuss sowie 

die für die Eintragung in die in diesem Gesetz ge-
nannten Listen und Verzeichnisse vorzulegenden oder 
anzuerkennenden Nachweise,

2.  die Zusammensetzung des Sachverständigenaus-
schusses der Architektenkammer Nordrhein-Westfa-
len sowie das Verfahren,

3.  die anzuzeigenden Veränderungen in der Berufsaus-
übung,

4.  die nähere Ausgestaltung der in §  33 Absatz  2 Num-
mer  5 enthaltenen Haftpfl ichtversicherungspfl icht, in 
der die Festsetzung einer Mindestversicherungssumme, 
die Möglichkeit der Ersetzung der Berufshaftpfl icht-
versicherung durch gleichsam geeignete Mittel sowie 
die für die Überwachung des Versicherungsschutzes 
und die nach § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertrags-
gesetzes zuständigen Stellen aufgeführt sind,

5.  ausbildungsbezogene Eintragungsvoraussetzungen 
nach §  20 Absatz  1 Nummer  2 und Absatz  2 Num-
mer 2,

6.  weitere Fachrichtungen des Bauwesens nach § 26 Ab-
satz 3 zu bestimmen,

7.  die Inhalte der praktischen Tätigkeit nach §  20 Ab-
satz 1 Nummer 3, Absatz 2 Nummer  3 und § 27 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3, einschließlich erforderlicher 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, deren Bewer-
tung, sowie die Organisation, Anerkennung und Über-
wachung von im Ausland erbrachten Teilen des Be-
rufspraktikums,

8.  Regelungen zur Umsetzung von Richtlinien des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates der Europäi-
schen Union, soweit sie die bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften ergänzen und diese in ihrer zweckent-
sprechenden Durchführung sichern, und 

9.  das Nähere zu den Ausgleichsmaßnahmen nach §  20 
Absatz 6 bis 8.

(2) Das für das Bauberufsrecht zuständige Ministerium 
erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderli-
chen Verwaltungsvorschriften. 

§ 44
Übergangsvorschriften

Für Personen, die sich am 30. Juni 2020 in einem Studium 
oder einer praktischen Tätigkeit befi nden, die den Anfor-
derungen nach § 4 und § 30 des Gesetzes über den Schutz 
der Berufsbezeichnungen ‚Architekt‘, ‚Architektin‘, ‚Stadt-
planer‘ und ‚Stadtplanerin‘ sowie über die Architekten-
kammer, über den Schutz der Berufsbezeichnung ‚Bera-
tender Ingenieur‘ und ‚Beratende Ingenieurin‘ sowie über 
die Ingenieurkammer-Bau – Baukammerngesetz vom 16. 
Dezember 2003 (GV. NRW S.786), das zuletzt durch Ge-
setz vom 9. Dezember 2014 (GV. NRW. S.  876) geändert 
worden ist, entsprechen, sind diese Vorschriften längstens 
bis zum 30. Juni 2022 weiter anzuwenden. Bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes begonnene Verfahren vor den Eintra-
gungsausschüssen sowie anhängige berufsgerichtliche 
Verfahren sind nach den Vorschriften des in Satz  1 ge-
nannten Gesetzes abzuschließen. 

§ 45
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 14. März 2022 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über den Schutz der Be-
rufsbezeichnungen ‚Architekt‘, ‚Architektin‘, ‚Stadtpla-
ner‘ und ‚Stadtplanerin‘ sowie über die Architektenkam-
mer, über den Schutz der Berufsbezeichnung ‚Beratender 
Ingenieur‘ und ‚Beratende Ingenieurin‘ sowie über die 
Ingenieurkammer-Bau – Baukammerngesetz vom 16. De-
zember 2003 (GV. NRW S.786), das zuletzt durch Gesetz 
vom 9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 876) geändert wor-
den ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 1. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Zugleich für den Minister der Finanzen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Die Ministerin für Verkehr

Ina  B r a n d e s

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r

– GV. NRW. 2021 S. 1385
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Verordnung zur Änderung der eAkten-Verordnung 
Strafverfahren

Vom 1. Dezember 2021

Auf Grund des § 32 Absatz 2 der Strafprozeßordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl.  I S.  1074, 1319), der durch Artikel  1 Nummer  2 
des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) eingefügt 
worden ist, in Verbindung mit §  1 der Verordnung über 
die Ermächtigung des Ministeriums der Justiz zum Er-
lass von Rechtsverordnungen zur elektronischen Akten-
führung in Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafverfah-
ren und Strafvollzugsverfahren vom 10. März 2020 (GV. 
NRW. S. 182) verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

Die eAkten-Verordnung Strafverfahren vom 19. August 
2020 (GV. NRW. S. 761) wird wie folgt geändert:

1.  Nach § 4 wird folgender § 5 eingefügt:

 „§ 5
 Führung als Papierakte

  (1) Falls der Umfang des Verfahrens die elektronische 
Aktenführung nicht zulässt, kann die Behördenlei-
tung des betroffenen Gerichts oder der Staatsanwalt-
schaft anordnen, dass der Ermittlungsvorgang oder 
die elektronische Akte ausgedruckt und dauerhaft in 
Papierform geführt wird. Die Entscheidung über die 
Anordnung der dauerhaften Aktenführung in Papier-
form ist in einem Verwaltungsvorgang zu dokumentie-
ren.

  (2) Eine elektronische Aktenführung ist ausgeschlos-
sen, wenn auf das Verfahren oder Teile des Verfahrens 
der Runderlass des Innenministeriums „VS-Anwei-
sung“ vom 9. April 2001 (MBl. NRW. S. 666)  in der je-
weils geltenden Fassung  Anwendung fi ndet.“

2.  Der bisherige § 5 wird § 6 und wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden die Wörter „oder der von den 
Störungen“ gestrichen und nach den Wörtern „Ge-
richts oder“ das Wort „der“ eingefügt.

 b)  In Satz 3 werden nach dem Wort „sind“ die Wörter 
„in einem Verwaltungsvorgang“ eingefügt.

3.  Der bisherige § 6 wird § 7.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Düsseldorf, 1. Dezember 2021

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1401
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Zweite Verordnung zur Änderung 
der eAkten- Einführungszeitpunktverordnung 

Straf- und  Bußgeldverfahren

Vom 1. Dezember 2021

Auf Grund des § 32 Absatz 2 der Strafprozeßordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl.  I S.  1074, 1319), der durch Artikel  1 Nummer  2 
des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) eingefügt 
worden ist, sowie auf Grund des § 110a Absatz 2 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
der zuletzt durch Artikel 8 Nummer 13 des Gesetzes vom 
5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) neu gefasst worden ist, je-

weils in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Er-
mächtigung des Ministeriums der Justiz zum Erlass von 
Rechtsverordnungen zur elektronischen Aktenführung in 
Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafverfahren und 
Strafvollzugsverfahren vom 10. März 2020 (GV. NRW. 
S. 182) verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

§ 1 der eAkten-Einführungszeitpunktverordnung Straf- 
und Bußgeldverfahren vom 19. Januar 2021 (GV. NRW. 
S. 130), die durch Verordnung vom 9. Juli 2021 (GV. NRW. 
S. 926) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

  „(2) Bei Abgabe eines Verfahrens mit elektronisch ge-
führter Akte in eine Abteilung, welche die Akten in 
Papierform führt, muss die elektronische Akte ausge-
druckt und in Papierform fortgeführt werden. Satz 1 
gilt entsprechend bei Verbindung eines Verfahrens mit 
elektronisch geführter Akte mit einem Verfahren, des-
sen Akte in Papierform geführt wird, unabhängig da-
von, welches Verfahren führend ist.“

2.  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Dezember 2021

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1401
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Verordnung zum Erlass von Öko-Kontrollstellen-
Beteiligungsverordnungen NRW 

Vom 26. November 2021

Artikel 1
Verordnung

zur Beteiligung privater Kontrollstellen bei der Durch-
führung des Kontrollverfahrens auf dem Gebiet des öko-
logischen Landbaus im Land Nordrhein-Westfalen 2021 
(Öko-Kontrollstellen-Beteiligungsverordnung NRW 2021 

– KtrStBVO NRW 2021)

Auf Grund des §  2 Absatz  3 des Öko-Landbaugesetzes 
vom 7. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2358) in Verbindung 
mit §  7 Absatz  2 Nummer  3 der Zuständigkeitsverord-
nung Agrar vom 5. Februar 2019 (GV. NRW. S. 116) ver-
ordnet das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Nordrhein-Westfalen:

§  1 
Mitwirkung der Kontrollstellen

Die Kontrollstellen werden an der Durchführung des 
Kontrollverfahrens im Land Nordrhein-Westfalen betei-
ligt, indem sie nachfolgende Aufgaben wahrnehmen:

1.  Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Mel-
dung nach Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 
2007 über die ökologische/biologische Produktion 
und die Kennzeichnung von ökologischen/biologi-
schen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr.  2092/91 (ABl. L 189 vom 20.7.2007, 
S.  1; L 300 vom 18.10.2014, S.  72) die zuletzt durch 
Verordnung (EU) Nr.  517/2013 (ABl. L 158 vom 
10.6.2013, S.  1) geändert worden ist, Unterstützung 
des Unternehmens bei erforderlichen Korrekturen 
und Weiterleitung der Meldung an das Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen, im Folgenden LANUV genannt,
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2.  Durchführung der Kontrollbesuche nach den Arti-
keln 65, 85 und 90 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
der Kommission vom 5. September 2008 mit Durch-
führungsvorschriften zur Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologi-
sche Produktion und die Kennzeichnung von ökolo-
gischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der 
ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeich-
nung und Kontrolle (ABl. L 250 vom 18.9.2008, S. 1; 
L 256 vom 29.9.2009, S.  39; L 295 vom 12.11.2009, 
S.  20; L 359 vom 29.12.2012, S.  77; L 68 vom 
8.3.2019, S. 16; L 233 vom 1.7.2021, S. 19), die zuletzt 
durch Durchführungsverordnung (EU) 2021/181 
(ABl. L 53 vom 16.2.2021, S. 99) geändert worden ist,

3.  Mitteilung über die Eilbedürftigkeit an amtliche La-
boratorien, wenn es sich um eine Probenahme wegen 
eines Verdachts auf Verwendung nicht für die ökolo-
gische Produktion zugelassener Mittel oder Verfah-
ren im Sinne des Artikel 65 Absatz 2 Satz 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr.  889/2008 handelt oder aus ande-
ren Gründen eine bevorzugte Untersuchung 
erforderlich ist,

4.  Information an das LANUV, wenn

 a)  für Untersuchungen kein amtliches Laborato-
rium benannt ist,

 b)  ein benanntes amtliches Laboratorium die An-
nahme von Untersuchungsaufträgen ablehnt oder

 c)  sich Hinweise ergeben, dass ein Laboratorium die 
Untersuchungen nicht korrekt durchführt oder 
andere Bedingungen für die Benennung nach den 
Artikeln 37 und 38 der Verordnung (EU) 2017/625 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2017 über amtliche Kontrollen und an-
dere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung 
der Anwendung des Lebens- und Futtermittel-
rechts und der Vorschriften über Tiergesundheit 
und Tierschutz, Pfl anzengesundheit und Pfl an-
zenschutzmittel zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr.  999/2001, (EG) Nr.  396/2005, (EG) 
Nr.  1069/2009, (EG) Nr.  1107/2009, (EU) 
Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 
und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parla-
ments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates so-
wie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des 
Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/
EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Ra-
tes und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates 
(Verordnung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 
vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; L 
48 vom 21.2.2018, S.  44; L 322 vom 18.12.2018, 
S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73) in der jeweils 
geltenden Fassung nicht erfüllt sind,

5.  Unterrichtung des LANUV im Sinne von §  5 Ab-
satz  3 Satz  2 des Öko-Landbaugesetzes vom 7. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2358), das zuletzt durch Ar-
tikel 110 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S.  3436) geändert worden ist, durch unverzügliche 
Übersendung eines Berichts, um dem LANUV nach 
Zeitpunkt und Umfang der Unterrichtung zu ermög-
lichen, in eigener Zuständigkeit weitere Maßnahmen 
zu ergreifen, wobei der Bericht genaue Angaben zu 
Art, Umfang und Zeitpunkt der festgestellten Ver-
stöße, den Verantwortlichen, die durch die Kontroll-
stelle beabsichtigten oder veranlassten Maßnahmen, 
sämtliche der Kontrollstelle zur Verfügung stehen-
den Unterlagen, die geeignet sind, die Verstöße zu 
belegen, sowie auf Nachfrage des LANUV Ergän-
zungen von Angaben beinhalten muss, 

6.  Unterrichtung des LANUV bei Hinweisen auf das 
Vorliegen schwerwiegender Verstöße gegen andere 
Vorschriften als denen des ökologischen Landbaus, 
es sei denn, die Information erscheint ausnahms-
weise nicht geboten, wobei die Kontrollstellen für 
die Unterrichtung dazu befugt sind, alle hierfür not-
wendigen personenbezogenen Daten dem LANUV 
zu übermitteln,

7.  Überwachung, ob die Anordnungen nach Artikel 30 
Absatz  1 der Verordnung (EG) Nr.  834/2007 und 
nach Artikel  91 Absatz  1 Satz  4 und Absatz  2 der 
Verordnung (EG) Nr.  889/2008 sowie Nebenbestim-
mungen von Genehmigungen eingehalten werden, 
auch wenn diese durch das LANUV erlassen wur-
den,

8.  Prüfung der Richtigkeit der Auskünfte der Unter-
nehmerinnen und Unternehmer auf Anfrage des LA-
NUV, Weiterleitung der Auskünfte zusammengefasst 
mit einer Stellungnahme an das LANUV und 
Durchführung weiterer Ermittlungen auf Verlangen 
des LANUV,

9.  Prüfung der Richtigkeit und Plausibilität der Anga-
ben der Unternehmerinnen und Unternehmer in An-
trägen sowie die Weiterleitung der Antragsunter-
lagen zusammen mit einer Stellungnahme an das 
LANUV, sofern die Anträge durch das LANUV zu 
bescheiden sind,

10.  Ausstellen von Bescheinigungen nach Artikel 29 Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und

11.  Übermittelung des „Verzeichnis der Unternehmer“ 
nach Artikel  27 Absatz  14 Satz  1 der Verordnung 
(EG) Nr.  834/2007 in Verbindung mit §  5 Absatz  2 
Satz  3 und 4 des Öko-Landbaugesetzes spätestens 
bis zum 31. Januar des Folgejahres an das LANUV.

§ 2 
Beleihungsverfahren

(1) Sofern zur Durchführung des Kontrollverfahrens im 
Land Nordrhein-Westfalen der Erlass eines Verwaltungs-
aktes erforderlich ist, wird diese Aufgabe in dem in § 3 
festgelegten Umfang auf die beliehene Kontrollstelle 
übertragen.

(2) Die Beleihung erfolgt aufgrund eines schriftlichen 
Antrags an das LANUV.

(3) Die Kontrollstelle versichert, dass das Kontrollperso-
nal über ausreichende Grundkenntnisse der einschlägi-
gen Rechtsvorschriften, insbesondere der Rechtsvor-
schriften der Europäischen Union für den ökologischen 
Landbau und des Verwaltungsrechts verfügt, so dass eine 
rechtskonforme Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 si-
chergestellt ist.

(4) Die Beleihung der Kontrollstelle kann mit Befristun-
gen, Bedingungen, Aufl agen oder einem Vorbehalt des 
Widerrufs versehen werden, soweit es die Aufrechterhal-
tung der Funktionsfähigkeit des Kontrollsystems oder 
Belange des Verbraucherschutzes, des Tierschutzes oder 
des Umweltschutzes hinsichtlich der Voraussetzungen 
nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Öko-Landbauge-
setzes erfordern. Unter denselben Voraussetzungen ist 
auch die nachträgliche Aufnahme oder Änderung von 
Nebenbestimmungen zulässig.

(5) Sobald eine Kontrollstelle nicht mehr über eine Zu-
lassung nach § 4 Absatz 1 des Öko-Landbaugesetzes ver-
fügt, entfällt die Beleihung. Darüber hinaus kann die Be-
leihung unbeschadet des Artikels 33 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2017/625 widerrufen werden, wenn die 
Kontrollstelle wiederholt oder in erheblichem Maß ihre 
Pfl ichten im Sinne der Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union für den ökologischen Landbau, des Öko-
Landbaugesetzes oder des Verwaltungsrechts verletzt.

(6) Nach der Beleihung soll die Leiterin oder der Leiter 
der Kontrollstelle gemäß §  1 des Verpfl ichtungsgesetzes 
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547) in der jeweils gel-
tenden Fassung unverzüglich auf die gewissenhafte Er-
füllung ihrer oder seiner Aufgaben verpfl ichtet werden. 
In begründeten Ausnahmefällen kann anstelle der Leite-
rin oder des Leiters der Kontrollstelle die Stellvertrete-
rin oder der Stellvertreter der Leiterin oder des Leiters 
der Kontrollstelle nach Satz  1 verpfl ichtet werden. Die 
Verpfl ichtung aller übrigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Kontrollstelle erfolgt im Anschluss und unver-
züglich durch die verpfl ichtete Person.

§ 3
Aufgaben der beliehenen Kontrollstellen

Die beliehene Kontrollstelle
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1.  trifft die nach Artikel  91 Absatz  2 Verordnung (EG) 
Nr. 889/2008 erforderlichen Maßnahmen,

2.  erlässt gemäß Artikel  138 Absatz  1 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2017/625 bei Abweichungen einen 
Aufl agenbescheid im Sinne von Nummer 4 Buchstabe 
a der Vorbemerkungen der Anlage 3 der ÖLG-Kon-
trollstellen-Zulassungsverordnung vom 7. Mai 2012 
(BGBl. I S. 1044) in der jeweils geltenden Fassung und

 3.  entscheidet über Anträge zur Verwendung von nicht 
ökologisch erzeugtem Saatgut und vegetativem Ver-
mehrungsmaterial nach Artikel  45 Absatz  1 Buch-
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 889/2008.

§ 4
Gebühren

Die Kontrollstelle kann für Amtshandlungen, für die sie 
beliehen wurde, Gebühren und Auslagen nach Maßgabe 
des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 
1999 (GV. NRW. S. 524) in der jeweils geltenden Fassung 
erheben. Die Kontrollstelle ist Gebührengläubigerin. Die 
Kontrollstelle kann für alle anderen Tätigkeiten ein ver-
traglich vereinbartes Entgelt geltend machen.

§ 5
Überwachung und Fachaufsicht

(1) Zur Überwachung der Kontrollstelle nach §  4 Ab-
satz  5 Satz  1 des Öko-Landbaugesetzes durch das 
 LANUV hat die Kontrollstelle dem LANUV

1.  mindestens zwei Wochen im Voraus die Einsatzpläne 
des in Nordrhein-Westfalen eingesetzten Kontrollper-
sonals zur Verfügung zu stellen,

2.  nicht voraussehbare Änderungen der Einsatzpläne 
unverzüglich nachzumelden und

3.  zusammen mit dem „Verzeichnis der Unternehmer“ 
nach § 1 Nummer 11 folgende weitere Informationen 
zu übermitteln:

 a)  Datum des Beginns und gegebenenfalls Endes des 
Kontrollvertrages,

 b)  Risikoeinstufung,

 c)  Kontrolleurin und Kontrolleur der Jahresinspek-
tion,

 d)  Gesamtanzahl der Kontrollen im Unternehmen im 
Jahr,

 e)  gegebenenfalls landwirtschaftliche Gesamtfl äche 
in Nordrhein-Westfalen und

 f)  gegebenenfalls ökologisch bewirtschaftete Fläche 
in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundeslän-
dern.

Bei beliehenen Tätigkeiten der Kontrollstelle erfolgt die 
Überwachung im Rahmen der Fachaufsicht.

(2) Das LANUV kann die der Kontrollstelle übertragenen 
Aufgaben auch im Einzelfall selbst wahrnehmen, soweit 
es die rechtmäßige und beziehungsweise oder zweckmä-
ßige Durchführung des Kontrollverfahrens durch die für 
das Unternehmen zuständige Kontrollstelle gefährdet 
sieht. Macht das LANUV von seinem Selbsteintrittsrecht 
Gebrauch, wird die für das Unternehmen zuständige 
Kontrollstelle unverzüglich informiert.

§ 6
Datenschutz, Verschwiegenheit, Aufbewahrungsfristen

(1) Die Kontrollstelle stellt sicher, dass die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen des Landes Nordrhein-West-
falen eingehalten werden. Die Kontrollstelle verpfl ichtet 
sich, über die ihr bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tätig-
keit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren. Artikel 8 der Verordnung 
(EU) 2017/625 ist zu beachten.

(2) Sofern nach anderen Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften keine abweichende Aufbewahrungsfrist oder 
eine Individualprüfung vorgeschrieben ist, beträgt die 
Aufbewahrungsfrist fünf Jahre ab

1.  Verfahrensabschluss für Akten und Vorgänge über 
Überwachungstätigkeiten und

2.  Beendigung eines Kontrollvertrages für Unterneh-
mensakten, wenn kein Kontrollstellenwechsel erfolgte.

§ 7
Muster, Vordrucke und Meldewege

(1) Für die in dieser Verordnung vorgesehenen Anträge, 
Bescheide, Mitteilungen und Meldungen nach den §§  1 
und 5, Verzeichnisse der Unternehmen und Berichte kann 
das LANUV Muster veröffentlichen oder Vordrucke, auch 
elektronisch, bereithalten. Zur elektronischen Übermitt-
lung der Daten kann das LANUV ein zu verwendendes 
Format vorgeben. Das LANUV kann das Verfahren der 
Meldung festlegen, insbesondere ob eine Meldung per E-
Mail an eine vom LANUV bekannt gegebene E-Mail-Ad-
resse zu senden ist oder die Daten über eine elektronische 
Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden.

(2) Soweit das LANUV Muster veröffentlicht, Vordrucke 
bereithält oder einen Meldeweg festlegt, sind diese zu 
verwenden.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2021 außer 
Kraft.

Artikel 2
Verordnung

zur Beteiligung privater Kontrollstellen bei der 
 Durchführung des Kontrollverfahrens auf dem Gebiet 
des ökologischen Landbaus im Land Nordrhein-West-

falen (Öko-Kontrollstellen-Beteiligungsverordnung 
NRW – KtrStBVO NRW)

Auf Grund des §  2 Absatz  3 des Öko-Landbaugesetzes 
vom 7. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2358) in Verbindung 
mit §  7 Absatz  2 Nummer  3 der Zuständigkeitsverord-
nung Agrar vom 5. Februar 2019 (GV. NRW. S. 116) ver-
ordnet das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Nordrhein-Westfalen:

§ 1
Mitwirkung der Kontrollstellen

(1) Die Kontrollstellen werden an der Durchführung des 
Kontrollverfahrens im Land Nordrhein-Westfalen betei-
ligt, indem sie nachfolgende Aufgaben wahrnehmen:

1.  Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Mel-
dung nach Artikel 34 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologi-
sche Produktion und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 
150 vom 14.6.2018, S. 1; L270 vom 29.10.2018, S. 37; 
L 305 vom 26.11.2019, S.  59; L 37 vom 10.2.2020, 
S. 26; L 324 vom 6.10.2020, S. 65: L 7 vom 11.1.2021, 
S. 53; L 204 vom 10.6.2021, S. 47; L 318 vom 9.9.2021, 
S. 5) in der jeweils geltenden Fassung, Unterstützung 
des Unternehmens beziehungsweise der Unterneh-
mergruppe bei erforderlichen Korrekturen und Wei-
terleitung der Meldung an das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 
im Folgenden LANUV genannt,

2.  Durchführung der amtlichen Kontrollen nach Arti-
kel  38 der Verordnung (EU) 2018/848, insoweit die 
Kontrollstellen für die betreffenden Kontrollberei-
che zugelassen sind,

3.  Durchführung von amtlichen Untersuchungen nach 
Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 41 Ab-
satz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2018/848,

4.  Mitteilung an amtliche Laboratorien, dass im Rah-
men einer amtlichen Untersuchung nach Artikel  29 
Absatz  1 Buchstabe a oder Artikel  41 Absatz  1 
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2018/848 eine be-
vorzugte Untersuchung erforderlich ist,



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 84 vom 14. Dezember 20211404

5.  Information an das LANUV, wenn
 a)  für Untersuchungen kein amtliches Laborato-

rium benannt ist,
 b)  ein benanntes amtliches Laboratorium die An-

nahme von Untersuchungsaufträgen ablehnt oder
 c)  sich Hinweise ergeben, dass ein Laboratorium die 

Untersuchungen nicht korrekt durchführt oder 
andere Bedingungen für die Benennung nach den 
Artikeln 37 und 38 der Verordnung (EU) 2017/625 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2017 über amtliche Kontrollen und an-
dere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung 
der Anwendung des Lebens- und Futtermittel-
rechts und der Vorschriften über Tiergesundheit 
und Tierschutz, Pfl anzengesundheit und Pfl an-
zenschutzmittel zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr.  999/2001, (EG) Nr.  396/2005, (EG) 
Nr.  1069/2009, (EG) Nr.  1107/2009, (EU) 
Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 
und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parla-
ments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates so-
wie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des 
Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/
EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Ra-
tes und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates 
(Verordnung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 
vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; L 
48 vom 21.2.2018, S.  44; L 322 vom 18.12.2018, 
S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73) in der jeweils 
geltenden Fassung nicht erfüllt sind,

6.  Unterrichtung des LANUV im Sinne von § 5 Absatz 3 
Satz  2 des Öko-Landbaugesetzes vom 7. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2358) in der jeweils geltenden Fassung 
durch unverzügliche Übersendung eines Berichts, um 
dem LANUV nach Zeitpunkt und Umfang der Unter-
richtung zu ermöglichen, in eigener Zuständigkeit wei-
tere Maßnahmen zu ergreifen, wobei der Bericht ge-
naue Angaben zu Art, Umfang und Zeitpunkt der fest-
gestellten Verstöße, den Verantwortlichen, die durch die 
Kontrollstelle beabsichtigten oder veranlassten Maß-
nahmen, sämtliche der Kontrollstelle zur Verfügung 
stehenden Unterlagen, die geeignet sind, die Verstöße 
zu belegen, sowie auf Nachfrage des LANUV Ergän-
zungen von Angaben beinhalten muss,

7.  Unterrichtung des LANUV bei Hinweisen auf das 
Vorliegen schwerwiegender Verstöße gegen andere 
Vorschriften als denen des ökologischen Landbaus, 
es sei denn, die Information erscheint ausnahms-
weise nicht geboten, wobei die Kontrollstellen für 
die Unterrichtung dazu befugt sind, alle hierfür not-
wendigen personenbezogenen Daten dem LANUV 
zu übermitteln,

8.  Überwachung, ob die Anordnungen nach Artikel 29 
Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe 
b und Artikel  42 Absatz  1 der Verordnung (EU) 
2018/848 sowie Nebenbestimmungen von Genehmi-
gungen eingehalten werden, auch wenn diese durch 
das LANUV erlassen wurden,

9.  Prüfung der Richtigkeit der Auskünfte der Unter-
nehmerinnen und Unternehmer auf Anfrage des LA-
NUV, Weiterleitung der Auskünfte zusammengefasst 
mit einer Stellungnahme an das LANUV und 
Durchführung weiterer Ermittlungen auf Verlangen 
des LANUV,

10.  Prüfung der Richtigkeit und Plausibilität der Anga-
ben der Unternehmerinnen und Unternehmer in An-
trägen sowie die Weiterleitung der Antragsunter-
lagen zusammen mit einer Stellungnahme an das 
LANUV, sofern die Anträge durch das LANUV zu 
bescheiden sind,

11.  Ausstellen und Erneuerung der Zertifi kate nach Ar-
tikel  35 Absatz  1 in Verbindung mit Artikel  38 Ab-
satz 5 der Verordnung (EU) 2018/848,

12.  Ausstellen von Bescheinigungen mit Informationen 
über die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen 

für Unternehmerinnen und Unternehmer zur Vorlage 
bei der Förderbehörde zur Sicherstellung der Anfor-
derungen nach Artikel  43 Absatz  6 der Verordnung 
(EU) 2018/848 nach Maßgabe des für die Umsetzung 
der Verordnung (EU) Nr.  1306/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das 
Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, 
(EG) Nr.  165/94, (EG) Nr.  2799/98, (EG) 
Nr.  814/2000, (EG) Nr.  1290/2005 und (EG) 
Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S.549; L 061 vom 1.3.2014, S.  11; L 130 vom 
19.5.2016, S. 9; L 327 vom 9.12.2017, S. 83) in der je-
weils geltenden Fassung zuständigen Ministeriums,

13.  Übermittelung des „Verzeichnis der Unternehmer“ 
nach Artikel  40 Absatz  10 Buchstabe a der Verord-
nung (EU) 2018/848 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 
Satz  3 und 4 des Öko-Landbaugesetzes spätestens 
bis zum 31. Januar des Folgejahres an das LANUV.

(2) Zur Durchführung der Aufgabe nach Absatz 1 Num-
mer 11 werden die Personen im Sinne des § 11 in Verbin-
dung mit Nummer  1.3 der Anlage 4 der ÖLG-Kontroll-
stellen-Zulassungsverordnung vom 7. Mai 2012 (BGBl.  I 
S. 1044) in der jeweils geltenden Fassung, die die Zertifi -
zierungsentscheidungen treffen, im Sinne des Artikels 3 
Nummer 26 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 88 Ab-
satz 2 der Verordnung (EU) 2017/625 ermächtigt, als Be-
scheinigungsbefugte die Zertifi kate nach Artikel  35 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Artikel 38 Absatz 5 der Verord-
nung (EU) 2018/848 zu unterzeichnen, sofern nicht durch 
das LANUV diese Befugnis im Einzelfall entzogen wurde.

§ 2 
Beleihungsverfahren

(1) Sofern zur Durchführung des Kontrollverfahrens im 
Land Nordrhein-Westfalen der Erlass eines Verwaltungs-
aktes erforderlich ist, wird diese Aufgabe in dem in § 3 
festgelegten Umfang auf die beliehene Kontrollstelle 
übertragen.

(2) Die Beleihung erfolgt aufgrund eines schriftlichen 
Antrags an das LANUV.

(3) Die Kontrollstelle versichert, dass das Kontrollperso-
nal über ausreichende Grundkenntnisse der einschlägi-
gen Rechtsvorschriften, insbesondere der Rechtsvor-
schriften der Europäischen Union für den ökologischen 
Landbau und des Verwaltungsrechts verfügt, so dass eine 
rechtskonforme Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 si-
chergestellt ist.

(4) Die Beleihung der Kontrollstelle kann mit Befristun-
gen, Bedingungen, Aufl agen oder einem Vorbehalt des 
Widerrufs versehen werden, soweit es die Aufrechterhal-
tung der Funktionsfähigkeit des Kontrollsystems oder 
Belange des Verbraucherschutzes, des Tierschutzes oder 
des Umweltschutzes hinsichtlich der Voraussetzungen 
nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Öko-Landbauge-
setzes erfordern. Unter denselben Voraussetzungen ist 
auch die nachträgliche Aufnahme oder Änderung von 
Nebenbestimmungen zulässig.

(5) Sobald eine Kontrollstelle nicht mehr über eine Zu-
lassung nach § 4 Absatz 1 des Öko-Landbaugesetzes ver-
fügt, entfällt die Beleihung. Darüber hinaus kann die Be-
leihung unbeschadet des Artikels 33 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2017/625 widerrufen werden, wenn die 
Kontrollstelle wiederholt oder in erheblichem Maß ihre 
Pfl ichten im Sinne der Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union für den ökologischen Landbau, des Öko-
Landbaugesetzes oder des Verwaltungsrechts verletzt.

(6) Nach der Beleihung soll die Leiterin oder der Leiter 
der Kontrollstelle gemäß §  1 des Verpfl ichtungsgesetzes 
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547) in der jeweils gel-
tenden Fassung unverzüglich auf die gewissenhafte Er-
füllung ihrer oder seiner Aufgaben verpfl ichtet werden. 
In begründeten Ausnahmefällen kann anstelle der Leite-
rin oder des Leiters der Kontrollstelle die Stellvertrete-
rin oder der Stellvertreter der Leiterin oder des Leiters 
der Kontrollstelle nach Satz  1 verpfl ichtet werden. Die 
Verpfl ichtung aller übrigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Kontrollstelle erfolgt im Anschluss und unver-
züglich durch die verpfl ichtete Person.
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§ 3
Aufgaben der beliehenen Kontrollstellen 

Die beliehene Kontrollstelle
1.  trifft die nach Artikel  29 Absatz  1 Buchstabe b und 

Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2018/848 erforderlichen Maßnahmen,

2.  erlässt gemäß Artikel  138 Absatz  1 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2017/625 bei Abweichungen einen 
Aufl agenbescheid im Sinne von Nummer 4 Buchstabe 
a der Vorbemerkungen der Anlage 3 der ÖLG-Kon-
trollstellen-Zulassungsverordnung und

3.  entscheidet über Anträge zur Verwendung von nicht 
ökologisch erzeugtem Pfl anzenvermehrungsmaterial 
nach Teil I Nummer 1.8.5.1. Satz 2 des Anhangs II der 
Verordnung (EU) 2018/848 in Verbindung mit der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2020/1794 der Kommission 
vom 16. September 2020 zur Änderung von Anhang II 
Teil I der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung 
von Umstellungspfl anzenvermehrungsmaterial und 
nichtökologischem/nichtbiologischem Pfl anzenvermeh-
rungsmaterial (ABl. L 402 vom 1.12.2020, S. 23; L 439 
vom 29.12.2020, S. 32) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4
Gebühren

Die Kontrollstelle kann für Amtshandlungen, für die sie 
beliehen wurde, Gebühren und Auslagen nach Maßgabe 
des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 
1999 (GV. NRW. S. 524) in der jeweils geltenden Fassung 
erheben. Die Kontrollstelle ist Gebührengläubigerin. Die 
Kontrollstelle kann für alle anderen Tätigkeiten im Rah-
men ihrer Mitwirkung ein vertraglich vereinbartes Ent-
gelt geltend machen.

§ 5
Überwachung und Fachaufsicht

(1) Zur Überwachung der Kontrollstelle nach §  4 Ab-
satz  5 Satz  1 des Öko-Landbaugesetzes durch das 
 LANUV hat die Kontrollstelle dem LANUV
1.  mindestens zwei Wochen im Voraus die Einsatzpläne 

des in Nordrhein-Westfalen eingesetzten Kontrollper-
sonals zur Verfügung zu stellen,

2.  nicht voraussehbare Änderungen der Einsatzpläne 
unverzüglich nachzumelden,

3.  in den Fällen des § 5 Absatz 3 Satz 2 des Öko-Land-
baugesetzes die Bescheinigungen mit Informationen 
über die Kontrollen nach § 1 Absatz 1 Nummer 12 un-
verzüglich zu übersenden und

4.  zusammen mit dem „Verzeichnis der Unternehmer“ 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 13 folgende weitere Infor-
mationen zu übermitteln:

 a)  Datum des Beginns und gegebenenfalls Endes des 
Kontrollvertrages,

 b)  Risikoeinstufung,
 c)  Kontrolleurin und Kontrolleur der Jahresinspek-

tion,
 d)  Gesamtanzahl der Kontrollen im Unternehmen im 

Jahr,
 e)  gegebenenfalls landwirtschaftliche Gesamtfl äche 

in Nordrhein-Westfalen und
 f)  gegebenenfalls ökologisch bewirtschaftete Fläche 

in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundeslän-
dern.

Bei beliehenen Tätigkeiten der Kontrollstelle erfolgt die 
Überwachung im Rahmen der Fachaufsicht.
(2) Das LANUV kann die der Kontrollstelle übertragenen 
Aufgaben auch im Einzelfall selbst wahrnehmen, soweit 
es die rechtmäßige und beziehungsweise oder zweckmä-
ßige Durchführung des Kontrollverfahrens durch die für 
das Unternehmen zuständige Kontrollstelle gefährdet 
sieht. Macht das LANUV von seinem Selbsteintrittsrecht 
Gebrauch, wird die für das Unternehmen zuständige 
Kontrollstelle unverzüglich informiert.

§ 6
Datenschutz, Verschwiegenheit, Aufbewahrungsfristen

(1) Die Kontrollstelle stellt sicher, dass die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen des Landes Nordrhein-West-
falen eingehalten werden. Die Kontrollstelle verpfl ichtet 
sich, über die ihr bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tätig-
keit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren. Artikel 8 der Verordnung 
(EU) 2017/625 ist zu beachten.
(2) Sofern nach anderen Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften keine abweichende Aufbewahrungsfrist oder 
eine Individualprüfung vorgeschrieben ist, beträgt die 
Aufbewahrungsfrist fünf Jahre ab
1.  Verfahrensabschluss für Akten und Vorgänge über 

Überwachungstätigkeiten und
2.  Beendigung eines Kontrollvertrages für Unterneh-

mensakten, wenn kein Kontrollstellenwechsel erfolgte.

§ 7
Muster, Vordrucke und Meldewege

(1) Für die in dieser Verordnung vorgesehenen Anträge, 
Bescheide, Mitteilungen und Meldungen nach den §§  1 
und 5, Verzeichnisse der Unternehmen und Berichte 
kann das LANUV Muster veröffentlichen oder Vordru-
cke, auch elektronisch, bereithalten. Zur elektronischen 
Übermittlung der Daten kann das LANUV ein zu ver-
wendendes Format vorgeben. Das LANUV kann das Ver-
fahren der Meldung festlegen, insbesondere ob eine Mel-
dung per E-Mail an eine vom LANUV bekannt gegebene 
E-Mail-Adresse zu senden ist oder die Daten über eine 
elektronische Schnittstelle zur Verfügung gestellt wer-
den.
(2) Soweit das LANUV Muster veröffentlicht, Vordrucke 
bereithält oder einen Meldeweg festlegt, sind diese zu 
verwenden.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Recklinghausen, den 26. November 2021

Der Präsident 
des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Dr. Thomas  D e l s c h e n

– GV. NRW. 2021 S. 1401
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Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz 
(AusfGFlurbG) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz 
(AusfGFlurbG)

Vom 1. Dezember 2021

Teil 1

Zuständigkeits- und Verfahrensregelungen

Kapitel 1

Zuständigkeitsvorschriften

§ 1

(1) Aufgaben der Flurbereinigung werden von den Be-
zirksregierungen insoweit als Flurbereinigungsbehörden 
wahrgenommen. Diese unterliegen der Aufsicht der obe-
ren Flurbereinigungsbehörde. Obere und oberste Flurbe-
reinigungsbehörde ist das für Landwirtschaft zuständige 
Ministerium. 

(2) Forstaufsichtsbehörde im Fall des § 85 Nummer 2 des 
Flurbereinigungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), das zuletzt 
durch Artikel  17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
(BGBl.  I S.  2794) geändert worden ist, ist die höhere 
Forstbehörde. In den übrigen Fällen des §  85 ist es die 
örtlich zuständige untere Forstbehörde.

(3) Die Befugnisse der oberen Flurbereinigungsbehörde 
nach § 4, § 8 Absatz 2 und 3, § 9 Absatz 1, § 26a Absatz 1, 
3 bis 5, §  26b Absatz  1, §  26c Absatz  1, §  41 Absatz  4, 
§  87 Absatz  3 und 4 sowie §  88 Nummer  8 und 9 des 
Flurbereinigungsgesetzes werden der Flurbereinigungs-
behörde übertragen. Abweichend von §  141 Absatz  1 
Satz  1 Nummer  1 des Flurbereinigungsgesetzes erlässt 
die Flurbereinigungsbehörde, die den angefochtenen Ver-
waltungsakt erlassen hat, den Widerspruchsbescheid. 
Dies gilt nicht in den Fällen, in denen der Widerspruch 
sich gegen die Feststellung der Wertermittlungsergeb-
nisse oder den Flurbereinigungs-plan richtet.

Kapitel 2

Verfahrensregelungen

§ 2

Ist aus übergeordneten Gründen, beispielsweise aus 
Gründen des Infektionsschutzes bei einer festgestellten 
epidemischen Lage in Nordrhein-Westfalen, die Durch-
führung des vorgeschriebenen Wahltermins nach §  21 
Absatz 2 des Flurbereinigungsgesetzes zur Wahl des Vor-
stands der Teilnehmergemeinschaft nicht möglich, kann 
die Flurbereinigungsbehörde nach Anhörung der land-
wirtschaftlichen Berufsvertretung die Mitglieder des 
Vorstandes bestellen. Dieser ist bis zur Durchführung ei-
nes Wahltermins geschäftsführend im Amt. Unmittelbar 
nach Wegfall der übergeordneten Gründe lädt die Flur-
bereinigungsbehörde zum Wahltermin ein.

§ 3

Die in §  32 Satz  1 des Flurbereinigungsgesetzes vorge-
schriebene Auslegung der Nachweise über die Ergebnisse 
der Wertermittlung zur Einsichtnahme für die  Beteiligten 
kann auch durch eine Veröffentlichung im Internet erfol-
gen. Der in § 32 Satz 2 des Flurbereinigungsgesetzes vor-
geschriebene Anhörungstermin zur Erläuterung der Wert-
ermittlungsergebnisse für die Beteiligten kann in einer 
Online-Konsultation oder in einer sonst geeigneten Weise 
durchgeführt werden. Dafür werden den zur Teilnahme 
Berechtigten die sonst im Erörterungstermin zu behan-
delnden Informationen zugänglich gemacht. Ihnen ist in-
nerhalb einer vorher bekannt zu machenden angemesse-
nen Frist Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder elekt-
ronisch dazu zu äußern. Die zuständige Behörde hat 
geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass nur die Be-
rechtigten Zugang zu der Online-Konsultation haben.

Teil 2
Spruchstellen für Flurbereinigung

§ 4
(1) Bei der oberen Flurbereinigungsbehörde sind in der 
erforderlichen Zahl Spruchstellen für Flurbereinigung, 
im Folgenden Spruchstellen genannt, einzurichten.
(2) Die oberste Flurbereinigungsbehörde regelt den Ge-
schäftsgang der Spruchstellen durch eine von ihr zu er-
lassende Geschäftsordnung. 

§ 5
Die Spruchstellen entscheiden über Beschwerden der 
Beteiligten gegen
1.  die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

nach § 32 Satz 3 des Flurbereinigungsgesetzes und
2.  den Flurbereinigungsplan nach §  60 Absatz  2 des 

Flurbereinigungsgesetzes.

§ 6
Jede Spruchstelle besteht aus einer vorsitzenden Person 
und zwei beisitzenden Personen. Jede oder jeder von ih-
nen hat eine oder mehrere Stellvertretungen.

§ 7
Die vorsitzende Person und ihre Stellvertretungen müssen 
die Befähigung zum Richteramt besitzen und mindestens 
zwei Jahre in Flurbereinigungsangelegenheiten als Be-
schäftigte bei einer Flurbereinigungsbehörde oder einer 
oberen Flurbereinigungsbehörde tätig gewesen sein. Sie 
werden von der obersten Flurbereinigungsbehörde aus 
den Personen einer oberen Flurbereinigungsbehörde oder 
einer Flurbereinigungsbehörde für die Dauer ihres 
Hauptamtes oder ihrer Beschäftigung bestellt. Eine kür-
zere Bestellungsdauer ist zulässig. Nach Beendigung des 
Hauptamtes oder der Beschäftigung kann die oberste 
Flurbereinigungsbehörde die Bestellung verlängern.

§ 8
(1) Die beisitzenden Personen und ihre Stellvertretungen 
werden auf Vorschlag der Landwirtschaftskammer von 
der oberen Flurbereinigungsbehörde bestellt. Sie müssen 
Inhaberin oder Inhaber eines landwirtschaftlichen Be-
triebes sein und besondere Erfahrungen in der landwirt-
schaftlichen Betriebswirtschaft haben und es darf kein 
Hinderungsgrund der §§  32 bis 34 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes vorliegen. 
(2) Die Amtsdauer der beisitzenden Personen und ihrer 
Stellvertretungen beträgt fünf Jahre. Eine beisitzende 
Person oder eine stellvertretende beisitzende Person ist 
des Amtes zu entheben, wenn sich herausstellt, dass die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 nicht vorgelegen 
haben oder nicht mehr vorliegen oder wenn sie ihre 
Amtspfl icht gröblich verletzt. Die Entscheidung trifft auf 
Antrag der oberen Flurbereinigungsbehörde das Flurbe-
reinigungsgericht. Wird während der Amtsdauer die Be-
stellung neuer beisitzender Personen oder ihrer Stellver-
tretungen erforderlich, werden diese für den Rest der 
Amtsdauer bestellt.
(3) Die beisitzenden Personen und ihre Stellvertretungen 
werden vor ihrer ersten Dienstleistung von der vorsit-
zenden Person vereidigt. Ihr Amt ist ein Ehrenamt.

§ 9
Für die Ausschließung und Ablehnung eines Mitglieds 
der Spruchstelle gelten die Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung entsprechend. Von der Ausübung des Amtes ei-
nes Mitglieds ist auch ausgeschlossen, wer bei dem Ver-
waltungsakt, der den Gegenstand einer Beschwerde bil-
det, mitgewirkt hat.

§ 10
Die vorsitzende Person nimmt die Ermittlungen und Ver-
handlungen zur Vorbereitung der Entscheidung der 
Spruchstelle vor. §  143 Satz  3 und 4 des Flurbereini-
gungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

§ 11
(1) Die Spruchstellen entscheiden mit Stimmenmehrheit.
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(2) Die vorsitzende Person kann in einfachen Sachen 
schriftliche Beschlussfassung durch Umlauf herbeifüh-
ren. Die Beschlussfassung muss einstimmig sein. Diese 
kann auch digital erfolgen, wenn die datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen erfüllt sind.
(3) Die Entscheidungen der Spruchstellen sind mit 
Gründen zu versehen und den Beteiligten zuzustellen.

§ 12
(1) In Fällen, die keinen Aufschub zulassen oder in de-
nen das Sach- und Rechtsverhältnis klar ist, kann die 
vorsitzende Person namens der Spruchstelle einen Vorbe-
scheid erlassen. Auf den Vorbescheid fi ndet § 11 Absatz 3 
Anwendung.
(2) Der Vorbescheid hat die Wirkung eines rechtskräfti-
gen Bescheides der Spruchstelle, wenn die Beteiligten 
nicht innerhalb eines Monats die Entscheidung der 
Spruchstelle beantragen. Darüber sind die Beteiligten in 
dem Vorbescheid zu belehren. Unterbleibt die Belehrung, 
wird die Frist des Satzes 1 nicht in Lauf gesetzt.

Teil 3
Flurbereinigungsgericht

§ 13
Die zum höheren Dienst der Flurbereinigungsbehörde be-
fähigten ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des 
Flurbereinigungsgerichts sowie deren Stellvertretungen 
werden von der Landesregierung ernannt. Die ehrenamt-
lichen Richterinnen und Richter des Flurbereinigungsge-
richts gemäß § 139 Absatz 3 des Flurbereinigungsgesetzes 
und ihre Stellvertretungen werden vom Präsidenten oder 
der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts auf die 
Dauer von fünf Jahren ernannt. Der Landwirtschaftskam-
mer steht für zwei landwirtschaftliche ehrenamtliche bei-
sitzende Personen und deren Stellvertretungen das Vor-
schlagsrecht zu. Die Zahl der vorzuschlagenden Personen 
soll das Doppelte der erforderlichen Anzahl der beisitzen-
den Personen und deren Stellvertretungen betragen.

Teil 4
Schlussvorschriften

§ 14
Zuständige Verwaltungsbehörde für die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach dem Flurbereinigungsgesetz 
sind die Flurbereinigungsbehörden.

§ 15
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Ausführungsgesetz zum Flurberei-
nigungsgesetz vom 8. Dezember 1953 (GV. NRW. S. 411), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Oktober 
2015 (GV. NRW. S. 701) geändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 1. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident
Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2021 S. 1406

Berichtigung der Bekanntmachung
Sachlicher Teilplan Regionale Kooperationsstand-

orte zum Regionalplan Ruhr vom 8. November 
2021 (GV. NRW 2021, Seite 1206)

Vom 2. Dezember 2021

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 25. Juni 2021 den Sachlichen 
Teilplan Regionale Kooperationsstandorte zum Regio-
nalplan Ruhr aufgestellt. 

Diese Aufstellung hat mir der Regionalverband Ruhr mit 
Bericht vom 6. Juli 2021 – Akten zeichen: 15_TP_Reg_
Koop – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 
(GV. NRW. S. 904) geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-West falen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-West falen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Aufstellung des Sachlichen 
Teilplans Regionale Kooperationsstandorte zum Regio-
nalplan Ruhr beim Regionalverband Ruhr (Regionalpla-
nungsbehörde), zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Der Sachliche Teilplan Regionale Kooperationsstandorte 
zum Regionalplan Ruhr wird gemäß §  10 Absatz  1 des 
Raumordnungs gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I 
S. 2986), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist, mit 
der Bekanntmachung wirk sam. Damit sind die Ziele ge-
mäß §§ 4 und 5 des Raumordnungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
eine nach §  11 Abs.  4 ROG beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalplanes aus dem Landesentwick-
lungsplan, dessen Unwirk samkeit sich wegen Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften herausstellt (ge-
mäß §  15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-West-
falen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des Regionalplanes gegen-
über dem Regionalver band Ruhr (Regionalplanungsbe-
hörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen den Sachlichen Teilplan Regionale Kooperations-
standorte zum Regionalplan Ruhr kann Klage vor dem 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-West-
falen erhoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jah-
res nach Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 2. Dezember 2021

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2021 S. 1407
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